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Urkunde über die Vereinigung beider Evangelischen

Kirchen in dem Großherzogtum Baden

Vom 26. Juli 1821 (Reg.Bl. 1821, Beil. zu Nr. XVI)

Gleich hochherzig und gleich begeistert für die Wahrheit, wie sie der Welt im
Evangelium offenbar geworden, trennten sich nichts destoweniger unsre from-
men Vorfahren in einer Hauptlehre derselben. So entstanden die evangelisch-
lutherische und die evangelisch-reformierte Kirche. Jede von beiden hielt an ihrer
Lehre fest, verteidigte sie und bestritt die ihr gegenüber befindliche, in jeder ge-
wann allmählich der Ritus, die Verfassung und die innere Einrichtung der Kirche
eine eigentümliche Gestaltung.

So erhielt sich die Trennung durch drei Jahrhunderte hindurch, doch umschlang
beide selbst in dieser Trennung ein Band, der Glaube an Jesus Christus und an
seine ewige den Menschen mit Gott versöhnende Liebe; und ein Geist war es,
der beide belebte, der Geist freier Forschung in der unversiegbaren Quelle die-
ses Glaubens, in der heiligen Schrift. Und eben in diesem gemeinsamen Glauben
und Geiste war von Anfang und blieb die Möglichkeit, aus der Trennung heraus
zu Vereinigung und Einheit zu gelangen.

Die Trennung selbst aber hatte die segensreiche Wirkung, daß bei fortgesetzten
Forschungen betreffend jene Hauptlehre der Glaube an die Vereinigung des
Menschen mit Jesus Christus, dem Heiland der Welt, im heiligen Abendmahl
immer bestimmter hervorgetreten und die Art und Weise dieser Vereinigung zu
verstehen und zu begreifen jeder Versuch gemacht und die Möglichkeit neuer
Versuche erschöpft war.

Das Anerkenntnis der Notwendigkeit des Glaubens an die Vereinigung mit Chris-
tus im heiligen Abendmahle und das Erkenntnis der Freiheit und Außer-
wesentlichkeit der Vorstellungen und Vorstellungsarten über das Wie derselben
ist wohl für den wahren Grund zu achten, woraus in mehreren Gemeinden evan-
gelisch-lutherischer und evangelisch-reformierter Konfession in unsern Tagen
das Bedürfnis von neuem und ergreifender als in früheren Zeiten hervorging, den
Unterschied zwischen den beiden Kirchen nicht ferner bestehen zu lassen, son-
dern sich zu einer evanglisch-protestantischen Kirche zu vereinigen.

Auch in den Großherzoglich Badischen Landen ist dieses Bedürfnis, gefühlt und
endlich in lauten Wünschen kund und öffentlich geworden, und nachdem Seine
Königliche Hoheit, unser gnädigster Landesherr und Bischof von dem Geiste sei-
nes hochleuchtenden Ahnen Karl Friedrich beseelt, durch das höchste Reskript
vom 7. Juli vorigen Jahres eine die gesamte evangelische Landeskirche in ihren
Abgeordneten geist- und weltlichen Standes repräsentierende Generalsynode zur
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Beratung dieser Kirchenvereinigung in allen ihren Teilen auf den 2. Juli dieses
Jahres an den Sitz höchstdero Regierung zu berufen huldreichst geruhet haben,
so machten sich unterzeichnete Abgeordnete zur teuersten und heiligsten
Pflicht, vordersamst die von der evangelischen obersten Kirchenbehörde vorbe-
reiteten und ihnen in einzelnen Entwürfen vorgelegten Materialien einer solchen
Kirchenvereinigung in eben so vielen aus ihrer Mitte gebildeten Kommissionen
mit aller eines so wichtigen Gegenstandes würdigen Aufmerksamkeit und Unbe-
fangenheit zu erwägen, und sind sodann in den vollen Sitzungen der General-
synode vom 10., 11., 12., 13., 14., 17. und 21. Juli unter Gottes gnädigem Beistan-
de über folgendes unwiderruflich übereingekommen.

§ 1
Beide bisher getrennten evangelisch-protestantischen Kirchen im Großher-
zogtum Baden bilden hinfort eine vereinigte evangelisch-protestantische Kirche,
die alle evangelischen Kirchengemeinden in dem Maße in sich schließt, daß in
derselben jetzt und in Zukunft keine Spaltung in unierte und nicht unierte Kir-
chen stattfinden kann und darf, sondern die evangelische Kirche des Landes nur
ein wohl und innig vereintes Ganzes darstellt.

§ 2
Diese vereinigte evangelisch-protestantische Kirche legt den Bekenntnisschrif-
ten, welche späterhin mit dem Namen symbolischer Bücher bezeichnet wurden,
und noch vor der wirklichen Trennung in der evangelischen Kirche erschienen
sind, und unter diesen namentlich und ausdrücklich der

Augsburgischen Konfession

im allgemeinem, sowie den besonderen Bekenntnisschriften der beiden bisheri-
gen Evangelischen Kirchen im Großherzogtum Baden, dem

Katechismus Luthers und dem Heidelberger Katechismus

das ihnen bisher zuerkannte normative Ansehen auch ferner mit voller Aner-
kenntnis desselben insofern und insoweit bei, als durch jenes erstere mutige Be-
kenntnis vor Kaiser und Reich das zu Verlust gegangene Prinzip und Recht der
freien Forschung in der heiligen Schrift als der einzigen sicheren Quelle des
christlichen Glaubens und Wissens wieder laut gefordert und behauptet, in die-
sen beiden Bekenntnisschriften aber faktisch angewendet worden, demnach in
demselben die reine Grundlage des evangelischen Protestantismus zu suchen
und zu finden ist.i

§ 3
Durch die geschehene Vereinigung hält sie sich mit allen sowohl jetzt schon
unierten als noch getrennten evangelisch-reformierten und evangelisch-lutheri-
schen Kirchen des Auslandes innigst verbunden und erklärt sich für eintretend
in alle Rechte und Verbindlichkeiten der bisher getrennt gewesenen beiden evan-
gelischen Kirchen.



�� Unionsurkunde 1

5

§ 4
Um zu einer solchen gründlichen Union zu gelangen, nahm die Generalsynode
die Lehre, den Ritus, die Verfassung, die innere Anordnung und das Vermö-
gensverhältnis beider Kirchen in eine sorgsame Betrachtung und suchte das in
jedem dieser Teile den verschiedenen Kirchen Eigentümliche zu einem gemein-
samen Ganzen zu erheben.

§ 5 
Lehre

Indem sich in den übrigen Punkten der Lehre der evangelisch-lutherischen und
evangelisch-refomierten Kirche kein trennender Unterschied findet, so vereinig-
te sich die Generalsynode in der Lehre von dem heiligen Abendmahl in folgen-
den dem Lehrbuch der vereinigten evangelisch-protestantischen Kirche einzu-
schaltenden Sätzen, ohne jedoch damit in Hinsicht der besonderen Vorstel-
lungen darin die Gewissen binden zu wollen.

Frage 1 Was ist ein Sakrament?
Antwort Eine heilige und kirchliche Handlung, gestiftet von unserm Herrn

und Heiland Jesus Christus, in welcher uns unter sichtbaren Zeichen
unsichtbare Gnaden und Güter dargestellt und gegeben werden.

Frage 2 Was ist das heilige Abendmahl?
Antwort Das Mahl, welches Jesus Christus am Abend vor seinem Leiden

und Sterben zum Andenken an seinen Erlösungstod eingesetzt hat.

Frage 3 Wie lauten die Worte der Einsetzung?
Antwort Mt 26,V. 26–28, Luk 22,V. 19.20. Unser Herr Jesus in der Nacht, da 

er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brachs und gabs den
Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen
auch den Kelch nach dem Abendmahle, dankte, gab ihnen den und
sprach: Trinket alle daraus, das ist der Kelch, das neue Testament in
meinem Blute, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sün-
den; das tut zu meinem Gedächtnis.

Frage 4 Was empfangen wir in dem heiligen Abendmahle?
Antwort Mit Brot und Wein empfangen wir den Leib und das Blut Christi

zur Vereinigung mit ihm unserm Herrn und Heiland nach 1. Kor. 10,
V. 16. »Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft usw.«

Frage 5 Welches sind also bei dem Abendmahl des Herrn die sichtbaren 
Zeichen?

Antwort Brot und Wein, welche auch in dem Genusse desselben Brot und
Wein bleiben.
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Frage 6 Welches sind die unsichtbaren Gnaden und Güter im heiligen
Abendmahle?

Antwort Alles, was uns Jesus Christus durch sein Leben, Leiden und Sterben
erworben hat, nämlich Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit.

Frage 7 Wozu bewegt uns die würdige Teilnahme an dem heiligen Abend-
mahle?

Antwort Bei unserer innigen Gemeinschaft mit Christo dankbar gegen
Gott zu sein und in der Heiligung zu wachsen.

Frage 8 Wie bereiten wir uns zum würdigen Genusse des heiligen Mahles vor?
Antwort Dadurch, daß wir uns sorgsam selber prüfen, uns unserer Sünden

wegen mißfallen, sie ernstlich bereuen, von Herzen die Gnade Got-
tes suchen, seinen Beistand zu unserer Besserung erflehen und ge-
gen unsern Nächsten versöhnlich sind, wie wir selbst der Versöh-
nung bedürfen.

Das oben erwähnte in vollständiger Ausarbeitung der Glaubenslehren vorgeleg-
te und von der dazu niedergesetzten Kommission begutachtete gemeinschaftli-
che Lehrbuch soll noch nach der von derselben gegebenen Anleitung binnen
Jahresfrist vollendet, überarbeitet, von der theologischen Fakultät der Univer-
sität Heidelberg revidiert und zum Spätjahr des Jahres 1822 von der evangeli-
schen Ministerialsektion zum allgemeinen Gebrauch in Kirchen und Schulen,
beim Konfirmandenunterricht und den Sonntagskatechisationen für so lange ein-
geführt werden, bis sich entweder bei nächster Generalsynode aus seiner Wirk-
samkeit im Volk ergeben haben, ob dasselbe der Idee eines Landeskatechismus
zugleich mit der Eigenschaft einer Bekenntnisschrift entsprechen, oder ein ande-
rer solcher Landeskatechismus auf den Grund der bisherigen mit Berücksichti-
gung des obigen Lehrbuchs ausgearbeitet und erschienen sein wird. Während
dieses Jahres mögen die in den verschiedenen Landesteilen eingeführten
Lehrbücher noch beibehalten werden.

§ 6
Kirchenordnung und Liturgie i i

Wie in den beiden evangelischen Kirchen bisher eine hier größere, dort geringe-
re Verschiedenheit im Kultus, in der Liturgie und namentlich in der Verwaltung
der heiligen Sakramente stattfand, so ist in der vereinten evangelisch-protestan-
tischen Kirche die Gleichförmigkeit im Kultus durch die sub Lit. A beigefügte Kir-
chen-Ordnung hergestellt, welcher sowie allen folgenden Beilagen dieser Akte
die Generalsynode volle Kraft beilegt, als ob ihr Inhalt wörtlich hier eingerückt
wäre. In Gemäßheit desselben findet bei der Feier des heiligen Abendmahls in
der vereinten Kirche folgender Ritus statt:
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1) Es wird weißes in längliche Stücke geschnittenes Brot von dem Geistlichen
gebrochen und den Kommunikanten in die Hand gereicht, so auch der Kelch.
Nach diesem Ritus wird das heilige Abendmahl erstmals an dem Tage der Ver-
einigung und an den bestimmten Sonn- und Festtagen in allen evangelischen Kir-
chen des Landes gehalten, wobei übrigens mit möglichster Schonung der Gewis-
sen nach Maßgabe der Kirchenordnung zu verfahren ist.

2) Bei der Darreichung des Brotes werden folgende Worte gebraucht:
Christus spricht: »Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben
wird, das tut zu meinem Gedächtnis.« Luk. 22,19. Bei der Darreichung des Kelchs
werden folgende Worte gebraucht: Christus spricht: »Nehmet hin und trinket,
das ist der Kelch, das neue Testament in meinem Blute, das für euch vergossen
wird.« Luk 22,20.

Wie auch die übrigen sämtlichen Kirchenhandlungen auf gleiche Weise in der
gesamten Evangelisch-protestantischen Landeskirche einzurichten seien, das
spricht die Kirchenordnung1 aus; für jetzt werden die von der Generalsynode
genehmigten Formularien, das heilige Abendmahl zu halten, in der Kirche einge-
führt und diese in der Folge der von der evangelischen Ministerialsektion vorge-
legten binnen einem Jahre sorgsam zu prüfenden und unter Teilnahme der Geist-
lichen des Landes zustande zu bringenden Agende einverleibt.

§ 7
Da sich in den beiden getrennten Kirchen in dem Laufe der Zeiten nach der äuße-
ren Lage, in welcher sie sich befanden, und dem innern Geiste, der in ihnen wirk-
te, ganz voneinander abweichende Verfassungen ausgebildet haben, so haben
Seine Königliche Hoheit unser Durchlauchtigster Großherzog mittels Reskripts
vom 23. Juli d.J. Nr. 1693 gnädigst geruht, der vereinigten evangelischen
Landeskirche eine ihrer Stellung entsprechende Verfassung huldreichst zu geben
und durch solche ihre verschiedenen engern und weitern Verhältnisse des kirchli-
chen Verbandes zu ordnen, welche Kirchenverfassung zur Grundlage dieser Union
gedient hat und hier in beglaubigter Abschrift beigelegt wird sub Lit. B.

§ 8
Kirchen-Gemeinde-Ordnung

Auch in der Anordnung des Kirchengemeinde-Wesens und der Art und Weise,
wie die Geistlichen und Kirchenvorstände das wichtige Amt der Kirchenzucht
übten, waren die beiden evangelischen Gemeinden verschieden.

Die unter Lit. C anliegende Kirchengemeinde-Ordnung enthält die Grundsätze einer im
reinen evangelischen Geiste aufgefaßten Sittenleitung zur Erhaltung und Förderung
christlicher Ordnung in der Kirche mit steter Hinweisung auf den Geist, aus welchem
ihre Vorschriften geflossen sind und in welchem sie gehandhabt werden sollen.

1 Beilage A.
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§ 9
Da endlich auch in den Vermögensverhältnissen beider evangelischen Kirchen in
dem Großherzogtum Baden eine große Verschiedenheit stattfand, so hat die
Generalsynode in dem sub Lit. D beigefügten Entwurfe über die Behandlung des
allgemeinen und Lokalvermögens für Kirchen, Schulen und milde Stiftungen die
Grundsätze ausgesprochen, welche deshalb allenthalben in Anwendung zu brin-
gen sind.

§ 10
Solcherweise einig in sich und mit allen Christen in der Welt befreundet, erfreut
sich die evangelisch-protestantische Kirche im Großherzogtum Baden der
Glaubens- und Gewissensfreiheit, nach welcher die großen Vorfahren strebten
und worin sie sich entzweiten.

Die Eifersucht, womit sie und ihre Nachkommen sich einander gegenüber sahen,
ist erloschen, die Ängstlichkeit, mit der sie ihre Unterscheidungslehren bewach-
ten, verschwunden; die Freiheit des Glaubens ist erreicht und mit ihr die Freiheit
im Glauben und die durch kein Mißtrauen fortan zu störende Freudigkeit in
einem Gott gefälligen Leben.

Die Unionsurkunde hat vier Beilagen:

A Kirchenordnung
B Kirchenverfassungsbestimmungen 
C Kirchengemeindeordnung
D Kirchenvermögen
(Niens/Winter 800.200 ff.) 
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i Die Generalsynode von 1855 hat zu dem § 2 der Unionsurkunde folgenden Be-
schluss gefasst:
„Die vereinigte evangelisch-protestantische Kirche im Großherzogtum Baden gründet sich
auf die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments als die alleinige Quelle und oberste
Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens, und hält unter voller Anerken-
nung ihrer Geltung fest an den Bekenntnissen, welche sie ihrer Vereinigung zugrunde
gelegt hat. Diese in Geltung stehenden Bekenntnisse sind die noch vor der wirklichen Tren-
nung in der evangelischen Kirche erschienenen, unter diesen namentlich und ausdrücklich:
die Augsburgische Konfession, als das gemeinsame Grundbekenntnis der evangelischen
Kirche Deutschlands, sowie die besonderen Bekenntnisschriften der beiden früher
getrennten evangelischen Konfessionen des Großherzogtums, der Katechismus Luthers
und der Heidelberger Katechismus, in ihrer übereinstimmenden Bezeugung der Grund-
lehren der Heiligen Schrift und des in den allgemeinen Bekenntnissen der ganzen Christen-
heit ausgesprochenen Glaubens. 

In dem bei dieser Bestimmung des Bekenntnisstandes der evangelischen Landeskirche die
Heilige Schrift als alleinige Quelle und oberste Richtschnur des Glaubens, der Lehre und
des Lebens vorangestellt ist, wird eben dadurch zugleich im Einklang mit der ganzen evan-
gelischen Kirche das Recht des freien Gebrauchs der Heiligen Schrift, sowie der im Heili-
gen Geist gewissenhaft zu übenden Erforschung derselben anerkannt und für alle Glieder
der Kirche, insbesondere aber für ihre mit dem Lehramt betrauten Diener die Pflicht aus-
gesprochen, sich solcher Schrifterforschung unausgesetzt zu befleißigen.

ii Zur Frage der Abendmahlspraxis in der Landeskirche hat die Landessynode am 19.
Oktober 1989 (siehe GVBl ) einen Beschluss gefasst. Neben praktisch-liturgischen Hinwei-
sen enthält der Beschluss folgende Rechtsbestimmungen:

In der Feier des heiligen Abendmahles bleibt es bei der in § 6 der Unionsurkunde festgeleg-
ten Spendeformel. Diese wird der Textfassung des 1984 revidierten Luthertextes angegli-
chen. Das Kelchwort lautet dann also: „Christus spricht: Nehmet hin und trinket, dieser Kelch
ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.“ Die sprachliche Festlegung
auf „Bund“ soll auch in die liturgischen Formulare aufgenommen werden.

Mit Beschluss vom 25. April 1995 (Verhandlungen der Landessynode Frühjahr 1995, Seite
61 ff. sowie GVBl. 1995, Seite 183 und 200) hat die Landessynode mit der Einführung der
Agende I folgende Spendeformel eingeführt (Agende I, S. 32f.):

Christus spricht: Nehmet hin und esset / das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird. / Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Christus spricht: Nehmet hin und trinket alle daraus. / Dieser Kelch 
ist der neue Bund in meinem Blut / das für euch vergossen wird.

�
Christi Leib, für Dich gegeben.
Christi Blut, für Dich vergossen.

�
Brot des Lebens. Kelch des Heils. 
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Theologische Erklärung der Bekenntnissyndode von

Barmen 1934 zur gegenwärtigen Lage 

der Deutschen Evangelischen Kirche

(Barmer Theologische Erklärung)
Vom 29./31. Mai 1934

(1) Die Deutsche Evangelische Kirche ist nach den Eingangsworten ihrer Ver-
fassung vom 11. Juli 1933 ein Bund der aus der Reformation erwachsenen,
gleichberechtigt nebeneinanderstehenden Bekenntniskirchen. Die theologi-
sche Voraussetzung der Vereinigung dieser Kirchen ist in Art. 1 und Art. 2, 1
der von der Reichsregierung am 14. Juli 1933 anerkannten Verfassung der
Deutschen Evangelischen Kirche angegeben:

(2) Artikel 1:

Die unantastbare Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche ist das
Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt
und in den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht getreten ist.
Hierdurch werden die Vollmachten, deren die Kirche für ihre Sendung
bedarf, bestimmt und begrenzt.

Artikel 2, 1:

Die Deutsche Evangelische Kirche gliedert sich in Kirchen (Landes-
kirchen).

(3) Wir, die zur Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche verei-
nigten Vertreter lutherischer, reformierter und unierter Kirchen, freier
Synoden, Kirchentage und Gemeindekreise erklären, dass wir gemeinsam
auf dem Boden der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der
deutschen Bekenntniskirchen stehen. Uns fügt dabei zusammen das
Bekenntnis zu dem einen Herrn der einen, heiligen, allgemeinen und apos-
tolischen Kirche.

(4) Wir erklären vor der Öffentlichkeit aller evangelischen Kirchen Deutschlands, 
daß die Gemeinschaft dieses Bekenntnisses und damit auch die Einheit der
Deutschen Evangelischen Kirche auf’s schwerste gefährdet ist. Sie ist be-
droht durch die in dem ersten Jahr des Bestehens der Deutschen Evangeli-
schen Kirche mehr und mehr sichtbar gewordenen Lehr- und Handlungswei-
se der herrschenden Kirchenpartei der Deutschen Christen und des von ihr
getragenen Kirchenregimentes. Diese Bedrohung besteht darin, daß die theo-
logische Voraussetzung, in der die Deutsche Evangelische Kirche vereinigt ist,
sowohl seitens der Führer und Sprecher der Deutschen Christen als auch sei-
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tens des Kirchenregimentes dauernd und grundsätzlich durch fremde Vo-
raussetzungen durchkreuzt und unwirksam gemacht wird. Bei deren Geltung
hört die Kirche nach allen bei uns in Kraft stehenden Bekenntnissen auf, Kir-
che zu sein. Bei deren Geltung wird also auch die Deutsche Evangelische Kir-
che als Bund der Bekenntniskirche innerlich unmöglich.

(5) Gemeinsam dürfen und müssen wir als Glieder lutherischer, reformierter 
und unierter Kirchen heute in dieser Sache reden. Gerade weil wir unse-
ren verschiedenen Bekenntnissen treu sein und bleiben wollen, dürfen wir
nicht schweigen, da wir glauben, daß uns in einer Zeit gemeinsamer Not
und Anfechtung ein gemeinsames Wort in den Mund gelegt ist. Wir befeh-
len es Gott, was dies für das Verhältnis der Bekenntniskirchen untereinan-
der bedeuten mag.

(6) Wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüstenden und damit auch 
die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche sprengenden Irrtümer der
Deutschen Christen und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung zu fol-
genden evangelischen Wahrheiten:

1. (a) »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Va-
ter denn durch mich.« (Joh 14,6).
»Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer nicht zur Tür hineingeht in den
Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Ich
bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden.« (Joh 10,1.9).

1. (b) Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine 
Wort Gottes, das wir hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen
und zu gehorchen haben.

1. (c) Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle 
ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch
andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offen-
barung anerkennen.

2. (a) »Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit 
und zur Heiligung und zur Erlösung.« (1. Kor 1,30).

2. (b) Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, 
so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser
ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen
Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen.

2. (c) Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in 
denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu Eigen wären, Be-
reiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen.
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3. (a) »Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken
an dem, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zu-
sammengefügt ist.« (Eph 4,15.16).

3. (b) Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in 
Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig han-
delt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft
wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begna-
digten Sünder zu bezeugen, daß sie allein sein Eigentum ist, allein von sei-
nem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und
leben möchte.

3. (c) Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Bot-
schaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils
herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugung überlassen.

4. (a) »Ihr wisset, daß die weltlichen Fürsten herrschen, und die Oberherren ha-
ben Gewalt. So soll es nicht sein unter euch; sondern so jemand will unter
euch gewaltig sein, der sei euer Diener.« (Mt 20,25.26).

4. (b) Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der 
einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde
anvertrauten und befohlenen Dienstes.

4. (c) Wir verwerfen die falsche Lehre als könne und dürfe sich die Kirche abseits 
von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete
Führer geben oder geben lassen.

5. (a) »Fürchtet Gott, ehret den König!« (1. Petr 2,17). 
5. (b) Die Schrift sagt uns, daß der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe 

hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem
Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung
und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche er-
kennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anord-
nungen an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit
und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie ver-
traut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt.

5. (c) Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen 
besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen
Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.

5. (d) Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über 
ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und
staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates
werden.
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6. (a) »Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.« (Mt 28,20).
»Gottes Wort ist nicht gebunden.« (2. Tim 2,9).

6. (b) Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an 
Christi statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch
Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszu-
richten an alles Volk.

6. (c) Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher 
Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher
eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.

Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt, daß sie in
der Anerkennung dieser Wahrheiten und in der Verwerfung dieser Irrtümer die
unumgängliche theologische Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als
eines Bundes der Bekenntniskirchen sieht. Sie fordert alle, die sich ihrer Erklä-
rung anschließen können, auf, bei ihren kirchenpolitischen Entscheidungen die-
ser theologischen Erkenntnisse eingedenk zu sein. Sie bittet alle, die es angeht,
in die Einheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zurückzukehren.

Verbum Dei manet in aeternum.
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Die Landessynode hat mit verfassungsändernder Mehrheit gemäß § 132 Abs. 2
und 3 der Grundordnung das folgende kirchliche Gesetz beschlossen: 

Vorspruch 
(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden glaubt und bekennt Jesus Christus
als ihren Herrn, als alleiniges Haupt der Christenheit.

(2) Sie gründet sich als Kirche der Reformation auf das in der Heiligen Schrift Alten
und Neuen Testaments bezeugte Wort Gottes als die alleinige Quelle und oberste
Richtschnur ihres Glaubens, ihrer Lehre und ihres Lebens und bekennt, dass das
Heil allein aus Gnaden, allein im Glauben an Jesus Christus empfangen wird.

(3) Sie bezeugt ihren Glauben durch die drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse: 

Apostolicum, Nicaenum und Athanasianum.

(4) Sie anerkennt, gebunden an die Unionsurkunde von 1821 und ihre gesetzli-
che Erläuterung von 1855, namentlich und ausdrücklich das Augsburger Be-
kenntnis als das gemeinsame Grundbekenntnis der Kirchen der Reformation, so-
wie den kleinen Katechismus Luthers und den Heidelberger Katechismus neben-
einander, abgesehen von denjenigen Katechismusstücken, die zur Sakraments-
auffassung der Unionsurkunde in Widerspruch stehen.

(5) Sie bejaht die Theologische Erklärung von Barmen als schriftgemäße Be-
zeugung des Evangeliums gegenüber Irrlehren und Eingriffen totalitärer Gewalt.

(6) Sie weiß sich verpflichtet, ihr Bekenntnis immer wieder an der Heiligen Schrift
zu prüfen und es in Lehre, Ordnung und Leben zu bezeugen und zu bewähren. 

Auf dieser Grundlage gibt sich die Evangelische Landskirche in Baden diese
Grundordnung. Sie ist dabei überzeugt, dass alles Recht in der Landeskirche al-
lein dem Auftrag ihres Herrn Jesus Christus zu dienen hat. Es findet in diesem
Auftrag seine Vollmacht und seine Grenze. Daher ist jede Bestimmung der
Grundordnung im Geist der Liebe Christi zu halten.

Erster Abschnitt. Grundsätzliche Bestimmungen
Erster Titel. Theologische Grundlagen

Artikel 1
(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden bekennt sich mit allen ihren Gliedern
und Gemeinden als Kirche Jesu Christi.

(2) Der Kirche Jesu Christi ist der Auftrag gegeben, das Evangelium in Wort und
Tat zu bezeugen. 
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(3) In der Gemeinschaft der gesamten Christenheit bezeugt die Evangelische
Landeskirche in Baden das Evangelium allen Menschen dadurch, dass sie das
Wort Gottes verkündigt, die Sakramente verwaltet und mit der Tat der Liebe
dient. Aufgrund der Taufe ist jedes Glied der Kirche zu Zeugnis und Dienst in der
Gemeinde und in der Welt bevollmächtigt und verpflichtet.

(4) Für ihren Dienst bedürfen die Christen der ständigen Erinnerung an Christi
Auftrag und Verheißung. Durch Predigt und Sakrament sammelt und erhält
Christus seine Kirche. Dazu dient das Predigtamt in seinen verschiedenen Aus-
gestaltungen. Die Kirche erfüllt dadurch ihren Auftrag, die Botschaft von der frei-
en Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. 

Artikel 2 
(1) In der Gemeinschaft der Getauften, deren Haupt Jesus Christus ist, haben
alle Unterschiede der Menschen ihre trennende Bedeutung verloren.

(2) Die Evangelische Landeskirche in Baden achtet in ihren Ordnungen und in ih-
rem Handeln die Würde jedes einzelnen Menschen als Ebenbild Gottes. 

(3) Als missionarische Kirche verkündigt die Evangelische Landeskirche in Baden
allen Menschen das Evangelium und lädt sie ein, sich am Gottesdienst und am
kirchlichen Leben zu beteiligen.

Artikel 3
Die Evangelische Landeskirche in Baden will im Glauben an Jesus Christus und
im Gehorsam ihm gegenüber festhalten, was sie mit der Judenheit verbindet. Sie
lebt aus der Verheißung, die zuerst an Israel ergangen ist, und bezeugt Gottes
bleibende Erwählung Israels. Sie beugt sich unter die Schuld der Christenheit am
Leiden des jüdischen Volkes und verurteilt alle Formen der Judenfeindlichkeit.

Zweiter Titel. Ökumenische Beziehungen
Artikel 4

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden ist eine Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und steht in Kirchengemeinschaft mit allen Kirchen,
die der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa – Leuenberger Kirchenge-
meinschaft angehören. Diesen Kirchen gewährt die Landeskirche volle Abend-
mahls-, Kanzel- und Dienstgemeinschaft.

(2) Die Evangelische Landeskirche in Baden steht in der Gemeinschaft des
Ökumenischen Rates der Kirchen. Mit ihm sucht sie die Zusammenarbeit mit
allen christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Als Unionskirche weiß sie sich
dabei verpflichtet, kirchentrennende Unterschiede zu überwinden, und die in
Christus vorgegebene Einheit der Kirche im Dienst an der Welt sichtbar wer-
den zu lassen.
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Dritter Titel. Aufbau und Leitung der 
Evangelischen Landeskirche in Baden

Artikel 5
(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden baut sich von ihren Gemeinden her
auf. Die Gemeinden sind Bestandteil der Landeskirche und Grundlage des kirch-
lichen Verfassungsaufbaues, soweit sie nach kirchlichem oder staatlichem Recht
körperschaftlich verfasst sind. 

(2) Die Gemeinden nehmen ihren Auftrag in der Bindung an Schrift und Bekennt-
nis und im Rahmen der Rechtsordnung der Landeskirche selbstständig und in
eigener Verantwortung wahr. Sie stehen in der Gemeinschaft mit den anderen
Gemeinden der Evangelischen Landeskirche in Baden und nehmen in ihren
Handlungen und Entscheidungen Rücksicht aufeinander und auf das Zusammen-
leben im Kirchenbezirk. 

Artikel 6
Die Evangelische Landeskirche in Baden gliedert sich in Kirchenbezirke. Die Kir-
chenbezirke vereinigen Gemeinden eines Gebietes zur gegenseitigen Unterstüt-
zung in ihrem Dienst und zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben. 

Artikel 7
Die Leitung der Evangelischen Landeskirche in Baden geschieht auf allen ihren
Ebenen geistlich und rechtlich in unaufgebbarer Einheit. Ihre Organe wirken im
Dienste der Leitung zusammen. Die verschiedenen Ämter in der Kirche begrün-
den keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern haben teil an dem der
ganzen Kirche anvertrauten Dienst. 

Zweiter Abschnitt. Die Kirchenmitgliedschaft 
Artikel 8

(1) Mitglied der Evangelischen Landeskirche in Baden ist, wer Mitglied einer ihrer
Gemeinden ist. Mitglied einer Gemeinde sind alle getauften evangelischen Chris-
ten, die ihr nach den kirchenrechtlichen Bestimmungen zugeordnet sind.

(2) Das Nähere über Erwerb und Verlust der Kirchenmitgliedschaft wird durch
die gesamtkirchliche Rechtsetzung und in deren Rahmen durch Kirchengesetz
und zwischenkirchliche Vereinbarungen geregelt.

Artikel 9
(1) Die Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Baden sind durch die Taufe
Glieder der Kirche Jesu Christi. Sie haben Anspruch darauf, dass ihnen in regel-
mäßigen öffentlichen Gottesdiensten und aus besonderen Anlässen Gottes Wort
verkündigt und das Abendmahl gereicht wird. Die Angebote der kirchlichen Un-
terweisung, der Bildung und der Erziehung stehen ihnen offen. 
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(2) Die durch die Taufe begründete Gliedschaft in der Kirche Jesu Christi berech-
tigt alle Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Baden nach Maßgabe der
kirchlichen Ordnungen gleichberechtigt kirchliche Ämter und Aufgaben zu über-
nehmen und verantwortlich an der Sendung der Kirche mitzuwirken. Die Angebo-
te der kirchlichen Unterweisung, der Bildung und der Erziehung stehen ihnen offen. 

(3) Die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden vermittelt
jedem Kirchenmitglied die Zugehörigkeit zu der in der Evangelischen Kirche in
Deutschland bestehenden Gemeinschaft der evangelischen Christenheit. Die
sich daraus für das Kirchenmitglied ergebenden Rechte und Pflichten gelten im
gesamten Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

(4) Die Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Baden tragen durch Abga-
ben und Opfer zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages bei. 

Artikel 10 
(1) Die Rechte eines Kirchenmitglieds, mit Ausnahme der Teilnahme am Abend-
mahl, stehen bis zur Religionsmündigkeit auch einem ungetauften Kinde zu, bei
dem mindestens ein Elternteil der evangelischen Kirche angehört.

(2) Wer nicht Mitglied der Evangelischen Landeskirche in Baden ist, kann auf sei-
nen oder seines Erziehungsberechtigten Wunsch zur kirchlichen Unterweisung
und zur Teilnahme am evangelischen Religionsunterricht an öffentlichen und pri-
vaten Schulen zugelassen werden.

(3) Das Recht zur Teilnahme am Abendmahl setzt die Taufe voraus. Zur Teilnah-
me am Abendmahl sind die Glieder aller christlichen Kirchen eingeladen. Wer am
Abendmahl teilnimmt, soll angemessen darauf vorbereitet sein. 

(4) Die Konfirmation setzt die Taufe und evangelisches Bekenntnis voraus. Mit
der Konfirmation wird das Recht erworben, das Patenamt zu übernehmen. 

Artikel 11
Die Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden endet durch die
Austrittserklärung nach staatlichem Recht oder durch den Übertritt zu einer an-
deren Religionsgemeinschaft. 

Dritter Abschnitt. Die Gemeinde
Erster Titel. Grundlagen

Artikel 12
(1) Wo Jesus Christus durch Wort und Sakrament im Heiligen Geist gegenwärtig
ist, schafft er seine Gemeinde. Die Gemeinde erweist sich dadurch als lebendig,
dass ihre Glieder auf Gottes Wort hören, einander und ihren Mitmenschen ver-
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geben und das Abendmahl feiern. Die Gemeinde hält mit ihren Gliedern fest am
Gebet, bekennt Christus in der Welt kraft des Priestertums aller Gläubigen und
übt Liebe in der tätigen Gemeinschaft und im Dienst an allen Menschen.

(2) Die kirchenrechtliche Gestalt der Gemeinde ist nach Herkommen und Aufga-
benstellung vielfältig. Neben der überkommenen Form der Pfarr- oder Kirchen-
gemeinde können im Rahmen dieser Grundordnung andere Formen der Gemein-
de rechtlich anerkannt werden. 

Zweiter Titel. Die Pfarrgemeinde
I. Auftrag und Rechtsstellung der Pfarrgemeinde

Artikel 13
Die Pfarrgemeinde ist die örtliche kirchenrechtliche Einheit, in deren Gebiet der
Auftrag der Kirche wahrgenommen wird. Dies geschieht vor allem durch die
regelmäßige Feier von Gottesdiensten und die Spendung der Sakramente, durch
Unterricht, Seelsorge und Diakonie. Die Pfarrgemeinde pflegt die ökumenischen
Beziehungen zu den Gemeinden anderer Konfessionen am Ort. 

Artikel 14
Soweit sich aus dieser Grundordnung oder anderen kirchlichen Rechtsvor-
schriften nichts anderes ergibt, gehören zu einer Pfarrgemeinde alle getauften
evangelischen Christen, die in ihrem Bereich ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben und nicht aus der evangelischen  Kirche ausgetreten oder nicht
ausschließlich Mitglieder einer anderen christlichen Gemeinschaft sind. 

Artikel 15
(1) Die Pfarrgemeinde ist eine Körperschaft des kirchlichen Rechts. Über ihre
Errichtung, Aufhebung, Zusammenlegung, die örtliche Abgrenzung sowie die Zu-
ordnung der Gemeindeglieder entscheidet der Bezirkskirchenrat im Benehmen
mit den Ältestenkreisen der beteiligten Pfarrgemeinden. Gehören die Pfarrge-
meinden zu einer Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrgemeinden, ist das Ein-
vernehmen mit dem Kirchengemeinderat herzustellen. 

(2) Der Beschluss über Aufhebung oder Zusammenlegung von Pfarrgemeinden
nach Absatz 1 bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Bezirks-
kirchenrates, wenn er mit Rücksicht auf gesamtkirchliche oder übergeordnete
Interessen des Kirchenbezirks oder der Kirchengemeinde gegen den ausdrückli-
chen Willen einer der betroffenen Pfarrgemeinden gefasst werden soll.

(3) Über die Errichtung neuer, die Aufhebung oder Zusammenlegung bestehen-
der Gemeindepfarrstellen sowie die Zuordnung zu den Predigtstellen beschließt
der Bezirkskirchenrat im Rahmen der landeskirchlichen Stellenzuweisung im
Benehmen mit den betroffenen Ältestenkreisen und im Einvernehmen mit dem
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Kirchengemeinderat. Sind mehrere Kirchengemeinden betroffen und kommt es
zu keiner Einigung, entscheidet der Bezirkskirchenrat in eigener Verantwortung.
Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Pfarrstellen, bilden diese ein Gruppen-
pfarramt. Pfarrstellen können durch Beschluss des Bezirkskirchenrates auch mit
anderen landeskirchlichen Stellen zu einem Gruppenamt zusammengefasst werden. 

(5) Bevor der Bezirkskirchenrat einen abschließenden Beschluss nach Absatz 1
oder nach  den Absätzen 3 und 4 fasst, gibt er dem Evangelischen Oberkirchen-
rat Gelegenheit zu einer Stellungnahme.

(6) Eine betroffene Pfarrgemeinde kann gegen eine abschließende Entscheidung
des Bezirkskirchenrates nach Absatz 1 oder den Absätzen 3 und 4 beim Landes-
kirchenrat Beschwerde einlegen. Dieser entscheidet endgültig. Die Beschwerde
ist innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Beschlusses schriftlich
einzulegen und hat aufschiebende Wirkung. 

(7) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtstellen, können für deren
Bereich durch Beschluss des Ältestenkreises Predigtbezirke eingerichtet wer-
den. Der Beschluss bedarf der Genehmigung des Bezirkskirchenrates. 

(8) Benachbarte Pfarrgemeinden können zur Wahrnehmung gemeinsamer Aufga-
ben auf bestimmten Gebieten des pfarramtlichen Dienstes im Einvernehmen mit
dem Bezirkskirchenrat eine überparochiale Zusammenarbeit vereinbaren. So-
weit eine Pfarrgemeinde einer Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrgemeinden
angehört, ist das Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat herzustellen.

II. Die Leitung der Pfarrgemeinde
1. Der Ältestenkreis

Artikel 16
(1) Die Kirchenältesten bilden mit der Gemeindepfarrerin bzw. dem Ge-
meindepfarrer den Ältestenkreis. Dieser leitet die Gemeinde und trägt die
Verantwortung dafür, dass der Gemeinde Gottes Wort rein und lauter gepredigt
wird, die Sakramente in ihr recht verwaltet werden und der Dienst der Liebe
getan wird. 

(2) In dieser Verantwortung sind die Kirchenältesten berufen, gemeinsam mit
der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer den Aufbau der Gemeinde zu fördern, insbeson-
dere durch Mitwirkung im Gottesdienst, in der Seelsorge sowie bei der
Wahrnehmung der missionarischen, diakonischen und pädagogischen Aufgaben.
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(3) Die Aufgaben des Ältestenkreises sind insbesondere:

1. die Mitwirkung bei der Besetzung der Gemeindepfarrstellen nach Maß-
gabe des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes;

2. die Einrichtung von Predigtbezirken als Wahlbezirke nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen; 

3. die Namensgebung für die Gemeinde und die kirchlichen Gebäude im
Einvernehmen mit dem Bezirkskirchenrat und dem Kirchengemeinderat;

4. Entscheidung über Anträge auf Aufnahme in die Kirche, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt ist;

5. die Entscheidungen nach Maßgabe der kirchlichen Lebensordnungen;

6. die Wahrnehmung der Mitverantwortung für die Vorbereitung, Gestaltung
und Leitung der Gottesdienste im Rahmen der agendarischen Ordnungen;

7. die Festlegung der Zahl und der Zeiten der gemeindlichen Gottesdienste.
Die Verminderung der Zahl der regelmäßig angebotenen Gottesdienste
bedarf der Zustimmung des Kirchengemeinderates und des Bezirkskir-
chenrates;

8. die Verwaltung des für die Zwecke der Pfarrgemeinde zur Verfügung ge-
stellten Vermögens nach Maßgabe der Beschlüsse des Kirchengemein-
derates;

9. die Behandlung von Anträgen aus der Pfarrgemeinde;

10. die Entwicklung von Zielvorstellungen für die Gemeindearbeit und die 
Fortentwicklung der gemeindlichen Arbeitsformen;

11. die Entsendung der Kirchenältesten in den Kirchengemeinderat sowie
die Wahl der Synodalen in die Bezirkssynode; 

12. die Verabschiedung eines Jahresberichts für die Gemeindeversammlung.

(4) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtbezirke, kann der Ältes-
tenkreis Zuständigkeiten nach Absatz 3 auf die dort gewählten Kirchenältesten
übertragen, soweit diese die örtliche Gemeindearbeit, den Gottesdienst und Fra-
gen der kirchlichen Lebensordnungen betreffen. Die Übertragung ist widerruf-
lich. Die Gesamtverantwortung des Ältestenkreises bleibt unberührt.
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Artikel 17 
(1) Die wahlberechtigten Gemeindeglieder einer Pfarrgemeinde wählen aus ihrer
Mitte Frauen und Männer zu Kirchenältesten, die bereit sind, sich in ihrem Amt an
das Zeugnis der Heiligen Schrift als Quelle und Richtschnur ihres Wirkens zu halten.  

(2) Die Wahl ist ein Dienst an der Gemeinde im Gehorsam gegen den alleinigen
Herrn der Kirche, Jesus Christus. 

(3) Die Einzelheiten der Wahlberechtigung, des Wahlverfahrens und die Zusam-
mensetzung des Ältestenkreises werden durch kirchliches Gesetz geregelt.

Artikel 18
Die Amtszeit des Ältestenkreises beträgt sechs Jahre.

Artikel 19
(1) Die gewählten Kirchenältesten unterzeichnen vor ihrer Einführung eine Ver-
pflichtung auf das Ältestenamt.

(2) Die Verpflichtung lautet: 

„Ich erkenne die in dem Vorspruch zur Grundordnung der Evangelischen Landes-
kirche in Baden festgestellten Bekenntnisgrundlagen an. Ich verpflichte mich, bei
meinem Dienst in der Gemeindeleitung von diesen Grundlagen nicht abzuwei-
chen, die Aufgaben eines Kirchenältesten nach den Ordnungen der Landeskirche
gewissenhaft wahrzunehmen und mit dem Pfarrer zusammenzuarbeiten. Ich bin
willens, die an einen Kirchenältesten gestellten Erwartungen zu erfüllen.“
Der Wortlaut der Verpflichtung ist unter Berücksichtigung des Geschlechts der
Beteiligten im Einzelfall entsprechend zu ändern.

(3) Nach Unterzeichnung ihrer Verpflichtung werden die Kirchenältesten von
der Gemeindepfarrerin bzw. vom Gemeindepfarrer nach der Ordnung der Agen-
de gottesdienstlich eingeführt. 

Artikel 20
Der Evangelische Oberkirchenrat kann den Ältestenkreis bei Streitigkeiten auflö-
sen, wenn nach vergeblichen Schlichtungsbemühungen des Bezirkskirchenrates
diese Maßnahme erforderlich ist, um die Pfarrgemeinde vor ernstem Schaden zu
bewahren. Der Evangelische Oberkirchenrat soll zuvor die Gemeindever-
sammlung hören.
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2. Der Gemeindebeirat
Artikel 21

(1) Der Ältestenkreis bildet mit den in der Pfarrgemeinde tätigen haupt- und
nebenamtlich Mitarbeitenden sowie den Leiterinnen und Leitern von Gemeinde-
ausschüssen und Gemeindekreisen, Dienstgruppen oder anderen Einrichtungen
den Gemeindebeirat.

(2) Die Aufgaben des Gemeindebeirates sind insbesondere:

1. die Beratung grundsätzlicher Fragen des Gemeindeaufbaus;

2. die Mitwirkung bei der Fortentwicklung der gemeindlichen Arbeitsformen.

(3) Das Nähere wird durch eine Ordnung des Evangelischen Oberkirchenrates
geregelt.

III. Die Gemeindeversammlung
Artikel 22

(1) In der Gemeindeversammlung können sich alle Mitglieder der Pfarrgemeinde
oder eines Predigtbezirks aus ihrer Mitverantwortung für das Leben und den Auf-
trag der Gemeinde über Vorgänge, Vorhaben und Entscheidungen der Pfarrgemein-
de und der Kirche informieren und diese Gegenstände erörtern. Die Gemeindever-
sammlung kann durch Mehrheitsbeschluss den Leitungsorganen der Pfarrgemeinde,
der Kirchengemeinde, des Kirchenbezirks und der Landeskirche schriftlich begrün-
dete Vorschläge machen und Anträge stellen, auf die ein Bescheid zu erteilen ist.

(2) Bei Abstimmung und Wahlen in der Gemeindeversammlung sind alle wahlbe-
rechtigten Gemeindeglieder stimmberechtigt.
(3) Die Gemeindeversammlung wählt aus den zum Kirchenältestenamt befähig-
ten Gemeindegliedern eine Person in das Vorsitzendenamt und eine weitere in
das Stellvertretendenamt.

(4) In jeder Pfarrgemeinde ist mindestens einmal im Jahr eine Gemeindever-
sammlung durchzuführen, um den Jahresbericht des Ältestenkreises über die
Leitung der Gemeinde entgegenzunehmen und zu besprechen. Die Gemeinde-
versammlung tagt öffentlich. 

(5) Die Gemeindeversammlung berät den Ältestenkreis insbesondere:

1. vor einer Pfarrwahl durch Erörterung der bei der Pfarrstellenbesetzung
zu berücksichtigenden Erfordernisse der Gemeinde;

2. vor einer Stellungnahme zu Entscheidungen des Bezirkskirchenrates
nach Artikel 15 Absatz 1 und Absatz 3;
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3. in grundsätzlichen Fragen des Gemeindeaufbaues und bei wesentlichen
Veränderungen in der Gestaltung der Gemeindearbeit und den gemeind-
lichen Arbeitsformen; 

4. bei größeren Bauvorhaben der Gemeinde. 

(6) Bei den allgemeinen Kirchenwahlen werden die Kandidatinnen und Kandidaten
für das Ältestenamt der Gemeindeversammlung in geeigneter Weise vorgestellt.

(7) Das Nähere über die Durchführung der Gemeindeversammlung wird durch
eine Ordnung des Evangelischen Oberkirchenrates geregelt. 

Dritter Titel. Die Kirchengemeinde
I. Auftrag und Rechtsstellung der Kirchengemeinde 

Artikel 23
Besitzt eine Gemeinde die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
nach staatlichem Recht oder werden ihr künftig diese Rechte verliehen, so ist sie
eine Kirchengemeinde. 

Artikel 24
(1) Die Errichtung, Auflösung, Trennung und Vereinigung von Kirchengemeinden
erfolgt durch kirchliches Gesetz nach Anhörung der betroffenen Ältestenkreise
sowie im Benehmen mit den Kirchengemeinderäten. Das Gesetz bedarf der ver-
fassungsändernden Mehrheit, wenn die Veränderung mit Rücksicht auf gesamt-
kirchliche oder übergeordnete Interessen eines Kirchenbezirkes gegen den aus-
drücklichen Willen der Kirchengemeinde vorgenommen werden soll.

(2) Änderungen in der Begrenzung des räumlichen Gebiets einer Kirchengemeinde
erfolgen nach Anhörung der Beteiligten durch Rechtsverordnung des Evangeli-
schen Oberkirchenrates.

(3) Sollen eine Kirchengemeinde oder Teile von ihr mit Zustimmung des Kirchenge-
meinderates und im Benehmen mit dem Bezirkskirchenrat an eine andere Landes-
kirche abgegeben werden, erfolgt dies durch den Abschluss eines zwischenkirchli-
chen Vertrages, der der Bestätigung durch die Landessynode bedarf. Das Gleiche
gilt für die Aufnahme einer Kirchengemeinde aus einer anderen Landeskirche. 

Artikel 25
Die Kirchengemeinde erhält Zuweisungen der Landeskirche nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen über den Finanzausgleich. Die Kirchengemeinde
stellt den Pfarrgemeinden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die für die
örtlich anfallenden Bedürfnisse erforderlichen Mittel zur eigenverantwortlichen
Verwaltung zur Verfügung. 
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II. Die Leitung der Kirchengemeinde
Artikel 26 

(1) Umfasst die Kirchengemeinde lediglich eine Pfarrgemeinde, so ist der Ältes-
tenkreis zugleich der Kirchengemeinderat.

(2) In einer Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrgemeinden gehören dem Kir-
chengemeinderat stimmberechtigt an:

1. Kirchenälteste, die von den Ältestenkreisen der Pfarrgemeinden gewählt
worden sind;

2. Gemeindeglieder, die der Kirchengemeinderat beruft; 

3. die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer der Pfarrgemeinden; 

4. die Verwalterinnen und Verwalter von Gemeindepfarrstellen; 

5. die sonstigen Mitglieder von Gruppenämtern. 

(3) Für die Auflösung des Kirchengemeinderates gilt Artikel 20 entsprechend.

(4) Die Bildung, Zusammensetzung und Auflösung des Kirchengemeinderates
wird im Übrigen durch kirchliches Gesetz geregelt. 

Artikel 27 
(1) Der Kirchengemeinderat sorgt dafür, dass die notwendigen äußeren Vo-
raussetzungen gegeben sind, die die Kirchengemeinde und die in ihrem Gebiet be-
stehenden Pfarrgemeinden für die Erfüllung des kirchlichen Auftrages benötigen.

(2) Die Aufgaben des Kirchengemeinderates sind insbesondere:

1. das Haushaltsbuch bzw. den Haushaltsplan der Kirchengemeinde aufzustel-
len und zu verabschieden, Beschluss zu fassen über die zu erhebende Orts-
kirchensteuer und das Kirchgeld nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen sowie den Jahresabschluss der Kirchengemeinde festzustellen;

2. das Gemeindevermögen zu verwalten; 

3. die Befugnisse der Kirchengemeinde als Dienstherr und Anstellungsträ-
ger in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse und die pri-
vatrechtlich angestellten Mitarbeitenden wahrzunehmen;

4. Bauvorhaben der Kirchengemeinde zu planen und durchzuführen und die
vorhandenen Gebäude in gutem Zustand zu erhalten;
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5. Beschluss zu fassen über die Widmung ihrer Gebäude und Räume zu kirch-
lichen Zwecken sowie die Überlassung kirchlicher Räume und Gerätschaf-
ten für besondere Zwecke an Dritte; soweit Pfarrgemeinden davon betrof-
fen sind, sind deren Ältestenkreise zuvor anzuhören;

6. den Pfarrgemeinden die für ihre Bedürfnisse notwendigen Gebäude und
Räume zur Verfügung zu stellen; 

7. den Pfarrgemeinden nach Artikel 25 Satz 2 die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen und Regelungen über deren Befugnisse im Rahmen
der Budgetierung zu treffen;

8. in Angelegenheiten der Kirchengemeinde, die mehrere Pfarrgemeinden
berühren, zu entscheiden, wenn die Ältestenkreise keine Übereinstim-
mung erzielen; 

9. nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei der Besetzung von
Gemeindepfarrstellen mitzuwirken;

10. Gemeindesatzungen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen zu be-
schließen.

Artikel 28
(1) Die Kirchengemeinde wird im Rechtsverkehr vertreten durch die Person, die
dem Kirchengemeinderat vorsitzt oder deren Stellvertretung, jeweils zusammen
mit einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderates. 

(2) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Zuständigkeiten des Kirchen-
gemeinderates auf Ausschüsse oder andere Rechtsträger werden durch kirchli-
ches Gesetz geregelt. 

Artikel 29
Die Sitzungen des Kirchengemeinderates von Kirchengemeinden mit mehreren
Pfarrgemeinden sind öffentlich. Die Termine und die vorgesehene Tagesordnung
sind den Pfarrgemeinden bekannt zu geben, die in geeigneter Weise für eine Be-
kanntgabe an die Gemeindeglieder sorgen.

Vierter Titel. Besondere Gemeindeformen 
und anerkannte Gemeinschaften

Artikel 30
(1) Abweichend von den Artikeln 13 bis 20 können Mitglieder der Landeskirche
nach Artikel 12 Abs. 2 zu besonderen Gemeindeformen als Körperschaft des
kirchlichen Rechts zusammengeschlossen werden, wenn ein bestimmter Perso-
nenkreis, ein besonderer Auftrag oder eine besondere örtliche Bedingung die Er-
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richtung auf Dauer rechtfertigen, und die Zahl der Gemeindeglieder ein eigen-
ständiges Gemeindeleben erwarten lässt. 

(2) Die nach Absatz 1 errichteten Gemeinden unterstehen der landeskirchlichen
Rechtsordnung und dürfen die Einheit der Landeskirche und das Zusammenle-
ben in der Kirchengemeinde und im Kirchenbezirk nicht gefährden.

(3) Die Form und die Voraussetzungen für die Errichtung von Gemeinden nach
Absatz 1, ihre Finanzierung und die Zuweisung von Personal sowie die Anfor-
derungen an ihre rechtliche Verfassung sind durch kirchliches Gesetz zu regeln.
Soweit die Besonderheit dieser Gemeindeformen dies erfordert, kann das Ge-
setz mit verfassungsändernder Mehrheit dauerhafte Abweichungen von den Be-
stimmungen dieser Grundordnung zulassen. Das Gesetz muss die Artikel nen-
nen, von denen abgewichen wird. 

Artikel 31
(1) Christliche Gemeinschaften im Gebiet der Evangelischen Landeskirche in Ba-
den, deren Mitglieder nicht alle der Landeskirche angehören, können im Rahmen
dieser Grundordnung in den Gremien der Pfarrgemeinde, der Kirchengemeinde
und des Kirchenbezirks beratend mitwirken, wenn sie vom Evangelischen Ober-
kirchenrat rechtlich anerkannt worden sind. Die Anerkennung kann widerrufen
werden. Die Regelung der Einzelheiten der Mitwirkung bleibt besonderen Ver-
einbarungen überlassen. Das Einvernehmen mit den betroffenen kirchlichen Or-
ganen ist herzustellen.

(2) Die Anerkennung setzt die Verpflichtung voraus, die Bekenntnisgrundlagen
der Evangelischen Landeskirche in Baden, wie sie im Vorspruch zu dieser Grund-
ordnung genannt sind, als verbindlich zu achten. Die Mitglieder der Leitung müs-
sen Mitglieder einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland sein.
Sie dürfen ausnahmsweise auch zu einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Baden-Württemberg gehören. 

(3) Im Gebiet der Landeskirche bestehende Gemeinden anderer Sprache und
Herkunft können im Rahmen der Gewährung ökumenischer Gastfreundschaft in
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützt werden. 

(4) Aus den Absätzen 1 und 3 ergeben sich keine finanziellen Ansprüche gegen
die Landeskirche, ihre Gemeinden und Kirchenbezirke. 

Vierter Abschnitt. Der Kirchenbezirk
Erster Titel. Auftrag und Rechtsstellung des Kirchenbezirks

Artikel 32
(1) In Erfüllung seines Auftrages nach Artikel 6 fördert der Kirchenbezirk die Ver-
bundenheit der Gemeinden seines Gebiets untereinander und mit der Landeskir-
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che sowie mit den kirchlichen Werken und Einrichtungen. Beim Vollzug landes-
kirchlicher Aufgaben wirkt er nach Weisung der zuständigen Leitungsorgane der
Landeskirche mit.

(2) Der Kirchenbezirk nimmt seine Aufgaben in einer eigenständigen Dienstge-
meinschaft wahr. Zu diesem Zweck kann er bezirkliche Dienste, Ämter und Ein-
richtungen schaffen und eigene Arbeitsformen entwickeln. 

(3) Er pflegt die ökumenischen Beziehungen zu anderen christlichen Kirchen und
Gemeinschaften und sucht das Gespräch und die Begegnung mit nichtchristli-
chen Religionsgemeinschaften in seinem Bereich. 

Artikel 33
(1) Die Errichtung, Auflösung, Trennung und Vereinigung von Kirchenbezirken
erfolgt durch kirchliches Gesetz nach Anhörung der betroffenen Kirchengemein-
deräte und Ältestenkreise sowie im Benehmen mit den Bezirkskirchenräten. Das
Gesetz bedarf der verfassungsändernden Mehrheit, wenn die Veränderung mit
Rücksicht auf gesamtkirchliche und übergeordnete Interessen gegen den aus-
drücklichen Willen eines betroffenen Kirchenbezirks oder einer betroffenen
Kirchengemeinde vorgenommen werden soll. Die Umgliederung einzelner Kir-
chengemeinden in einen anderen Kirchenbezirk erfolgt in entsprechender Weise
durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates.

(2) Ein Gesetz nach Absatz 1 soll die für den Dienst am Menschen in seinen ver-
schiedenen Lebensbereichen erheblichen sozialen Strukturen und gesellschaftli-
chen Wandlungen berücksichtigen.

Artikel 34
Der Kirchenbezirk ist eine Körperschaft kirchlichen Rechts und besitzt die Rech-
te einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach staatlichem Recht.

Artikel 35
(1) Durch kirchliches Gesetz, das der verfassungsändernden Mehrheit bedarf,
kann ein Kirchenbezirk mit den Kirchengemeinden des Kirchenbezirks nach An-
hörung der Beteiligten zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts vereinigt
werden. Das Gesetz regelt die Zusammensetzung, das Verfahren der Bildung so-
wie die Zuständigkeit der Organe.

(2) Durch die Vereinigung gehen Aufgaben, Rechte und Pflichten der Kirchenge-
meinden und des Kirchenbezirks auf die neue Körperschaft über.

Artikel 36
Große Kirchenbezirke können durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates
auf Antrag des Bezirkskirchenrates oder im Einvernehmen mit ihm in Sprengel
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gegliedert werden. In diesem Falle können bei Bedarf Aufgaben des Bezirkskir-
chenrates auf einen Sprengelrat übertragen werden, dessen Bildung und Aufga-
benstellung in der Rechtsverordnung zu regeln ist. Die Stellvertretung der Deka-
nin bzw. des Dekans richtet sich nach Artikel 48 Abs. 2. 

Zweiter Titel. Die Leitung des Kirchenbezirks 
I. Grundsätze

Artikel 37
(1) Im Sinne von Artikel 7 wirken im Dienste der Leitung des Kirchenbezirks zu-
sammen die Bezirkssynode, der Bezirkskirchenrat, die Dekanin bzw. der Dekan
und die Schuldekanin bzw. der Schuldekan.

(2) Die Berufung der Dekaninnen und Dekane erfolgt durch die Landeskirche im Zu-
sammenwirken mit dem Kirchenbezirk und mit der betroffenen Pfarrgemeinde. Die
Schuldekaninnen und Schuldekane werden von der Landeskirche im Zusammenwir-
ken mit dem Kirchenbezirk und den betroffenen Religionslehrerinnen und Religions-
lehrern berufen. Das Verfahren dafür und die Einzelheiten der von ihnen wahrzuneh-
menden Aufgaben werden gesetzlich geregelt. Soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist, beträgt die Amtszeit acht Jahre. Eine Wiederberufung ist möglich.

II. Die Bezirkssynode
Artikel 38

(1) Die Bezirkssynode ist die Versammlung von geborenen, gewählten und beru-
fenen Mitgliedern des Kirchenbezirks, die aus ihren Erfahrungen im kirchlichen
Leben und aus ihrer besonderen Sachkenntnis heraus beschließend und bera-
tend im Dienste an der Leitung des Kirchenbezirks zusammenwirken.

(2) Die Bezirkssynode übt ihre Leitungsaufgabe insbesondere dadurch aus, dass sie: 

1. mit dafür sorgt, dass im Kirchenbezirk Lehre, Gottesdienst, Unterricht
und Ordnung dem Auftrag der Kirche gerecht werden;

2. die Gemeinschaft der im Kirchenbezirk verbundenen Gemeinden durch
Erfahrungsaustausch und Anregungen zur Gestaltung und Fortentwick-
lung gemeindlicher und übergemeindlicher Dienste fördert;

3. mindestens alle drei Jahre einen Rechenschaftsbericht des Bezirkskir-
chenrates entgegennimmt und berät. Der Bericht wird an den Evangeli-
schen Oberkirchenrat weitergeleitet; 

4. sich über die kirchlichen und gesellschaftlichen Vorgänge im Kirchenbe-
zirk informiert und dazu öffentlich Stellung nimmt, wenn es der Auftrag
der Kirche fordert;
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5. den öffentlichen Auftrag der Kirche nach den Erfordernissen des Kir-
chenbezirks durch Planung und Einrichtung von Diensten fördert; 

6. die Zurüstung und Weiterbildung der im Bereich des Kirchenbezirks täti-
gen Mitarbeitenden sowie die Aussprache über theologische, kirchliche
und gesellschaftliche Fragen für Gemeindeglieder, z. B. in Seminaren und
Studienkreisen, anregt und ermöglicht;

7. durch geeignete Maßnahmen das Zusammenwirken der Dienste und Ein-
richtungen der Gemeinden und der im Kirchenbezirk tätigen Werke der
Landeskirche fördert;

8. mit Rat und Empfehlung dafür sorgt, dass in der Anwendung der kirchlichen
Lebensordnungen im Kirchenbezirk möglichst einheitlich verfahren wird;

9. zu Vorlagen der Landessynode oder anderer Leitungsorgane der Landes-
kirche an die Bezirkssynoden oder zu Anträgen der Gemeinden Stellung
nimmt oder von sich aus Anregungen und Anträge an die Leitung der
Landeskirche richtet;

10. das Haushaltsbuch bzw. den Haushaltsplan des Kirchenbezirks be-
schließt und nach Vorliegen des Prüfungsberichts dem Bezirkskirchenrat
zur Jahresrechnung Entlastung erteilt;

11. das Satzungsrecht des Kirchenbezirks im Rahmen und nach Maßgabe
der landeskirchlichen Ordnung ausübt, soweit nicht durch kirchliches
Gesetz oder eine Rechtsverordnung des Landeskirchenrates diese Zu-
ständigkeit auf den Bezirkskirchenrat übertragen ist.

(3) Die Bezirkssynode kann alle Angelegenheiten des Kirchenbezirks in den
Kreis ihrer Beratungen ziehen. Sie ist nicht Beschwerdeinstanz.

Artikel 39
(1) Die Bezirkssynode wählt

1. die Mitglieder des Bezirkskirchenrates und deren Stellvertreterinnen und
Stellvertreter;

2. die Landessynodalen des Kirchenbezirks;

3. die Stellvertreterinnen bzw. die Stellvertreter der Dekanin bzw. des Dekans;

4. andere Personen, die kirchliche Ämter und Funktionen innehaben, so-
weit deren Wahl durch die Bezirkssynode gesetzlich vorgeschrieben ist.
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(2) Die Bezirkssynodalen bilden zusammen mit den Mitgliedern des Ältestenkrei-
ses der betroffenen Pfarrgemeinde den Wahlkörper zur Wahl der Dekanin bzw.
des Dekans nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Das Gleiche gilt ent-
sprechend für die Wahl der Schuldekanin bzw. des Schuldekans unter Beteili-
gung der betroffenen Religionslehrkräfte. 

Artikel 40
(1) Die Bezirkssynode setzt sich zusammen aus den von den Ältestenkreisen ge-
wählten bzw. vom Bezirkskirchenrat berufenen Synodalen sowie Synodalen, die
der Bezirkssynode kraft Amtes angehören.

(2) Die Zusammensetzung und das Verfahren zur Bildung der Bezirkssynode wer-
den im Übrigen durch kirchliches Gesetz geregelt.

Artikel 41
(1) Die Amtszeit der Bezirkssynode beträgt sechs Jahre und beginnt mit ihrer
ersten Tagung. 

(2) Nach Abschluss der allgemeinen Kirchenwahlen beruft die Person im Vorsit-
zendenamt der amtierenden Bezirkssynode die neue Bezirkssynode zu ihrer ers-
ten Sitzung ein und nimmt jedem Synodalen folgendes Versprechen ab:

„Ich verspreche, in der Bezirkssynode gewissenhaft und sachlich mitzuarbeiten
und nach bestem Wissen und Gewissen dafür zu sorgen, dass ihre Beschlüsse
dem Bekenntnis der Landeskirche entsprechen und dem Auftrag der Kirche Jesu
Christi dienen.“ 

Artikel 42
(1) Die Bezirkssynode tagt öffentlich. Die Beschlüsse der Bezirkssynode werden
jeder Gemeinde des Kirchenbezirks und dem Evangelischen Oberkirchenrat be-
kannt gegeben. 

(2) Die Bezirkssynode gibt sich in Anlehnung an die Geschäftsordnung der Lan-
dessynode eine Geschäftsordnung. Soweit keine eigene Regelung getroffen wor-
den ist, gilt die Geschäftsordnung der Landessynode sinngemäß.

III. Der Bezirkskirchenrat
Artikel 43

(1) Der Bezirkskirchenrat ist verantwortlich für alle Leitungsaufgaben, die nicht
der Bezirkssynode, der Dekanin bzw. dem Dekan oder der Schuldekanin bzw.
dem Schuldekan vorbehalten sind.

(2) Die Aufgaben des Bezirkskirchenrates sind insbesondere:
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1. die Tagungen der Bezirkssynode vorzubereiten, den Rechenschaftsbericht
vorzulegen und die Entschließungen der Bezirkssynode auszuführen;

2. in eiligen Fällen Aufgaben der Bezirkssynode zwischen den Synodalta-
gungen wahrzunehmen. Die getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen
sind der Bezirkssynode bei ihrer nächsten Tagung bekannt zu geben; 

3. Synodale nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in die Bezirks-
synode zu berufen;

4. über die Errichtung, Aufhebung, Zusammenlegung und örtliche Abgren-
zung der Pfarrgemeinden des Kirchenbezirks nach Maßgabe von Artikel
15 Abs. 1 zu entscheiden;

5. im Rahmen der landeskirchlichen Stellenzuweisung über die Errichtung
neuer und die Aufhebung oder Zusammenlegung bestehender Gemein-
depfarrstellen nach Maßgabe von Artikel 15 Abs. 3 sowie landeskirchli-
cher Stellen zu entscheiden, soweit es sich nicht um Stellen im Bereich
des Religionsunterrichts handelt;

6. über die Errichtung, Aufhebung und Zuordnung von Predigtstellen zu ent-
scheiden; 

7. über die Entlassung von Kirchenältesten aus ihrem Amt nach den ge-
setzlichen Bestimmungen zu entscheiden;

8. die Rechte und Pflichten des Kirchenbezirks nach dem Pfarrstellenbeset-
zungsgesetz wahrzunehmen; 

9. die Befugnisse des Kirchenbezirks als Dienstherr und Anstellungsträger
in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse und die privat-
rechtlich angestellten Mitarbeitenden wahrzunehmen;  

10. bei Gemeindevisitationen und bei der Visitation des Kirchenbezirks nach
Maßgabe der Visitationsordnung mitzuwirken;

11. über Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen des Ältestenkreises nach 
Maßgabe der kirchlichen Lebensordnungen zu entscheiden;

12. Zwistigkeiten zwischen Gemeinden, den Kirchenältesten, Pfarrerinnen
und Pfarrern und anderen Mitarbeitenden zu schlichten und Entschei-
dungen zu treffen, soweit diese nicht in die Zuständigkeit anderer kirch-
licher Organe fallen; 
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13. das Vermögen und die Einrichtungen des Kirchenbezirks zu verwalten;

14. den Jahresabschluss des Kirchenbezirks festzustellen; 

15. bei der allgemeinen kirchlichen Aufsicht über die Gemeinden einschließ-
lich ihrer Dienste und Einrichtungen mitzuwirken, soweit sie dem Bezirks-
kirchenrat nach der Ordnung der Landeskirche übertragen ist.

(3) Der Kirchenbezirk wird durch die Person im Vorsitzendenamt oder im Stell-
vertretendenamt jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Bezirkskir-
chenrates rechtlich vertreten.

(4) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Zuständigkeiten des Bezirkskir-
chenrates auf Ausschüsse oder andere Rechtsträger werden durch kirchliches
Gesetz geregelt. 

Artikel 44
(1) Der Bezirkskirchenrat wird aus Mitgliedern kraft Amtes und aus Synodalen
gebildet, die die Bezirkssynode aus ihrer Mitte wählt.

(2) Die Zusammensetzung und das Verfahren zur Bildung des Bezirkskirchenra-
tes werden im Übrigen durch kirchliches Gesetz geregelt.

Artikel 45
(1) Die Amtszeit des Bezirkskirchenrates beträgt sechs Jahre. Sie endet mit der
Konstituierung des neu gebildeten Bezirkskirchenrates.
(2) Der Bezirkskirchenrat wird im ersten Jahr der Amtsperiode der Bezirkssy-
node  gebildet.

IV. Die personelle Leitung des Kirchenbezirks 
1. Die Dekaninnen und Dekane

Artikel 46 
(1) Die Stellung der Dekaninnen und Dekane in den Kirchenbezirken entspricht
der der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Gemeinde. Sie können in allen Gemein-
den ihres Bezirks Gottesdienste feiern und Versammlungen halten sowie im Ein-
vernehmen mit dem Bezirkskirchenrat gemeinsame Veranstaltungen für den Kir-
chenbezirk durchführen.

(2) Die Dekaninnen und Dekane üben die unmittelbare Dienst- und Fachaufsicht
über alle im Kirchenbezirk tätigen Mitarbeitenden in der Anstellungsträgerschaft
der Landeskirche und des Kirchenbezirks aus, soweit diese nicht anderen Perso-
nen oder Organen zugewiesen sind. 

(3) Die Dekaninnen und Dekane informieren und beraten die Leitungsorgane
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der Landeskirche in allen wichtigen Angelegenheiten des Kirchenbezirks und un-
terstützen sie bei der Durchführung gesamtkirchlicher Aufgaben nach Weisung.
Sie vermitteln den dienstlichen Verkehr zwischen dem Evangelischen Oberkir-
chenrat und den Gemeinden einschließlich der im Kirchenbezirk tätigen Mitarbei-
tenden. Zur Förderung dieser Aufgaben und der dienstlichen Zusammenarbeit der
Dekaninnen und Dekane untereinander finden regelmäßige Konferenzen statt. 

Artikel 47
(1) Die Dekaninnen und Dekane haben in der Regel eine Gemeindepfarrstelle inne.

(2) Soweit durch Beschluss des Landeskirchenrates ausnahmsweise zugelassen
wird, dass die Berufung nicht mit einer Gemeindepfarrstelle verbunden ist, müs-
sen anteilige Aufgaben am Gemeindepfarrdienst, mindestens ein regelmäßiger
Predigtauftrag, übernommen werden.

2. Die Dekanstellvertreterinnen und Dekanstellvertreter
Artikel 48

(1) Die Dekanstellvertreterinnen bzw. die Dekanstellvertreter werden von der
Bezirkssynode aus der Mitte der im Bereich des Kirchenbezirks tätigen Pfarrerin-
nen und Pfarrer gewählt. Sie sind Mitglied des Bezirkskirchenrates und der Be-
zirkssynode. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Landesbischöfin bzw.
den Landesbischof. Die Amtszeit endet mit der des Bezirkskirchenrates.

(2) Ist der Kirchenbezirk nach Artikel 36 in Sprengel unterteilt worden, können
mehrere Pfarrerinnen und Pfarrer zu Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern ge-
wählt werden, denen vom Bezirkskirchenrat bestimmte Aufgaben für ihren
Sprengel übertragen werden. Die Pfarrstelle der Gewählten muss sich in dem je-
weiligen Sprengel befinden. Die Bezirkssynodalen aus dem Sprengel haben ein
personelles Vorschlagsrecht.

3. Die Schuldekaninnen und Schuldekane
Artikel 49

(1) Für die mit der schulischen Erziehung und Bildung zusammenhängenden Lei-
tungsaufgaben des Kirchenbezirks errichtet der Landeskirchenrat im Einverneh-
men mit den Bezirkskirchenräten für einen oder mehrere Kirchenbezirke Stellen
für Schuldekaninnen bzw. Schuldekane. Diese nehmen ihre Aufgaben selbststän-
dig wahr. 

(2) Die Schuldekaninnen und Schuldekane führen die unmittelbare Dienstauf-
sicht über alle kirchlichen Lehrkräfte im Religionsunterricht an den öffentlichen
und privaten Schulen. Sie nehmen die Fachaufsicht über den Religionsunterricht
wahr, soweit keine andere Zuständigkeit begründet ist.
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(3) Mit dem Amt der Schuldekaninnen und Schuldekane ist ein Regeldeputat im
Religionsunterricht verbunden, dessen Umfang vom Evangelischen Oberkirchen-
rat bestimmt wird. 

V. Der Dekanatsbeirat
Artikel 50

Zum stetigen wechselseitigen Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Planung
und Beratung kann ein Dekanatsbeirat gebildet werden. Diesem gehören an:

1. Dekanin bzw. Dekan;

2. Dekanstellvertreterin bzw. Dekanstellvertreter;

3. Schuldekanin bzw. Schuldekan;

4. Inhaberinnen und Inhaber von Bezirksämtern;

5. Bezirksbeauftragte für die Bezirksdienste.

Dritter Titel. Die Vermögensverwaltung 
Artikel 51

(1) Für die Verwaltung des dem Kirchenbezirk gehörenden Vermögens durch
den Bezirkskirchenrat finden die Bestimmungen für die Verwaltung des Gemein-
devermögens sinngemäß Anwendung.

(2) Soweit die Erträgnisse des eigenen Vermögens nicht ausreichen, deckt der
Kirchenbezirk seinen finanziellen Bedarf durch Umlagen auf die Gemeinden, aus
den im Rahmen des landeskirchlichen Finanzausgleichs zugewiesenen Steuer-
mitteln sowie aus Zuschüssen der Landeskirche.

Fünfter Abschnitt. Die Landeskirche
Erster Titel. Auftrag und Rechtsstellung der Landeskirche 

Artikel 52 
Die Landeskirche ist mit ihren Gemeinden und Kirchenbezirken Teil der weltwei-
ten Kirche Jesu Christi auf dem Gebiet des ehemaligen Landes Baden. Sie hat
den Auftrag, den Menschen in Wort und Tat das Evangelium von Jesus Christus
zu verkündigen. In Erfüllung dieses Auftrages unterstützt sie die Gemeinden und
Kirchenbezirke in ihren Aufgaben und unterhält eigene Werke und Dienste.  

Artikel 53
(1) Zur Wahrnehmung des missionarischen Auftrages gehört der wechselseitige
Austausch in Zeugnis und Dienst und die Zusammenarbeit mit Partnerkirchen in
der ganzen Welt, insbesondere mit denen, die im internationalen Missionsrat des
Evangelischen Missionswerkes in Südwestdeutschland mitarbeiten. Dabei arbei-
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tet die Landeskirche mit den Missionsgesellschaften und den Landeskirchen zu-
sammen, die ebenfalls diesem Gemeinschaftswerk angehören. Zudem unterhält
die Landeskirche Kontakt zu den Missionsgesellschaften und missionarischen
Arbeitsgemeinschaften in ihrem Bereich. 

(2) Als Unionskirche weiß sich die Landeskirche in besonderer Weise zur Über-
windung konfessioneller Grenzen und zur ökumenischen Zusammenarbeit ver-
pflichtet. Mit den in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-
Württemberg verbundenen Kirchen und christlichen Gemeinschaften ist sie da-
rum bemüht, der Gemeinsamkeit im Glauben an den einen Herrn Jesus Christus
in Zeugnis und Dienst gerecht zu werden. Sie fördert die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit mit den Kirchen am Rhein. 

(3) Durch ihre Zusammenarbeit mit dem Gustav-Adolf-Werk fördert die Landes-
kirche den Dienst an den evangelischen Minderheitskirchen und den Christen in
der Zerstreuung (Diaspora).  

Artikel 54
Die Landeskirche sucht das Gespräch mit nicht christlichen Religionen und ist
auf allen ihren Ebenen offen für die Begegnung mit anderen Religionsgemein-
schaften.

Artikel 55 
Die Landeskirche ist darauf bedacht, in Gottesdienst und Unterricht, Lehre und
Leben ihr Verständnis des Volkes Israel als Gottes Volk wach zu halten, wie es in
Artikel 3 niedergelegt ist. 

Artikel 56
(1) Die Landeskirche versteht die Wahrnehmung des diakonischen Auftrages als
eine Lebens- und Wesensäußerung der Kirche. Sie sorgt deshalb dafür, dass das
kirchliche Leben in ihrem Bereich diakonisch bestimmt wird und die Gemeinde-
glieder zum diakonischen Dienst gerufen werden.

(2) Die Landeskirche weiß sich für Aufgaben in der weltweiten Entwicklungszu-
sammenarbeit mitverantwortlich. Sie nimmt diese in ökumenischer Zusammen-
arbeit wahr und beteiligt sich an dafür eingerichteten Diensten.

(3) Im Diakonischen Werk der Landeskirche sind die Kirchengemeinden und Kir-
chenbezirke mit den sonstigen Rechtsträgern diakonischer Einrichtungen und
Werke zusammengeschlossen. Das Diakonische Werk der Landeskirche ist dem
als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonischen Werk
der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen.

(4) Das Diakonische Werk nimmt diakonische Aufgaben der Landeskirche im
Auftrag und unter Mitverantwortung der Leitungsorgane der Landeskirche im Zu-
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sammenwirken mit diesen wahr. Es hilft den Kirchengemeinden, Kirchenbezirken
und sonstigen Trägern diakonischer Arbeit bei der Gestaltung und Durchführung
dieses Dienstes und vertritt im Rahmen der landeskirchlichen Ordnung die dia-
konische Arbeit der Kirche und deren Belange in der Öffentlichkeit, bei staatli-
chen und kommunalen Körperschaften und bei Behörden.

(5) Das Diakonische Werk und die ihm angeschlossenen Werke und Einrichtun-
gen stehen ungeachtet ihrer Rechtsform unter dem Schutz und der Fürsorge der
Landeskirche.

Artikel 57
(1) Die Landeskirche ist eine Körperschaft kirchlichen Rechts und besitzt die
Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach staatlichem Recht.

(2) Die Landeskirche entscheidet selbstständig über ihre Lehre, über die Ord-
nung ihres Gottesdienstes und ihre gottesdienstlichen Handlungen. Sie ordnet
selbstständig ihren Aufbau, ihre Ämter und Dienste und die Durchführung ihrer
Verwaltung.

(3) Die Selbstständigkeit der Landeskirche wird gegenüber anderen öffentlichen
Körperschaften nur beschränkt durch vertragliche Vereinbarungen und durch
das für alle geltende Gesetz, soweit dieses Gesetz nicht im Widerspruch steht
zum Auftrag der Kirche.

Zweiter Titel. Die Gesetzgebung der Landeskirche
Artikel 58

(1) Das Gesetzgebungsrecht der Landeskirche liegt bei der Landessynode.

(2) Die Gesetzgebung muss sich in ihren Grundsätzen an der Heiligen Schrift
nach dem Verständnis der in dem Vorspruch zu dieser Grundordnung aufgeführ-
ten Bekenntnisschriften ausrichten und diese im Recht der Landeskirche zur
Geltung bringen. 

(3) Der Bekenntnisstand kann nicht auf dem Wege der Gesetzgebung festgelegt
werden. Er ist vielmehr Grund und Grenze der Gesetzgebung.

Artikel 59
(1) Die kirchlichen Gesetze werden von der Landessynode aufgrund von Gesetz-
entwürfen beschlossen, die entweder vom Landeskirchenrat oder aus der Mitte
der Landessynode eingebracht werden.

(2) Ändert ein Gesetz die Grundordnung, bedarf es einer Mehrheit von zwei Drit-
teln bei Anwesenheit von mindestens drei Vierteln der Mitglieder der Landessy-
node (verfassungsändernde Mehrheit).
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(3) Die Grundordnung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den
Wortlaut der Grundordnung ausdrücklich ändert oder ergänzt. Gesetzliche Ab-
weichungen, die diese Grundordnung ausdrücklich zulässt, bleiben davon unbe-
rührt.

(4) Ein kirchliches Gesetz, das Regelungen über die Sicherstellung der Versor-
gung der Mitarbeitenden in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis trifft,
bedarf der verfassungsändernden Mehrheit.

Artikel 60
Nur durch Gesetze können eingeführt werden:

1. die Grundordnung (Verfassung) der Landeskirche;
2. die Ordnung der kirchlichen Wahlen;
3. die Ordnung der dienstrechtlichen Verhältnisse 

der kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträger; 
4. die Ordnung der Visitationen;
5. die kirchlichen Lebensordnungen.

Artikel 61
(1) Die Gestaltung des Arbeitsrechts erfolgt im Rahmen kirchengesetzlicher Be-
stimmungen in vertrauensvoller, partnerschaftlicher Zusammenarbeit von kirch-
lichen Leitungsorganen und von den in der Kirche Mitarbeitenden.

(2) Durch kirchliches Gesetz kann die Zuständigkeit für die Regelung der arbeits-
rechtlichen Bedingungen der privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden einer
Kommission übertragen werden, die sich paritätisch aus Vertreterinnen und
Vertretern kirchlicher Körperschaften sowie anderer kirchlicher oder diakonischer
Rechtsträger (Dienstgeber) und Vertreterinnen und Vertretern der Mitarbeitenden
im kirchlichen oder diakonischen Dienst (Dienstnehmer) zusammensetzt.

(3) Das kirchliche Gesetz nach Absatz 2 regelt Art und Umfang der Zuständig-
keit, die Zusammensetzung und Bildung der Kommission sowie das Verfahren
des Zustandekommens der Arbeitsrechtsregelungen, einschließlich der Bildung
und Zuständigkeit von Schiedskommissionen.

Artikel 62
(1) Zur Erprobung neuer Ordnungen, Arbeits- und Organisationsformen kann die
Landessynode mit verfassungsändernder Mehrheit Erprobungsgesetze beschlie-
ßen, die von einzelnen Vorschriften der Grundordnung abweichen. Das jeweilige
Erprobungsgesetz tritt spätestens nach Ablauf von sechs Jahren außer Kraft.
Eine Verlängerung ist einmalig, längstens um weitere drei Jahre möglich.



Grundordnung ��3

40

(2) Auf Vorschlag der zuständigen Leitungsorgane kann der Landeskirchenrat
durch Rechtsverordnung vergleichbare Erprobungsregelungen für Pfarrgemein-
den, Kirchengemeinden und Kirchenbezirke treffen.  

(3) Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetz-
lich vorgeschriebenen stimmberechtigten Mitglieder des Landeskirchenrates.
Die Geltungsdauer der Rechtsverordnung ist auf längstens drei Jahre zu begren-
zen. Sie kann, auch für Teile der Regelung mit Zustimmung der Landessynode
einmalig, längstens um weitere drei Jahre verlängert werden. Diese Zustimmung
bedarf der verfassungsändernden Mehrheit. Soweit die Rechtsverordnung zur
Ausführung eines Erprobungsgesetzes dient, gelten auch für diese die Fristen
des Absatzes 1. 

(4) Der Evangelische Oberkirchenrat unterrichtet den Landeskirchenrat und die
Landessynode über die Erfahrungen bei der Erprobung der zugelassenen Ar-
beits- und Organisationsformen. Die Landessynode kann die Rechtsverordnung
oder Teile derselben außer Kraft setzen.

Artikel 63
(1) Die kirchlichen Gesetze und Rechtsverordnungen werden von der Landesbi-
schöfin bzw. dem Landesbischof durch Unterschrift vollzogen und im Gesetzes-
und Verordnungsblatt der Landeskirche verkündet.

(2) Die kirchlichen Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn in ihnen
nichts anderes bestimmt ist, mit dem achten Tage nach dem Ausgabetag des Ge-
setzes- und Verordnungsblattes in Kraft.

Dritter Titel. Die Leitung der Landeskirche 
I. Grundlagen 

Artikel 64
(1) Die Leitung der Landeskirche ist Dienst an der Kirche, ihren Gemeinden und
ihren Gliedern. Wie aller Dienst in der Kirche gründet sich die Leitung der Lan-
deskirche auf den Auftrag Jesu Christi und geschieht in dem Glauben, der sich
gehorsam unter Jesus Christus stellt, den alleinigen Herrn der Kirche.

(2) Im Sinne von Artikel 7 wirken im Dienste der Leitung der Landeskirche zu-
sammen die Landessynode, die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof, der
Evangelische Oberkirchenrat und der Landeskirchenrat. 

II. Die Leitungsorgane der Landeskirche 
1. Die Landessynode 

Artikel 65
(1) Die Landessynode ist die Versammlung von gewählten und berufenen Mit-
gliedern der Landeskirche, die aus ihren Erfahrungen im kirchlichen Leben und
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aus ihrer besonderen Sachkenntnis heraus beschließend und beratend im Diens-
te an der Kirchenleitung zusammenwirken.

(2) Die Aufgaben der Landessynode sind insbesondere: 
1. im Zusammenwirken mit den übrigen Leitungsorganen darauf hinzuwir-

ken, dass die Landeskirche in Lehre, Gottesdienst, Unterricht und in ih-
ren Ordnungen ihrem Auftrag gerecht wird;

2. die Gesetze der Landeskirche zu beschließen;

3. die Landesbischöfin bzw. den Landesbischof sowie die synodalen Mit-
glieder des Landeskirchenrates und ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter zu wählen;

4. Vorlagen des Landeskirchenrates und Berichte des Evangelischen Ober-
kirchenrates zu beraten und darüber zu beschließen;

5. die Einführung des Katechismus, der Agenden sowie des Gesangbuches
zu genehmigen. Bevor eine Vorlage über diese Bücher an die Landessynode
geleitet wird, ist sie den Bezirkssynoden zur Stellungnahme vorzulegen. Der
Landessynode ist über die Stellungnahme der Bezirkssynoden zu berichten. 

(3) Die Landessynode kann alle Angelegenheiten der Landeskirche in den Kreis
ihrer Beratungen ziehen. Sie hat das Recht, sich mit Wünschen und Anregungen
an die übrigen landeskirchlichen Organe, an die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse, die Gemeinden und Kirchenbezirke der Landeskirche sowie die in der
Kirche Mitarbeitenden zu wenden. Zu aktuellen Fragen des kirchlichen und öffent-
lichen Lebens kann sie Stellungnahmen beschließen und Erklärungen abgeben.

Artikel 66
(1) Die Landessynode setzt sich zusammen aus den von den Bezirkssynoden ge-
wählten und den von den synodalen Mitgliedern des Landeskirchenrates im Einver-
nehmen mit der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof berufenen Synodalen. 

(2) Das Nähere über die Anzahl der Synodalen, die von den Bezirkssynoden zu
wählen sind, die Voraussetzungen der Wählbarkeit und die Berufung von Syno-
dalen sowie die Beendigung der Mitgliedschaft in der Landessynode und die ein-
zuhaltenden Verfahren werden durch kirchliches Gesetz geregelt. 

(3) An den Tagungen der Landessynode nehmen die Mitglieder des Evangeli-
schen Oberkirchenrates beratend teil. 

Artikel 67
(1) Die Amtszeit der Landessynode beträgt sechs Jahre und beginnt mit ihrer ers-
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ten Tagung. Das Synodalpräsidium der amtierenden Landessynode bereitet die
erste Tagung der neu gewählten Synode vor und leitet diese bis zur Wahl des
neuen Präsidiums.

(2) Nach Abschluss des Wahlverfahrens in den Bezirkssynoden beruft die Präsi-
dentin bzw. der Präsident der amtierenden Landessynode die neue Landessynode
zu ihrer ersten Tagung ein und nimmt allen Synodalen folgendes Versprechen ab:

„Ich verspreche, in der Landessynode gewissenhaft und sachlich mitzuarbeiten
und nach bestem Wissen und Gewissen dafür zu sorgen, dass ihre Beschlüsse
dem Bekenntnis der Landeskirche entsprechen und dem Auftrag der Kirche Jesu
Christi dienen.“

Artikel 68
(1) Die Landessynode kann Beschlüsse fassen, wenn alle ihre Mitglieder ord-
nungsgemäß eingeladen worden sind und mehr als zwei Drittel davon zur Tagung
erschienen sind. 

(2) Sofern in dieser Grundordnung nichts anderes bestimmt ist, fasst die Landes-
synode ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (absolute
Mehrheit).

Artikel 69
(1) Die Plenarsitzungen der Landessynode sind öffentlich.

(2) Die Landessynode gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 70
Gegen Beschlüsse der Landessynode, auch solche über Gesetze, kann der Evange-
lische Oberkirchenrat Einspruch erheben, wenn er sie als nachteilig für die Lan-
deskirche ansieht. Er hat dies noch während der Tagung, in welcher der beanstan-
dete Beschluss ergangen ist, der Landessynode unter Darlegung der Gründe mitzu-
teilen. Verbleibt die Landessynode bei ihrem Beschluss und der Evangelische Ober-
kirchenrat bei seinem Einspruch, so ist eine nochmalige Behandlung und Abstim-
mung auf der nächsten Tagung der Landessynode erforderlich. In diesem Falle ist
der Vollzug des beanstandeten Beschlusses bis zur erneuten Beschlussfassung auf-
geschoben. Gegen einen erneuten, sachlich unveränderten Beschluss der Landes-
synode kann der Evangelische Oberkirchenrat nicht abermals Einspruch erheben.

Artikel 71
Die Landessynode tritt jedes Jahr auf Einladung ihrer Präsidentin bzw. ihres Prä-
sidenten zu mindestens einer Tagung zusammen. Jede Tagung wird mit einem öf-
fentlichen Gottesdienst eröffnet. Die letzte Tagung der Amtszeit wird mit einem
öffentlichen Gottesdienst geschlossen. Vor jeder Tagung werden die Gemeinden



�� Grundordnung 3

43

der Landeskirche aufgefordert, im Gebet der Landessynode zu gedenken.

Artikel 72
Der Evangelische Oberkirchenrat gibt der Landessynode regelmäßige Berichte
über seine bisher geleistete Arbeit und seine Planungen für die Zukunft. Soweit
der Landeskirchenrat nichts anderes beschlossen hat, geschieht dies im Rah-
men der Ziel- und Leistungsplanung zum Haushaltsbuch und durch Besuche von
Kommissionen der Landessynode im Evangelischen Oberkirchenrat.

2. Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof
Artikel 73 

(1) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof ruft die Gemeinden sowie die
Amtsträgerinnen und Amtsträger der Landeskirche unter Gottes Wort. Wie die
Pfarrerin bzw. der Pfarrer die Gemeinde so leitet die Landesbischöfin bzw. der
Landesbischof die Landeskirche durch Gottes Wort.

(2) Der Dienst an der Leitung wird insbesondere dadurch erfüllt, dass die Lan-
desbischöfin bzw. der Landesbischof:

1. die Gemeinden und alle Dienerinnen und Diener im kirchlichen Amt ge-
schwisterlich berät, belehrt, tröstet und ermutigt. In diesem Dienst stehen
ihr bzw. ihm die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates zur Seite;

2. darüber wacht, dass in Gottesdienst, Seelsorge und Unterweisung das
Evangelium recht verkündigt wird und die Sakramente ihrer Stiftung ge-
mäß verwaltet werden;

3. das Ordinationsrecht ausübt;

4. die Pfarrerinnen und Pfarrer und andere Mitarbeitende nach den gesetz-
lichen Bestimmungen in ihr Amt beruft; 

5. besondere Gottesdienste anordnet; 

6. die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenra-
tes ausübt;

7. die Landeskirche im kirchlichen und öffentlichen Leben vertritt;

8. die Gesetze der Landeskirche vollzieht und Verträge mit dem Staat und
zwischenkirchliche Vereinbarungen unterzeichnet.

(3) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof kann alle Gemeinden und Kir-
chenbezirke der Evangelischen Landeskirche in Baden visitieren.
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(4) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof kann rechtskräftig verhängte
Disziplinarmaßnahmen im Gnadenwege mildern oder aufheben.

Artikel 74
(1) Zur Landesbischöfin bzw. zum Landesbischof können von der Landessynode
nur ordinierte Theologinnen oder Theologen gewählt werden. Bei der Wahl müs-
sen drei Viertel der Mitglieder der Landessynode anwesend sein. Die Wahl erfor-
dert eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Synodalen. Ein Einspruchs-
recht des Evangelischen Oberkirchenrates nach Artikel 70 besteht nicht. Das
Verfahren der Wahl wird durch kirchliches Gesetz geregelt.

(2) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof wird vom Landeskirchenrat er-
nannt und von der Amtsvorgängerin bzw. dem Amtsvorgänger oder einer beauf-
tragten Person aus dem Landeskirchenrat gottesdienstlich eingeführt und ver-
pflichtet. 

(3) Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof wird auf Lebenszeit gewählt.
Auf das Dienstverhältnis finden die Bestimmungen des Dienstrechts für Pfarre-
rinnen und Pfarrer Anwendung. Die Landesbischöfin bzw. der Landesbischof
kann das Amt jederzeit niederlegen. Sie bzw. er kann gleichzeitig in den Ruhe-
stand treten. 

3. Die Prälatinnen und Prälaten
Artikel 75

(1) Die Prälatinnen und Prälaten unterstützen die Landesbischöfin bzw. den Lan-
desbischof in der geistlichen Leitung der Landeskirche. Die Umschreibung der
Prälaturen und ihre Anzahl werden durch eine Rechtsverordnung des Landeskir-
chenrates festgelegt. 

(2) Die Prälatinnen und Prälaten erfüllen die zugewiesene Aufgabe insbesondere
dadurch, dass sie 

1. die Gemeinden ihrer Prälatur besuchen, ihre Anliegen hören und ihnen
durch Predigt und Zuspruch mit Gottes Wort dienen; 

2. die Kirchenältesten mit Anliegen der Landeskirche vertraut machen;

3. die Pfarrerinnen und Pfarrer und andere Mitarbeitende in ihren berufli-
chen und persönlichen Anliegen und Nöten beraten;

4. die Fort- und Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer fördern;

5. die Verbindung zwischen der Kirchenleitung und den Gemeinden fördern.
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Artikel 76 
(1) Die Prälatinnen und Prälaten werden durch den Landeskirchenrat in syno-
daler Besetzung auf Vorschlag der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs
berufen. Ihre Berufung erfolgt auf zwölf Jahre; eine Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Prälatinnen und Prälaten werden von der Landesbischöfin bzw. vom
Landesbischof in einem Gottesdienst eingeführt und verpflichtet.

Artikel 77
Die Prälatinnen und Prälaten gehören dem Evangelischen Oberkirchenrat und
dem Landeskirchenrat als beratende Mitglieder an. Sie nehmen an den Tagun-
gen der Landessynode beratend teil.

4. Der Evangelische Oberkirchenrat
Artikel 78 

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat ist der zum Dienst an der Kirchenleitung
berufene ständige Rat der Landeskirche. Ihm obliegen alle Angelegenheiten, die
nicht zu den Aufgaben der Landessynode, der Landesbischöfin bzw. des Landes-
bischofs oder des Landeskirchenrates gehören, und die nicht in den Aufgaben-
bereich anderer kirchlicher Organe und Gremien fallen.

(2) Die Aufgaben des Evangelischen Oberkirchenrates sind insbesondere:

1. mit der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof in der geistlichen Lei-
tung der Landeskirche zusammenzuwirken; 

2. Visitationen anzuordnen; 

3. die Tagungen der Landessynode und die Sitzungen des Landeskirchenra-
tes vorzubereiten, insbesondere Gesetzentwürfe und andere Vorlagen
auszuarbeiten;

4. das kirchliche Recht zu wahren und weiterzubilden, insbesondere
Rechtsverordnungen aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen zu erlassen
sowie Durchführungsbestimmungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschrif-
ten und andere Ordnungen zu beschließen; 

5. die Befugnisse der Landeskirche als Dienstherr und Anstellungsträger in
Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse und die privat-
rechtlich angestellten Mitarbeitenden wahrzunehmen, einschließlich des
Rechts, kirchliche Amtsbezeichnungen zu verleihen;  

6. das Theologiestudium sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller in der
Kirche Mitarbeitenden zu fördern; 
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7. die zentralen Verwaltungsgeschäfte der Landeskirche wahrzunehmen,
insbesondere ihr Vermögen zu verwalten und kirchliche Stiftungen des
öffentlichen Rechts zu errichten; 

8. die Aufsicht über die kirchlichen Rechtsträger nach Artikel 106 zu füh-
ren, soweit diese der kirchlichen Aufsicht unterliegen und keine anderen
Zuständigkeiten begründet sind; 

9. die Verbindung mit den Organen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und ihren Gliedkirchen zu pflegen und zu fördern, die ökumenischen
Beziehungen zu anderen christlichen Kirchen wahrzunehmen und zu
stärken und den Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften zu führen;

10. die Zusammenarbeit mit staatlichen Dienststellen zu pflegen und die
kirchlichen Rechte gegenüber dem Staat wahrzunehmen, insbesondere
im Hinblick auf die Durchführung des Religionsunterrichts an öffentli-
chen Schulen;

11. landeskirchliche Kollekten anzuordnen.

(3) Der Evangelische Oberkirchenrat vertritt die Landeskirche in allen Rechts-
und Vermögensangelegenheiten. Die zur Vertretung befugten Mitglieder werden
durch eine Rechtsverordnung des Evangelischen Oberkirchenrates namentlich
bestimmt.

(4) Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates können in allen Ge-
meinden der Landeskirche Gottesdienste feiern und Versammlungen einberufen. 

Artikel 79
(1) Der Evangelische Oberkirchenrat besteht aus

1. der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof;

2. den stimmberechtigten theologischen und nichttheologischen Mitgliedern;

3. den Prälatinnen und Prälaten als beratenden Mitgliedern.

(2) Ein stimmberechtigtes theologisches Mitglied ist ständige Stellvertreterin
bzw. ständiger Stellvertreter der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs. 

(3) Ein stimmberechtigtes rechtskundiges oder anderes nichttheologisches Mit-
glied ist verantwortlich für den geordneten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte (ge-
schäftsleitendes Mitglied). 
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(4) Die stimmberechtigten Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 2 und den Absätzen 2
und 3 werden auf Vorschlag der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs durch
die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates auf Lebenszeit berufen. Sie
werden von der Landesbischöfin bzw. vom Landesbischof in einem Gottesdienst
nach der Ordnung der Agende eingeführt und verpflichtet.

(5) Für jedes stimmberechtigte Mitglied nach Absatz 1 Nr. 2 wird aus dem Kreis
der Mitarbeitenden des jeweiligen Referates in widerruflicher Weise jeweils eine
Person bestellt, die die Funktion der ständigen Stellvertretung ausübt. Im Falle der
Abwesenheit des Mitglieds nimmt die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter an den
Sitzungen des Evangelischen Oberkirchenrates und des Landeskirchenrates teil und
übt das Stimmrecht aus. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Mitgliedes durch
den Evangelischen Oberkirchenrat im Einvernehmen mit der Landesbischöfin bzw.
dem Landesbischof und dem Landeskirchenrat in synodaler Besetzung.

(6) Auf das Dienstverhältnis der stimmberechtigten theologischen Mitglieder
nach Absatz 1 Nr. 2 finden die Bestimmungen des Dienstrechts für Pfarrerin-
nen und Pfarrer Anwendung. Das Dienstverhältnis der stimmberechtigten nicht-
theologischen Mitglieder richtet sich nach dem kirchlichen Beamtenrecht.

(7) Die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates können stimmberechtigte
Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 2 aus dringenden Gründen des Dienstes nach An-
hörung des Evangelischen Oberkirchenrates und im Benehmen mit der Landes-
bischöfin bzw. dem Landesbischof in den Ruhestand versetzen. Diese Ent-
scheidung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der synodalen Mitglieder des
Landeskirchenrates.

(8) Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates sind auf ihren Antrag von
der Landesbischöfin bzw. vom Landesbischof nach Anhörung des Landeskirchen-
rats mit einer anderen Aufgabe zu betrauen oder in den Ruhestand zu versetzen.

Artikel 80
(1) Den Vorsitz im Evangelischen Oberkirchenrat führt die Landesbischöfin bzw.
der Landesbischof, im Falle der Verhinderung, die Person im ständigen Stellvertre-
tendenamt und im Falle von deren Verhinderung, das geschäftsleitende Mitglied.

(2) Für die Beschlussfassungen des Evangelischen Oberkirchenrates gelten die
allgemeinen landeskirchlichen Regelungen. Abweichend davon entscheidet bei
Stimmengleichheit die Stimme der Person, die den Vorsitz führt.

5. Der Landeskirchenrat
Artikel 81

Der Landeskirchenrat ist das zum Dienst an der Kirchenleitung bestimmte Organ
der Landeskirche, in dem Mitglieder der Landessynode, die Landesbischöfin



Grundordnung ��3

48

bzw. der Landesbischof, die stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen
Oberkirchenrates und die Prälatinnen und Prälaten zusammenwirken.

Artikel 82
(1) Der Landeskirchenrat besteht aus der Landesbischöfin bzw. dem Lan-
desbischof, der Präsidentin bzw. dem Präsidenten der Landessynode, den von
der Landessynode für die Dauer der Wahlperiode gewählten Synodalen und den
stimmberechtigten Mitgliedern des Evangelischen Oberkirchenrates. Die Zahl
der von der Landessynode zu wählenden Synodalen steht im Verhältnis 3 zu 2
zur Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates.

(2) Ist ein stimmberechtigtes Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrates ver-
hindert, nimmt das nach Artikel 79 Abs. 5 bestellte stellvertretende Mitglied an
der Sitzung des Landeskirchenrates teil und übt das Stimmrecht aus. Für jedes
synodale Mitglied ist eine Person als Stellvertretung zu wählen.

(3) Die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates und ihre Stellvertreterin-
nen und Stellvertreter werden von der Landessynode spätestens in der zweiten
Tagung der Amtszeit der Landessynode gewählt. Das Wahlverfahren wird in der
Geschäftsordnung der Landessynode geregelt.

(4) Die Amtszeit der synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates endet mit der
Wahl der neuen Mitglieder durch die neu gewählte Landessynode. Bei einem
Ausscheiden aus der Landessynode während der Amtszeit endet das Amt mit
der Wahl der Nachfolgerin bzw. des Nachfolgers. Die Nachwahl erfolgt spätes-
tens in der nächsten Tagung der Landessynode. 

(5) Die Prälatinnen und Prälaten gehören dem Landeskirchenrat als beratende
Mitglieder an.

Artikel 83
(1) Der Landeskirchenrat beschließt je nach dem Gegenstand der Entscheidung
mit allen seinen Mitgliedern (volle Besetzung) oder nur mit den Stimmen seiner
synodalen Mitglieder (synodale Besetzung). 

(2) In voller Besetzung hat der Landeskirchenrat insbesondere folgende Aufgaben:

1. er berät Vorlagen, insbesondere die Gesetzesvorlagen des Evangelischen
Oberkirchenrats und beschließt ihre Weitergabe an die Landessynode; 

2. er beschließt Rechtsverordnungen, soweit ihm die Zuständigkeit dafür
übertragen worden ist;

3. er beschließt vorläufige kirchliche Gesetze, wenn diese dringend nötig



�� Grundordnung 3

49

und unaufschiebbar sind, die Einberufung der Landessynode aber nicht
möglich ist oder sich durch die Erheblichkeit der Sache nicht rechtferti-
gen lässt. Bei ihrer nächsten Tagung ist der Landessynode das Gesetz
zur Entscheidung vorzulegen. Lehnt sie es ab, so tritt das Gesetz vom
Zeitpunkt des Synodalbeschlusses an außer Kraft;

4. er beschließt über den Abschluss zwischenkirchlicher Vereinbarungen;

5. er erlässt im Benehmen mit der Landessynode und der Theologischen
Fakultät Heidelberg die Ordnung der Theologischen Prüfungen als
Rechtsverordnung;

6. er wirkt mit bei der Berufung der Pfarrerinnen und Pfarrer, Dekaninnen
und Dekane und Schuldekaninnen und Schuldekane nach den hierfür
geltenden gesetzlichen Bestimmungen;

7. er trifft die ihm nach dem Pfarrdienstrecht und dem Pfarrbesoldungs-
recht zugewiesenen Entscheidungen, insbesondere über die Abordnung,
Beurlaubung oder Freistellung von Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem
Dienst der Landeskirche in Dienstbereiche anderer Rechtsträger;

8. er entscheidet über die Anfechtung einer Pfarrwahl;

9. er ernennt die Landesbischöfin bzw. den Landesbischof aufgrund der
Wahl der Landessynode;

10. er beruft die Mitglieder der kirchlichen Gerichte und wirkt mit bei der Bil-
dung der kirchengerichtlichen Schlichtungsstelle nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes;

11. er wirkt mit bei Arbeitsrechtsregelungen und der Bildung der Schieds-
kommission nach Maßgabe der Bestimmungen des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes.

(3) Der Landeskirchenrat nimmt regelmäßig den Bericht des Evangelischen
Oberkirchenrates über alle wichtigen, die Landeskirche betreffenden Ereignisse
entgegen. Auf Verlangen ist den Mitgliedern des Landeskirchenrates über alle
Angelegenheiten der Landeskirche Auskunft zu geben. Sie sind befugt, Einsicht
in die Akten zu nehmen. Sie haben das Recht, den Theologischen Prüfungen bei-
zuwohnen.

Artikel 84
(1) Der Landeskirchenrat beschließt in synodaler Besetzung, wenn diese
Grundordnung oder ein kirchliches Gesetz das bestimmen.
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(2) In synodaler Besetzung hat der Landeskirchenrat folgende Aufgaben: 

1. er beruft im Einvernehmen mit der Landesbischöfin bzw. dem Landesbi-
schof Synodale in die Landessynode; 

2. er beruft auf Vorschlag der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs die
stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates, die
Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter der Landesbischöfin bzw. des
Landesbischofs, das geschäftsleitende Mitglied des Evangelischen Ober-
kirchenrates, die Prälatinnen und Prälaten sowie die Hauptgeschäftsfüh-
rerin bzw. den Hauptgeschäftsführer des Diakonischen Werkes in Baden
im Einvernehmen mit dessen Vorstand;

3. er entscheidet über Beschwerden gegen Verfügungen des Evangelischen 
Oberkirchenrates; 

4. er versetzt gemäß Artikel 79 Abs. 7 die stimmberechtigten Mitglieder
des Evangelischen Oberkirchenrates aus dringenden Gründen des Diens-
tes in den Ruhestand;

5. er nimmt die ihm im Disziplinarrecht und im Gesetz über das Rechnungs-
prüfungsamt zugewiesenen Aufgaben wahr;

6. er beruft die Vertreterinnen und Vertreter der Dienststellenleitungen in
die Arbeitsrechtliche Kommission nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen.

(3) An der Entscheidungsberatung und Abstimmung in den Fällen des Absatzes
2 nehmen nur die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates teil. Eine allge-
meine Aussprache, an der die übrigen Mitglieder des Landeskirchenrates und
die Prälatinnen und Prälaten teilnehmen, kann vorausgehen; andernfalls wird
einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Evangelischen Oberkirchenrates auf
Verlangen die Abgabe einer Erklärung ermöglicht.

Artikel 85
(1) Den Vorsitz im Landeskirchenrat in voller Besetzung führt die
Landesbischöfin bzw. der Landesbischof.

(2) Den Vorsitz im Landeskirchenrat in synodaler Besetzung führt die Präsidentin
bzw. der Präsident der Landessynode. 

(3) Das Nähere wird in der Geschäftsordnung des Landeskirchenrates geregelt,
die für einzelne Beratungsgegenstände abweichende Regelungen treffen kann.
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Artikel 86
(1) Der Landeskirchenrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder in der jeweiligen Besetzung anwesend ist; bei Entscheidung in voller
Besetzung müssen zwei Drittel der synodalen Mitglieder anwesend sein.

(2) Für die Beschlussfassung des Landeskirchenrates gelten die allgemeinen lan-
deskirchlichen Regelungen. Abweichend davon entscheidet bei Stimmengleich-
heit die Stimme der Person, die den Vorsitz führt.

(3) Die Person im Vorsitzendenamt des Landeskirchenrates kann über einen
schriftlich begründeten Antrag, wenn Eile Not tut und die alsbaldige Einberufung
einer Sitzung des Landeskirchenrates wegen der Bedeutung der Sache nicht not-
wendig erscheint, schriftlich abstimmen lassen. Der Antrag ist angenommen,
wenn mehr als die Hälfte, darunter mindestens sechs synodale Mitglieder, zuge-
stimmt hat und nicht wenigstens zwei Mitglieder binnen einer Woche mündliche
Beschlussfassung verlangt haben.

Vierter Titel. Die Theologische Fakultät
Artikel 87 

Die Theologische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg nimmt in
der Verantwortung für die christliche Lehre durch jene Mitglieder, die mit
Zustimmung der Landeskirche in ihr Amt berufen worden sind, an der Leitung
der Kirche teil, indem sie 

1. bei der Ausbildung der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer, in Theologischen 
Prüfungen sowie im Predigerseminar mit der Landeskirche zusammenwirkt;

2. durch ein nach Artikel 66 Abs. 1 und den dazu erlassenen gesetzlichen
Bestimmungen berufenes Mitglied in der Landessynode und im Landes-
kirchenrat vertreten ist; 

3. die Organe der Kirchenleitung durch theologische Gutachten berät.

Fünfter Titel. Die kirchliche Gerichtsbarkeit
Artikel 88

(1) Die Landeskirche unterhält ein kirchliches Verwaltungsgericht, ein kirchliches
Disziplinargericht und eine kirchengerichtliche Schlichtungsstelle. Diese sind in
ihren Entscheidungen, unbeschadet ihrer Bindung an Schrift und Bekenntnis, un-
abhängig. Ihre Zuständigkeit, ihre Verfahrensweise und die möglichen Rechtsmit-
tel gegen ihre Entscheidungen werden durch kirchliches Gesetz geregelt.

(2) Für die Beanstandungen der Lehre ordinierter Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger besteht ein besonderer Spruchkörper, der nach einem eigenen Verfahren
entscheidet. 
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Sechster Abschnitt. Die Ämter und Dienste der Kirche 
Erster Titel. Grundlagen

Artikel 89
(1) Die Aufgaben der Verkündigung, der Seelsorge und Unterweisung werden in
einer Vielzahl von kirchlichen Ämtern und Diensten wahrgenommen. Sie entfal-
ten sich im pfarramtlichen Dienst, im liturgisch-musikalischen, lehrend-erzieheri-
schen, seelsorglich-beratenden und diakonisch-sozialen Bereich. 

(2) Zur selbstständigen Wahrnehmung dieser Dienste und zu ihrer fachgerechten
Erfüllung werden geeignete und durch Ausbildung und Fortbildung zugerüstete
Personen im kirchlichen Dienst beschäftigt. Diese Dienste können auf Dauer
oder auf Zeit übertragen und im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, arbeits-
vertraglich oder ehrenamtlich ausgeübt werden. Ihre nähere rechtliche
Ausgestaltung wird in kirchlichen Gesetzen geregelt. Hierbei ist die gesamtkirch-
liche Bedeutung der Ordination zu beachten. 

(3) Die besonderen Gaben und Kräfte Einzelner wirken in den verschiedenen Äm-
tern und Diensten der Kirche in partnerschaftlicher Zuordnung zusammen. Die in
der Kirche Mitarbeitenden bilden eine Dienstgemeinschaft und sind in ihrer
Ausübung an den Auftrag der Kirche gebunden. Sie tragen die Mitverantwortung
dafür, dass er in den Gemeinden und in der Welt in rechter Weise erfüllt wird. 

(4) Durch die öffentliche Berufung bekräftigt die Kirche ihre Verantwortung für
die auftragsgemäße Arbeit der zu besonderem Dienst Berufenen.

(5) Die Anstellung im kirchlichen Dienst setzt die Mitgliedschaft in einer
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland voraus. Die Landessynode
kann durch Gesetz für bestimmte Dienste Ausnahmen zulassen. Das Gesetz be-
darf der Mehrheit der Mitglieder der Landessynode.

(6) Von Mitarbeitenden in der Kirche wird erwartet, dass sie sich in ihrer persönli-
chen  Lebensführung nicht in Widerspruch setzen zu dem übernommenen Auftrag.

(7) Kommen Mitarbeitenden in der Kirche Verstöße anderer gegen die Verpflich-
tungen aus Absatz 6 zur Kenntnis, so ist es ihre geschwisterliche Pflicht, diese
mit den Betroffenen zunächst allein zu besprechen, bevor sie vorgesetzten Per-
sonen vorgetragen oder zum Gegenstand der Beratung in kirchenleitenden Orga-
nen gemacht werden. 

(8) Die in den Dienst der Leitung berufenen Kirchenglieder tragen besondere
Verantwortung für die Einheit der Gemeinde und der Kirche in Lehre und Leben
und fördern den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Kirchenglieder, der
kirchlichen Einrichtungen und Dienste.
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Zweiter Titel. Die Dienste der Verkündigung
I. Das ordinationsgebundene Amt – Grundlagen

Artikel 90
(1) Die Berufung zum dauerhaften und umfassenden Dienst im Predigtamt der
Kirche erfolgt durch die Ordination. Mit der Ordination werden Ordinierte be-
rechtigt und verpflichtet, öffentlich Gottes Wort zu verkündigen, die Sakramente
zu verwalten und andere kirchliche Amtshandlungen vorzunehmen. 

(2) Das Ordinationsrecht der Kirche wird von der Landesbischöfin bzw. dem
Landesbischof ausgeübt. Den Vollzug kann sie bzw. er im Ausnahmefall auch
einer anderen Pfarrerin bzw. einem anderen Pfarrer übertragen.

(3) Die Ordination erfolgt nach Unterzeichnung der Ordinationsverpflichtung in
einem Gottesdienst nach der Ordnung der Agende. Die Ordinationsverpflich-
tung, die dabei abgelegt wird, lautet:

„Ich erkenne die in dem Vorspruch zur Grundordnung der Evangelischen Landes-
kirche in Baden festgestellten Bekenntnisgrundlagen an. Ich verpflichte mich, in
Lehre, Verkündigung und bei der Verwaltung der Sakramente von diesen Grund-
lagen nicht abzuweichen, das Beichtgeheimnis zu wahren und die Ordnungen der
Landeskirche zu halten. Ich bin willens, die in der Grundordnung an einen Diener
im Predigtamt gestellten Erwartungen zu erfüllen.“

Der Wortlaut der Ordinationsverpflichtung ist unter Berücksichtigung des Ge-
schlechts der Beteiligten im Einzelfall entsprechend zu ändern.

II. Der pfarramtliche Dienst 
1. Grundlagen

Artikel 91
(1) Im Amt der Pfarrerin bzw. des Pfarrers hat sich eine Form des kirchlichen
Dienstes herausgebildet, dessen besondere Art durch die Ordinationsverpflich-
tung bestimmt ist. In ihm sind Aufgaben des Predigtamtes, der Leitung und der
Verwaltung in einer rechtlichen Gestalt vereinigt. Pfarrerinnen und Pfarrer ste-
hen in einem Dienstverhältnis zur Landeskirche. 

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer sind in der Verkündigung des Wortes Gottes und in
der Verwaltung der Sakramente nur an ihre Ordinationsverpflichtung gebunden.
Hierbei ist ihr Dienst auf die Gemeinde bezogen und auf deren Mitverantwortung
angewiesen.

2. Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
Artikel 92

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer werden zum Dienst in einer Ge-
meinde oder in mehreren Gemeinden berufen. Soweit nichts anderes bestimmt
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ist, sind sie für die Amtshandlungen an den Gemeindegliedern zuständig, die in
ihrer Gemeinde ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. In ihrer Ge-
meinde sind nur sie berechtigt und verpflichtet, Amtshandlungen zu vollziehen
und andere pfarramtliche Befugnisse wahrzunehmen. Im Falle der Not ist jede
Pfarrerin bzw. jeder Pfarrer zuständig.

(2) Gemeindeglieder können für einzelne Amtshandlungen eine andere Pfarrerin
oder einen anderen Pfarrer wählen. Diese sind nicht verpflichtet, die Amtshand-
lung vorzunehmen.

(3) Über jede Abmeldung ist von dem für das Gemeindeglied bisher zuständigen
Pfarramt eine Bescheinigung auszustellen, ohne deren Vorlage die gewählte
Pfarrerin bzw. der gewählte Pfarrer die Anmeldung nicht annehmen darf. Die ge-
wählte Pfarrerin bzw. der gewählte Pfarrer hat die vollzogene Amtshandlung dem
zuständigen Pfarramt mitzuteilen. 

(4) Gemeindeglieder können sich aus ihrer Gemeinde im Ganzen abmelden und
sich bei einer anderen Gemeinde als Mitglied anmelden. Die Ummeldung zu
einer anderen Gemeinde bedarf der Annahme durch das zuständige Leitungsor-
gan der aufnehmenden Gemeinde. 

Artikel 93
Die Besetzung der Gemeindepfarrstellen erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen  im Zusammenwirken von Gemeinde, Kirchenbezirk und Evange-
lischem Oberkirchenrat. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, geht
eine Gemeindewahl voraus. Die Wahlhandlung findet in einem Gottesdienst
statt. Der Landeskirchenrat ist in den gesetzlich vorgesehenen Fällen an der
Besetzung zu beteiligen. 

3. Die Pfarrerinnen und Pfarrer mit übergemeindlichen 
Aufgaben und im Religionsunterricht

Artikel 94
(1) Für übergemeindliche Aufgaben, zum Dienst der Leitung oder als kirchliche
Religionslehrerinnen und Religionslehrer werden Pfarrerinnen und Pfarrer nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in den Dienst der Landeskirche berufen. 

(2) Werden sie zur Erfüllung eines kirchlichen Auftrags in den Staatsdienst über-
nommen, so bleiben sie in einem Pfarrdienstverhältnis zur Landeskirche und be-
halten das Recht, sich auf freie Pfarrstellen zu bewerben. 

4. Die Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare
Artikel 95

Kandidatinnen und Kandidaten der evangelischen Theologie, die nach bestande-
ner zweiter Theologischer Prüfung vom Evangelischen Oberkirchenrat als Pfarr-
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vikarinnen und Pfarrvikare in den Dienst der Landeskirche übernommen werden,
treten in ein widerrufliches Dienstverhältnis auf Probe zur Landeskirche und er-
langen die Anwartschaft auf Verwendung als Pfarrerinnen und Pfarrer. 

III. Die Dienste der Verkündigung aufgrund einer Beauftragung
1. Grundlagen

Artikel 96
Wenn die Übertragung von Aufgaben im Predigtamt der Kirche zeitlich befristet
ist oder diese nicht in eigener Verantwortung wahrgenommen werden sollen
oder in sachlicher Hinsicht eine Beschränkung besteht, erfolgt sie durch die
Landesbischöfin bzw. den Landesbischof in der Form der Beauftragung. 

2. Die Prädikantinnen und Prädikanten
Artikel 97 

Gemeindeglieder können nach angemessener Ausbildung und Zurüstung mit
Aufgaben des Predigtamtes beauftragt werden (Prädikantinnen und Prädikan-
ten). Sie nehmen ihren Dienst selbstständig, mit zeitlicher Befristung im Kirchen-
bezirk wahr. Ihr Dienst umfasst alle Arten von Gottesdiensten, einschließlich der
Leitung des Abendmahls.

3. Die Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone 
Artikel 98

Zur fachgerechten und selbstständigen Erfüllung insbesondere pädagogischer
und gemeindediakonischer Aufgaben beruft die Landeskirche Gemeindedia-
koninnen und Gemeindediakone. Mit ihrer Tätigkeit haben sie teil am Auftrag der
Kirche, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. 

4. Die Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
Artikel 99 

Die Landeskirche beruft zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht an
öffentlichen und privaten Schulen dafür qualifizierte Religionslehrerinnen und
Religionslehrer. Ihre Tätigkeit gründet im Verkündigungsauftrag der Kirche. 

IV. Weitere Dienste der Verkündigung
Artikel 100 

(1) Die Gestaltung der gottesdienstlichen Musik, die Pflege des Gemeindegesanges
und die Aufführung geistlicher Musik in Konzerten und kirchenmusikalischen Veran-
staltungen gehören zu den Aufgaben der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker.

(2) Das Angebot einer christlichen Lebensorientierung und die Einladung zu eige-
nen Erfahrungen mit dem christlichen Glauben werden Kindern von Erzieherin-
nen und Erziehern in den Kindertagesstätten vermittelt. 
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(3) Soziale Dienste, durch die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen
konkrete Hilfe und christliche Orientierung für ihr Leben erfahren, werden ange-
boten durch Mitarbeitende in den Diakonischen Werken, den Sozialstationen und
den Beratungsstellen der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke. 

Siebter Abschnitt. Vermögen und Haushaltswirtschaft der Kirche
Artikel 101

(1) Das gesamte Vermögen der Kirchengemeinden, der Kirchenbezirke, der Lan-
deskirche, der selbstständigen kirchlichen Stiftungen und anderer kirchlicher
Rechtsträger dient der Verkündigung des Wortes Gottes und ihrer Diakonie und
darf nur zur rechten Ausrichtung des Auftrags der Kirche verwendet werden.

(2) Werden einer Gemeinde, einem Kirchenbezirk oder der Landeskirche Zuwendun-
gen gemacht, so dürfen sie nur angenommen werden, wenn in ihrer Zweckbestim-
mung nichts enthalten ist, was der Ausrichtung des Auftrags der Kirche widerspricht.

Artikel 102
(1) Für die Landeskirche wird ein Haushaltsbuch vom Evangelischen Oberkir-
chenrat aufgestellt und nach Beratungen im Landeskirchenrat der Landessynode
zur Beschlussfassung vorgelegt.

(2) Das Haushaltsbuch der Landeskirche sowie die Arten und der Hebesatz der
zur Deckung des Haushaltsbedarfs erforderlichen Kirchensteuern werden durch
kirchliches Gesetz festgestellt. 

(3) Die Landessynode nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes zu den
Jahresrechnungen der Evangelischen Landeskirche in Baden entgegen und ent-
scheidet über die Entlastung. 

Artikel 103
Die Haushaltsführung und die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden und der
Kirchenbezirke unterliegen der Aufsicht des Evangelischen Oberkirchenrates. Die
Hebesätze für Ortskirchensteuern werden von den Kirchengemeinderäten beschlos-
sen und bedürfen der Genehmigung des Evangelischen Oberkirchenrates. 

Artikel 104
(1) Die Landeskirche unterhält ein selbstständiges Rechnungsprüfungsamt,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rechnungen sowie die gesamte Haushalts-
und Wirtschaftsführung der Landeskirche und der ihrer Vermögensaufsicht un-
terliegenden Körperschaften und Einrichtungen zu prüfen.

(2) Sonstige Zusammenschlüsse sowie rechtlich selbstständige Einrichtungen
kirchlicher Körperschaften in privatrechtlicher Form kann das Rechnungsprü-
fungsamt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen prüfen.
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(3) Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung seiner Aufgaben unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(4) Stellung und Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes werden durch kirch-
liches Gesetz geregelt.

Achter Abschnitt. Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 105

Auf Zeit gewählte Mitglieder der Organe kirchlicher Körperschaften bleiben so
lange in ihrem Amt, bis ihre Nachfolgerinnen bzw. Nachfolger das Amt übernom-
men haben, soweit in dieser Grundordnung oder in einem anderen kirchlichen
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

Artikel 106 
Die Gemeinden, die Kirchenbezirke, deren Verbände und andere kirchliche
Rechtsträger unterliegen der Rechtsaufsicht durch die Landeskirche, unabhän-
gig von ihrer Rechtsform. Das Gleiche gilt nach Maßgabe der gesetzlichen Be-
stimmungen für die Fach-, Finanz-, Vermögens-, Bau- und Stiftungsaufsicht.  

Artikel 107
(1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben von Kirchengemeinden und von Kir-
chenbezirken, insbesondere zum Vollzug der Verwaltungsgeschäfte und zur Un-
terhaltung gemeinsamer Einrichtungen können diese zu einem Zweckverband
zusammengeschlossen werden. Dem Verband können gleichzeitig sowohl Kir-
chengemeinden als auch Kirchenbezirke angehören. Der Evangelische Oberkir-
chenrat kann beantragen, dem Verband die Rechte einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts zu verleihen. 

(2) Die Bildung des Verbandes erfolgt auf Antrag der Beteiligten durch Rechts-
verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates. Gehören dem Verband nur Kir-
chengemeinden an, ist der Bezirkskirchenrat zuvor anzuhören. 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann der Landeskirchenrat auch ohne Antrag
durch Rechtsverordnung einen Verband bilden, wenn dies aus übergeordneten
Interessen erforderlich ist. Das Benehmen mit den betroffenen Kirchengemein-
den und Kirchenbezirken ist herzustellen.  

(4) Die Rechtsverordnung regelt insbesondere:
1. die Zusammensetzung der Verbandsversammlung und anderer Organe,

das Verfahren ihrer Bildung sowie Art und Umfang der Zuständigkeit;

2. die Aufgaben, die für die Mitglieder wahrzunehmen sind (Pflichtaufgaben);

3. die Aufgaben und Zuständigkeiten, die durch Vereinbarung von den Mit-
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gliedern oder anderen Rechtsträgern auf den Verband übertragen wer-
den können. 

Die einzelnen Kirchengemeinden bzw. Kirchenbezirke sollen in der Verbandsver-
sammlung angemessen vertreten sein.

(5) Die Auflösung des Verbandes erfolgt durch Rechtsverordnung des Evangeli-
schen Oberkirchenrates im Benehmen mit den Beteiligten sowie dem zuständi-
gen Verbandsorgan. Ist die Errichtung nach Absatz 3 erfolgt, ist der Landeskir-
chenrat zuständig.

Artikel 108
(1) Soweit in dieser Grundordnung, einem kirchlichen Gesetz, einer Rechtsver-
ordnung oder in der Geschäftsordnung der Landessynode nichts anderes be-
stimmt ist, gelten für die Beschlussfassung und für Wahlen in den Organen kirch-
licher Körperschaften folgende allgemeinen Vorschriften:

1. Die Organe kirchlicher Körperschaften können Beschlüsse fassen oder
Wahlen vornehmen, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung mehr als
die Hälfte der gesetzlich vorgeschriebenen stimmberechtigten Mitglieder
anwesend ist.

2. Beschlüsse sind gültig, wenn sie die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erhalten (absolute Mehrheit). Bei Stimmengleichheit ist der zur Entschei-
dung gestellte Antrag abgelehnt.

3. Bei einer Wahl ist gewählt, wer im ersten Wahlgang die Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen erhält (absolute Mehrheit). Sind mehrere Ämter zu be-
setzen und erreichen mehr Personen die absolute Mehrheit, als Ämter zu
besetzen sind, sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. 

4. Kommt die absolute Mehrheit nicht zustande, so ist ein zweiter Wahl-
gang erforderlich. Im zweiten Wahlgang sind diejenigen Personen ge-
wählt, die die meisten Stimmen erhalten haben (einfache Mehrheit), min-
destens jedoch ein Drittel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt
haben. Das Gleiche gilt, wenn wegen Stimmengleichheit eine Stichwahl
erforderlich ist.

5. Eine Wahl ist in der Regel geheim mit verdeckten Stimmzetteln durchzu-
führen. Ein anderes Wahlverfahren kann beschlossen werden, wenn kein
stimmberechtigtes Mitglied widerspricht. Das gilt nicht, wenn eine gehei-
me Wahl gesetzlich vorgeschrieben ist.

(2) Zu den abgegebenen Stimmen zählen auch die Enthaltungen und die ungülti-
gen Stimmen.
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(3) Privatrechtlich organisierte kirchliche Personenvereinigungen sind nach ord-
nungsgemäßer Einladung unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Im Übrigen finden Absatz 1 Nr. 2 bis 5 und Absatz 2 entspre-
chende Anwendung, soweit in der Satzung keine anderen Regelungen getroffen
worden sind.

Artikel 109
(1) Unbeschadet der gesetzlich geregelten Fälle bestimmen die kirchlichen Or-
gane, welche Personen an ihren Sitzungen zeitweise oder ständig beratend teil-
nehmen. Die Zahl der beratenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer darf die Hälf-
te der stimmberechtigten Mitglieder nicht übersteigen.

(2) Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrates oder dessen Beauftragte
und die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates können an allen Sitzungen
kirchlicher Organe und Gremien in der Landeskirche beratend teilnehmen. Das
Gleiche gilt für die Dekaninnen und Dekane und die Landessynodalen für die
Organe und Gremien in ihrem jeweiligen Kirchenbezirk.

Artikel 110
(1) Soweit in dieser Grundordnung nichts anderes bestimmt ist, tagen die kirch-
lichen Organe nicht öffentlich. Das Organ kann für einzelne Sitzungen oder ein-
zelne Tagesordnungspunkte, deren Gegenstände einen Verzicht auf eine vertrau-
liche Beratung zulassen, die Herstellung der Öffentlichkeit beschließen.

(2) Bei denjenigen Organen, die öffentlich tagen (Kirchengemeinderat bei Kir-
chengemeinden mit mehreren Pfarrgemeinden, Bezirkssynoden, Landessynode),
darf die Öffentlichkeit nur ausgeschlossen werden, wenn das kirchliche Wohl oder
berechtigte Interessen Einzelner eine vertrauliche Verhandlung erfordern. Liegen
diese Voraussetzungen vor, muss in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt werden. 

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss der Öffentlichkeit trifft die Person, die
den Vorsitz führt. Das Organ kann die Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung
aufheben. 

(4) Die Mitglieder des Organs sind zur Verschwiegenheit über alle in nichtöffentlicher
Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet, soweit das Organ nichts anderes
beschlossen hat oder die Beschlüsse öffentlich bekannt gemacht worden sind. 

Artikel 111
(1) Die Mitglieder der Organe kirchlicher Körperschaften sowie alle in der Kirche
Mitarbeitenden haben, unbeschadet der Wahrung des Beichtgeheimnisses, über
die vermöge ihres Amtes ihnen bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren
Weitergabe ihrer Natur nach unzulässig oder ausdrücklich verboten ist, Still-
schweigen zu bewahren, auch nach Beendigung ihres Amtes.
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(2) Die Mitglieder der Organe kirchlicher Körperschaften dürfen weder bera-
tend noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung der Angelegenheit
ihnen selbst oder ihren Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil
bringen kann.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn die Entscheidung nur die gemeinsamen Interessen
einer Berufs- oder Gemeindegruppe berührt. Er gilt ferner nicht für die Wahlen
zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

(4) Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen das zu-
ständige Organ in Abwesenheit der bzw. des Betroffenen.

(5) Wer an der Beratung und Entscheidung nicht mitwirken darf, muss die Sit-
zung verlassen.

(6) Ein Beschluss ist rechtswidrig, wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung
die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 verletzt worden sind. Der Beschluss gilt
jedoch nach Ablauf eines Jahres nach der Beschlussfassung als von Anfang an gül-
tig zustande gekommen, es sei denn, er wurde innerhalb dieser Frist beanstandet.

Artikel 112
(1) Verwaltungsrechtliche Entscheidungen kirchlicher Verfassungsorgane oder
Dienststellen mit Ausnahme der Landessynode und des Landeskirchenrates kön-
nen durch Beschwerde angefochten werden. Die Zulässigkeit der Beschwerde
setzt voraus, dass die Beschwerdeführerin bzw. der Beschwerdeführer durch die
getroffene Entscheidung persönlich beschwert ist.

(2) Beschwerden sind innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich bei der
Stelle einzulegen und zu begründen, welche die anzufechtende Entscheidung erlas-
sen hat. Die Frist beginnt mit der Eröffnung oder Zustellung der Entscheidung. Die-
se Stelle kann ihre Entscheidung abändern. Tut sie das nicht, so hat sie die Be-
schwerde der nächst höheren Stelle zur Entscheidung vorzulegen. Weitere Be-
schwerde ist zulässig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Entschei-
dungen des Landeskirchenrates sind im Beschwerdeverfahren endgültig.

(3) Für die Berechnung der Fristen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen
Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächsten
Werktages.

(4) Die Bestimmungen über das kirchliche Verwaltungsgericht und das kirchli-
che Disziplinargericht bleiben unberührt.



�� Grundordnung 3

61

Artikel 113 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Grund-
ordnung vom 23. April 1958 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar
2006 (GVBl. S. 2) außer Kraft, mit Ausnahme der dazu durch Artikel 3 Abs. 3 und
Abs. 5 des 14. Änderungsgesetzes vom 26. April 2001 (GVBl. S. 96) und Artikel
12 Abs. 2 und Abs. 3 des 16. Änderungsgesetzes vom 20. Oktober 2005 (GVBl.
S. 166) ergangenen Übergangsbestimmungen. 

(2) § 93 Abs. 4 und Abs. 5 sowie § 98 Abs. 3 der Grundordnung vom 23. April 1958
i.d.F. der Bekanntmachung vom 1. Januar 2006 (GVBl. S. 2) bleiben in Kraft, bis das
nach Artikel 37 Abs. 2 zu verabschiedende Gesetz in Kraft getreten ist. 

(3) Soweit in einfachen Gesetzen die Grundordnung in ihrer bisherigen Fassung
im Wortlaut zitiert wird oder auf sie Bezug genommen wird, bleiben diese
Bestimmungen in Kraft, soweit sie dieser Grundordnung nicht widersprechen.  

(4) Die Rechte der vor dem Inkrafttreten dieser Grundordnung bereits bestehen-
den besonderen Gemeindeformen bleiben unberührt. 

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
K a r l s r u h e, den 28. April 2007 

Der Landesbischof

Dr. Ulrich   F i s c h e r 
(Landesbischof)
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Die Landessynode hat gemäß § 131 der Grundordnung das folgende kirchliche
Gesetz beschlossen:

I. Allgemeines
§ 1

Regelungsbereich
Dieses Gesetz regelt
1. die Voraussetzungen für die Wahl und Mitgliedschaft 

a) der Kirchenältesten in den Organen der Pfarrgemeinden und Kirchenge-
meinden sowie

b) der Synodalen in den  Bezirkssynoden und der Bezirkskirchenräte der
Kirchenbezirke und 

c) der Synodalen in der Landesynode,

2. die Zusammensetzung, das Verfahren der Wahl, der Berufung und die Been-
digung der Mitgliedschaft in diesen Organen sowie die innere Organisation
und Verfahrensfragen der Ältestenkreise, Kirchengemeinderäte und Be-
zirkssynoden.

§ 2
Allgemeine Kirchenwahlen

(1) Die Wahl ist ein Dienst an der Gemeinde im Gehorsam gegen den alleinigen
Herrn der Kirche, Jesus Christus.

(2) Die allgemeinen Kirchenwahlen zur Bildung der Ältestenkreise, der Bezirkssy-
noden und der Landessynode werden alle sechs Jahre durchgeführt.

(3) Die Wahl der Kirchenältesten zur Bildung der Ältestenkreise der Pfarrge-
meinden erfolgt durch die Gemeindeglieder nach den Grundsätzen des Mehr-
heitswahlrechts. Die Wahl ist geheim. 

II. Wahlberechtigung
§ 3 

Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt für die Wahl der Kirchenältesten in den Ältestenkreis ist jedes
Gemeindeglied einer Pfarrgemeinde, das das 14. Lebensjahr vollendet hat. Für
die Feststellung der Wahlberechtigung ist der vom Evangelischen Oberkirchenrat
festgelegte Termin für die allgemeinen Kirchenwahlen maßgebend.

(2) Die Wahlberechtigung nach Absatz 1 verliert ein Gemeindeglied, wenn es 
1. sich offenkundig kirchenfeindlich betätigt oder
2. offenkundig nicht bereit ist, die Wahl als einen Dienst an der Gemeinde

im Gehorsam gegen den Herrn der Kirche, Jesus Christus, auszuüben.

(3) Die Entscheidung über die Wahlberechtigung trifft der Gemeindewahlaus-
schuss bzw. Bezirkswahlausschuss im Verfahren nach § 62 bzw. § 64.
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III. Wählbarkeit in den Ältestenkreis, 
Beendigung der Mitgliedschaft

§ 4 
Wählbarkeit

(1) Wählbar in den Ältestenkreis einer Pfarrgemeinde ist ein Gemeindeglied, das
1. wahlberechtigt ist,
2. spätestens am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet hat und ge-

schäftsfähig ist,
3. bereit ist, 
a) sich regelmäßig am gottesdienstlichen Leben der Gemeinde zu beteiligen,
b) verantwortlich in der Gemeinde mitzuarbeiten und
c) die kirchlichen Ordnungen anzuerkennen.

(2) Von der Wählbarkeit in den Ältestenkreis ist ein Gemeindeglied ausgeschlos-
sen, das in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einer Kirchengemeinde oder
zu einem Kirchenbezirk steht und seinen Dienst in der Pfarrgemeinde versieht,
in der es wahlberechtigt ist. Der Ausschluss gilt nicht, wenn es sich um eine
ständig geringfügige Beschäftigung mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit bis zu fünf Stunden handelt.

(3) Nicht wählbar sind Angehörige der Gemeindepfarrerin bzw. des Gemeinde-
pfarrers oder Angehörige anderer Personen (§ 5), die dem Ältestenkreis kraft
Amtes stimmberechtigt oder als beratende Mitglieder angehören.

(4) Die Entscheidung über die Wählbarkeit trifft der Gemeindewahlausschuss
bzw. Bezirkswahlausschuss im Verfahren nach § 67 bzw. § 70.

(5) Die Wählbarkeit in die Bezirks- und Landessynode bleibt von den Bestim-
mungen der Absätze 2 und 3 unberührt.

§ 5
Ausschluss von Angehörigen

(1) Angehörige können innerhalb derselben Pfarrgemeinde nicht gleichzeitig
Kirchenälteste sein. Als Angehörige gelten Ehegattin oder Ehegatte, Eltern,
Kinder, Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, Schwägerinnen und
Schwäger sowie Mitglieder eingetragener Lebenspartnerschaften.

(2) Werden bei der Gemeindewahl Personen nach Absatz 1 zu Kirchenältesten
gewählt, scheidet die Person mit der geringeren Stimmenzahl aus, wenn eine an-
dere Vereinbarung zwischen den Beteiligten nicht erfolgt. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn Kirchenälteste während der Amtszeit zuein-
ander in eine Beziehung nach Absatz 1 treten. Bei einer Mitgliedschaft aufgrund
einer Zu- oder Nachwahl entscheidet gegebenenfalls das Los.
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(4) Kirchenälteste scheiden ferner aus, wenn sie während der Amtszeit zu einem
Mitglied des Ältestenkreises, das diesem kraft Gesetzes mit Stimmrecht oder als
beratendes Mitglied angehört, in eine Beziehung nach Absatz 1 treten.

(5) Auf Antrag des Gemeindewahlausschusses kann der Bezirkswahlausschuss
bei Verwandten und Verschwägerten zweiten Grades Ausnahmen von den Bestim-
mungen der Absätze 1 bis 3 zulassen. Während der laufenden Amtszeit des Ältes-
tenkreises entscheidet der Bezirkskirchenrat auf Antrag des Ältestenkreises.

§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft im Ältestenkreis

(1) Die Amtszeit der Kirchenältesten endet mit der Einführung der neu gewähl-
ten Kirchenältesten. Das Kirchenältestenamt endet ferner kraft Gesetzes vor
Ablauf der Amtszeit durch

1. die Niederlegung des Amtes,
2. die Beendigung der Zugehörigkeit zur Pfarrgemeinde, es sei denn, es er-

folgt eine Ummeldung im Ganzen und der Ältestenkreis stimmt einer
Fortführung des Amtes zu,

3. die Auflösung des Ältestenkreises nach § 18,
4. eine Neuwahl nach § 17,
5. die Begründung eines Dienst- oder  Arbeitsverhältnisses, das nach § 4

Abs. 2 die Wählbarkeit ausschließt,
6. der Eintritt eines Tatbestandes nach § 5,
7. Austritt aus der Kirche.

(2) Das Kirchenältestenamt endet außerdem durch Entlassung. Hierüber ent-
scheidet der Bezirkskirchenrat auf Antrag des Ältestenkreises. Der Antrag kann
gestellt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Wählbarkeit nach § 4 Abs. 1 nicht mehr 
vorliegen, oder

2. die Verpflichtungen aus dem Ältestenamt trotz wiederholter Ermahnun-
gen vernachlässigt werden, oder

3. die Ausübung des Ältestenamtes aus gesundheitlichen Gründen auf 
Dauer nicht mehr möglich ist, oder

4. ein anderer wichtiger Grund vorliegt, der der weiteren Ausübung des 
Ältestenamtes entgegensteht.

Der Bezirkskirchenrat kann die Entlassung auch ohne Antrag des Ältestenkreises
aussprechen, wenn die genannten Voraussetzungen offenkundig vorliegen. 

(3) Sind Kirchenälteste Mitglieder einer Synode, so endet mit der Entlassung
nach Absatz 2 auch dieses Amt.
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IV. Der Ältestenkreis
§ 7

Ältestenkreis der Pfarrgemeinde – Zahl der Kirchenältesten,
Gemeindewahl

(1) Für jede Pfarrgemeinde (§ 11 GO)  sind durch die wahlberechtigten Gemein-
deglieder Kirchenälteste in den Ältestenkreis zu wählen (Gemeindewahl).

(2) Die Zahl der zu wählenden Kirchenältesten eines Ältestenkreises (Sollzahl)
richtet sich nach der Zahl der Gemeindeglieder einer Pfarrgemeinde sowie der
Zahl der Pfarrstellen, sofern ein Gruppenpfarramt oder ein Gruppenamt besteht.
Sie beträgt

(3) Maßgebend ist die Zahl der Gemeindeglieder zu Beginn des Jahres der Wahl.
Der Evangelische Oberkirchenrat kann einen anderen Zeitpunkt festlegen.

(4) Der Ältestenkreis kann beschließen, dass die Zahl der Kirchenältesten nach
Absatz 2 bis um die Hälfte erhöht wird; bei der Berechnung werden Bruchteile
aufgerundet. In diesem Fall erfolgt eine Anrechnung auf eine mögliche Zuwahl
nach § 8 Abs. 1. Der Beschluss des Ältestenkreises ist spätestens zusammen
mit der Aufforderung an die Gemeinde, Wahlvorschläge einzureichen, bekannt zu
geben. Die Erhöhung hat keine Auswirkung auf Bestimmungen, die auf § 7 Abs.
2 verweisen.

AA  IInn  PPffaarrrrggeemmeeiinnddeenn  

bis 699 Gemeindeglieder 4 Kirchenälteste

700 bis 1.999 Gemeindeglieder 6 Kirchenälteste

ab 2.000 Gemeindeglieder 8 Kirchenälteste

BB..  IInn  PPffaarrrrggeemmeeiinnddeenn  mmiitt  mmeehhrreerreenn  PPffaarrrrsstteelllleenn  ((GGrruuppppeennppffaarrrraammtt//GGrruuppppeennaammtt))::

BB11  BBeeii  22  PPffaarrrrsstteelllleenn

bis 3.999 Gemeindeglieder 9 Kirchenälteste

ab 4.000 Gemeindeglieder 12 Kirchenälteste

B2 Bei 3 Pfarrstellen

bis 5.999 Gemeindeglieder 12 Kirchenälteste

ab 6.000 Gemeindeglieder 16 Kirchenälteste

C. Bei mehr als 3 Pfarrstellen

wird die Zahl der Kirchenältesten vom Evangelischen Oberkirchenrat festgesetzt.

D. Zur Erprobung neuer Arbeits- und Organisationsformen

kann auf Antrag des Bezirkskirchenrats vom Evangelischen Oberkirchenrat
von den Sollzahlen nach Abschnitt A und B befristet abgewichen werden.
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§ 8
Zuwahl durch den Ältestenkreis

(1) Der Ältestenkreis kann beschließen, die Zahl der Kirchenältesten nach § 7
Abs. 2 durch Zuwahl bis zur Hälfte zu erhöhen. Bei der Berechnung werden
Bruchteile aufgerundet.

(2) Eine Zuwahl ist jederzeit möglich. Die Bestimmungen über die Nachwahl (§
16) finden entsprechende Anwendung.

(3) Eine Zuwahl kann durch die neu gewählten Kirchenältesten bereits vor der
Einführung erfolgen, wenn nach rechtskräftigem Abschluss der allgemeinen
Kirchenältestenwahlen die Verpflichtung nach der Grundordnung erfolgt ist.
Soweit sich die Zuwahl auf Gemeindeglieder beschränkt, die bei den allgemeinen
Kirchenwahlen kandidiert haben, entfällt das Einspruchsverfahren nach § 70.
Im Übrigen ist nach § 16 Abs. 5 und 6 zu verfahren.

§ 9
Pfarrgemeinden mit mehreren Predigtstellen

Teilortswahl im Predigtbezirk
(1) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtstellen, können für den
räumlichen Bereich der Predigtstellen Predigtbezirke eingerichtet werden, in de-
nen die Gemeindeglieder anteilmäßig die Kirchenältesten in den Ältestenkreis
wählen. Maßstab für die Aufteilung ist in der Regel die Zahl der Gemeindeglieder
im Sinne von § 7 Abs. 3. Es kann auch eine andere Aufteilung erfolgen.

(2) Die Sollzahl der nach § 7 Abs. 2 zu wählenden Kirchenältesten ändert sich durch
die Einrichtung von Predigtbezirken nicht. § 7 Abs. 4 und § 8 gelten entsprechend.

(3) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehr als zwei Predigtstellen, können einem
Predigtbezirk mehrere Predigtstellen zugeordnet werden.

(4) Über die Einrichtung von Predigtbezirken und die Aufteilung der in den ein-
zelnen Predigtbezirken zu wählenden Kirchenältesten beschließt der Ältesten-
kreis vor den allgemeinen Kirchenwahlen mit Wirkung für die nächste Amtszeit.
Der Beschluss über die Einrichtung von Predigtbezirken bleibt so lange in Kraft,
bis er aufgehoben wird. Beide Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des
Bezirkskirchenrates.

(5) Die in den Predigtbezirken gewählten Kirchenältesten können Zuständigkei-
ten im Bereich der örtlichen Gemeindearbeit, den Gottesdienst und der kirchli-
chen Lebensordnungen wahrnehmen, soweit der Ältestenkreis entsprechende
Regelungen trifft. Die Regelungen können widerrufen werden.
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§ 10
Gesetzliche Mitglieder

(1) Stimmberechtigte Mitglieder eines Ältestenkreises sind 
1. die Kirchenältesten,
2. kraft Amtes:
a) die Gemeindepfarrerin bzw. der Gemeindepfarrer oder
b) die Verwalterin bzw. der Verwalter der Gemeindepfarrstelle,
c) die nichttheologischen Mitglieder eines Gruppenamtes.
Bei Stellenteilung richten sich die Mitgliedschaft und das Stimmrecht der
Mitglieder kraft Amtes nach dem Pfarrdienstgesetz.

(2) Für die Feststellung der Beschlussfähigkeit des Ältestenkreises ist die
Sollzahl der nach § 7 Abs. 2 zu wählenden Kirchenältesten einschließlich der
Zahl der Mitglieder kraft Amtes maßgebend, auch wenn die Zahl der tatsächlich
im Amt befindlichen Kirchenältesten geringer ist.

(3) Die Sollzahl der Kirchenältesten nach § 7 Abs. 2 erhöht sich, soweit und so-
lange durch eine Zuwahl nach § 8 Abs. 1 oder durch Gemeindewahl nach § 7
Abs. 4 dem Ältestenkreis mehr Kirchenälteste angehören.

(4) Ist ein Mitglied des Ältestenkreises an der Beratung und Entscheidung des
Ältestenkreises aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen ausgeschlossen, tritt
eine Beschlussunfähigkeit wegen Fehlens dieses Mitglieds nicht ein.

§ 11
Beratende Mitglieder, beratende Teilnahme

(1) Dem Ältestenkreis gehören als beratende Mitglieder an:
1. Pfarrvikarinnen bzw. Pfarrvikare und Gemeindediakoninnen bzw. Ge-

meindediakone, die in der Pfarrgemeinde eingesetzt sind; 

2. eine Religionslehrerin bzw. ein Religionslehrer; diese Person wird von
den Religionslehrerinnen und Religionslehrern entsandt, die an den
Schulen im Bereich der Pfarrgemeinde tätig sind. Die Person darf zu
einem stimmberechtigten Mitglied des Ältestenkreises in keiner fami-
lienrechtlichen Beziehung nach § 5 stehen.

(2) Lehrvikarinnen bzw. Lehrvikare nehmen an den Sitzungen des Ältestenkrei-
ses beratend teil.

(3) Der Ältestenkreis kann für bestimmte Gegenstände der Tagesordnung sach-
verständige Personen beratend hinzuziehen. 

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu hören, wenn Fragen ihres Aufgaben-
gebietes behandelt werden.
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(5) Die Vorsitzenden der Gemeindeversammlung sowie die vom Ältestenkreis in
die Bezirkssynode als Synodale gewählten Gemeindeglieder können in dem vom
Ältestenkreis festgelegten Umfang an dessen Sitzungen beratend teilnehmen.

§ 12
Vorsitz im Ältestenkreis

(1) Der Ältestenkreis wählt aus seiner Mitte ein Mitglied ins Vorsitzendenamt und
bestimmt die Amtszeit. Wird eine Kirchenälteste bzw. ein Kirchenältester ins Vor-
sitzendenamt gewählt, so übt die Gemeindepfarrerin bzw. der Gemeindepfarrer
das Stellvertretendenamt aus. Wird die Gemeindepfarrerin bzw. der Gemeindepfar-
rer ins Vorsitzendenamt gewählt, so wird eine Kirchenälteste bzw. ein Kirchenäl-
tester ins Stellvertretendenamt gewählt. Der Ältestenkreis kann der stellvertreten-
den Person bestimmte Aufgaben übertragen.

(2) Die Person im Vorsitzendenamt vertritt den Ältestenkreis nach außen. Die
Zuständigkeit der Gemeindepfarrerin bzw. des Gemeindepfarrers für die Pfarr-
amtsverwaltung nach dem Pfarrdienstgesetz bleibt hiervon unberührt.

§ 13
Sitzungen des Ältestenkreises

(1) Der Ältestenkreis wird durch das Mitglied im Vorsitzendenamt zu Sitzungen
eingeladen. Wer den Vorsitz führt, kann auch außerordentliche Sitzungen einbe-
rufen; dazu besteht eine Verpflichtung, wenn mindestens ein Drittel der Mitglie-
der es verlangt. Die Einladungsfrist beträgt in der Regel eine Woche, soweit der
Ältestenkreis keine andere Regelung trifft.

(2) Die Tagesordnung wird von der Person im Vorsitzendenamt im Benehmen mit
der Person im Stellvertretendenamt erstellt. Die Tagesordnung kann vom Ältes-
tenkreis geändert und ergänzt werden. 

(3) Die Sitzungen des Ältestenkreises sind in der Regel nicht öffentlich. Der Ältesten-
kreis kann für einzelne Sitzungen oder einzelne Tagesordnungspunkte, deren Gegenstän-
de einen Verzicht auf vertrauliche Beratung zulassen, die Öffentlichkeit beschließen.

(4) Verhandlungsgegenstände von besonderer Bedeutung für die Gemeindeöf-
fentlichkeit sollen der Gemeinde rechtzeitig vor der Sitzung des Ältestenkreises be-
kannt gegeben werden. Die über diese Gegenstände getroffenen Entscheidungen
sind der Gemeinde alsbald nach der Sitzung des Ältestenkreises mitzuteilen.

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Ältestenkreises wird ein Protokoll ge-
führt, das von der Person im Vorsitzendenamt und der Schriftführerin bzw. dem
Schriftführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist vom Ältestenkreis zu genehmigen.

(6) Der Ältestenkreis kann sich eine Geschäftsordnung geben.
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§ 14
Ausschüsse, Delegation

(1) Der Ältestenkreis kann die Planung und Durchführung bestimmter Aufgaben
einzelnen Mitgliedern übertragen oder Ausschüsse einsetzen, in die weitere
sachverständige Gemeindeglieder berufen werden können. Diese Gemeindeglie-
der nehmen an den Sitzungen des Ältestenkreises beratend teil, wenn Fragen ih-
res Ausschusses behandelt werden.

(2) Der Ältestenkreis kann Mitgliedern von Kreisen, Gruppen und Chören der Ge-
meinde Mittel, insbesondere von Spenden, zur selbstständigen Bewirtschaftung,
Rechnungs- und Kontenführung übertragen, über die jährlich abzurechnen ist. In
Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrgemeinden erfolgt dies im Rahmen der
vom Kirchengemeinderat beschlossenen Richtlinien.

(3) Der Ältestenkreis kann Aufgaben der Gemeindearbeit ehrenamtlich tätigen Mit-
arbeiterinnen bzw. Mitarbeitern übertragen. Dies gilt auch für Verwaltungsgeschäfte.

V. Veränderungen des Ältestenkreises im Laufe der Wahlperiode
§ 15

Allgemeines
Treten im Laufe der Wahlperiode Veränderungen in der Zusammensetzung des
Ältestenkreises ein oder wurden bei den allgemeinen Kirchenwahlen weniger
Kirchenälteste gewählt als nach § 7 Abs. 2 zu wählen sind, ist nach § 16 bis §
18 zu verfahren.

§ 16
Nachwahl durch den Ältestenkreis

(1) Eine Nachwahl durch den Ältestenkreis hat zu erfolgen, wenn die Sollzahl
der Kirchenältesten des Ältestenkreises nach § 7 Abs. 2 unterschritten bzw.
nicht erreicht wird.

(2) Ist eine Wahl nach Absatz 1 vorzunehmen, gibt der Ältestenkreis der
Gemeinde bekannt, dass an ihn innerhalb von drei Wochen formlos Hinweise auf
Gemeindeglieder gegeben werden können, die bereit sind, zu kandidieren.

(3) Die Auswahl der Kandidierenden erfolgt durch den Ältestenkreis. Er prüft, ob
die Voraussetzungen für die Wählbarkeit nach § 4 erfüllt sind, holt die Zustim-
mung zur Kandidatur ein und stellt fest, wer zur Wahl vorgeschlagen wird (Wahl-
vorschlag).

(4) Der Ältestenkreis gibt der Gemeinde in einem Gottesdienst die Gemeinde-
glieder bekannt, die zur Wahl vorgeschlagen werden. Er weist gleichzeitig darauf
hin, dass jedes wahlberechtigte Gemeindeglied innerhalb von fünf Tagen gegen
die Aufnahme der Gemeindeglieder in den Wahlvorschlag schriftlich Einspruch
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erheben kann. Der Einspruch kann nur damit  begründet werden, dass die Vo-
raussetzungen für die Wählbarkeit nach § 4 nicht gegeben sind. Gibt der Ältes-
tenkreis dem Einspruch nicht statt, entscheidet der Bezirkskirchenrat endgültig.

(5) Nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 4 nimmt der Ältestenkreis die
Wahl vor. Die Wahl ist geheim.

(6) Die Gewählten sind der Gemeinde bekannt zu geben. Sie werden nach Unter-
zeichnung der Verpflichtung auf das Ältestenamt in einem Gottesdienst eingeführt.

(7) Beschließt der Ältestenkreis, dass eine Zuwahl erfolgen soll, ist nach den
Absätzen 2 bis 6 entsprechend zu verfahren. Mit einer Nachwahl kann gleichzei-
tig eine Zuwahl durchgeführt werden. Dies gilt auch dann, wenn sich die Mög-
lichkeit der Zuwahl erst mit der Aufstellung des Wahlvorschlags ergibt.

§ 17
Neuwahl des Ältestenkreises, Bestellung von Bevollmächtigten

(1) Eine Neuwahl des Ältestenkreises durch die Gemeinde hat zu erfolgen, wenn
die Zahl der Kirchenältesten unter die Hälfte der Sollzahl nach § 7 Abs. 2 sinkt.
Die Anordnung zur Neuwahl trifft der Evangelische Oberkirchenrat nach Anhö-
rung des Bezirkskirchenrates. Das Verfahren richtet sich nach § 58 ff. Die Amts-
zeit der noch im Amt befindlichen Kirchenältesten endet mit der Einführung der
neu gewählten Kirchenältesten.

(2) Der Bezirkskirchenrat bestellt mit Zustimmung des Evangelischen Oberkir-
chenrates für die Zeit bis zur Einführung der neu gewählten Kirchenältesten Be-
vollmächtigte. 

(3) Die Zahl der Bevollmächtigten soll zusammen mit den noch im Amt befindli-
chen Kirchenältesten mindestens die Hälfte der nach § 7 Abs. 2 zu wählenden
Kirchenältesten betragen.

(4) Die Bevollmächtigten müssen die Voraussetzungen nach § 4 erfüllen. Sie
müssen jedoch nicht Mitglied der betreffenden Pfarrgemeinde sein. Die Bevoll-
mächtigten haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Kirchenältesten. Sie
werden der Gemeinde in einem Gottesdienst vorgestellt.

(5) Der Evangelische Oberkirchenrat kann mit Zustimmung des Bezirkskirchen-
rates von der Anordnung einer Neuwahl nach Absatz 1 absehen, wenn die Wahl
nach Ablauf von vier Jahren nach den letzten allgemeinen Kirchenwahlen durch-
zuführen ist.
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§ 18
Auflösung des Ältestenkreises

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat kann den Ältestenkreis auflösen, wenn nach
vergeblichen Schlichtungsbemühungen des Bezirkskirchenrates diese Maßnahme
erforderlich ist, um die Pfarrgemeinde vor ernstem Schaden zu bewahren. Der
Evangelische Oberkirchenrat soll zuvor die Gemeindeversammlung hören.

(2) Wird der Ältestenkreis nach Absatz 1 aufgelöst, findet § 17 findet entspre-
chende Anwendung.

VI. Bildung und Zusammensetzung des Kirchengemeinderates,
innere Organisation

§ 19
Ältestenkreis zugleich Kirchengemeinderat

(1) Umfasst die Kirchengemeinde den räumlichen Bereich einer Pfarrgemeinde,
so ist der Ältestenkreis (§§ 7 und 8) zugleich der Kirchengemeinderat, auch
wenn in ihr keine Pfarrstelle besteht.

(2) Für den Kirchengemeinderat nach Absatz 1 gelten die Regelungen für den
Ältestenkreis. Darüber hinaus gelten § 23 Abs. 3 bis 9 sowie die §§ 25, 27, 28
und 29 entsprechend.

(3) Für die Auflösung des Kirchengemeinderats gilt § 18 entsprechend.

§ 20
Zusammensetzung des Kirchengemeinderates 

in Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrgemeinden 
und mehreren Pfarrstellen

(1) Dem Kirchengemeinderat einer Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrgemein-
den und mehreren Pfarrstellen gehören stimmberechtigt an:

1. Kirchenälteste, die von den Ältestenkreisen gewählt werden 
(§ 21 Abs. 1 bis 4),

2. Kirchenälteste und Personen, die der Kirchengemeinderat beruft 
(§ 21 Abs. 6 und 7),

3. kraft Amtes:
a) die Gemeindepfarrerinnen bzw. Gemeindepfarrer der Pfarrgemeinden oder
b) die Verwalterinnen bzw. die Verwalter der Gemeindepfarrstellen,
c) die nichttheologischen Mitglieder der Gruppenämter.
Bei Stellenteilung richten sich die Mitgliedschaft und das Stimmrecht der
Mitglieder kraft Amtes nach dem Pfarrdienstgesetz.

(2) Die Bestimmungen über die Wählbarkeit (§§ 4, 5) und die Beendigung der
Mitgliedschaft (§ 6) finden für die Mitglieder nach Absatz. 1 Nr. 1 und 2 entspre-
chende Anwendung.
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(3) Die Zahl der dem Kirchengemeinderat nach Absatz 1 Nr. 3 kraft Amtes angehö-
renden Personen darf die Hälfte der gewählten Kirchenältesten nach § 21 Abs. 1
bis 4 nicht übersteigen. Soweit diese Zahl überschritten wird, nehmen diese Per-
sonen beratend an den Sitzungen des Kirchengemeinderates teil (§ 24 Abs. 5).

§ 21
Mitgliedschaft der Kirchenältesten im Kirchengemeinderat

(1) Die Zahl der Kirchenältesten jeder Pfarrgemeinde im Kirchengemeinderat
beträgt vorbehaltlich der Bestimmungen nach Absatz 2 bis 7 und 9 die Hälfte der
nach § 7 Abs. 2 zu wählenden Kirchenältesten.

(2) Sind gemäß § 7 Abs. 2 in den Pfarrgemeinden einer Kirchengemeinde mehr
als 40 Kirchenälteste zu wählen, gehören dem Kirchengemeinderat drei Kirchen-
älteste der Ältestenkreise jeder Pfarrgemeinde an.

(3) Sind gemäß § 7 Abs. 2 in den Pfarrgemeinden einer Kirchengemeinde mehr
als 60 Kirchenälteste zu wählen, gehören dem Kirchengemeinderat zwei Kirchen-
älteste der Ältestenkreise jeder Pfarrgemeinde an.

(4) Sind gemäß § 7 Abs. 2 in den Pfarrgemeinden einer Kirchengemeinde mehr als
120 Kirchenälteste zu wählen, gehören dem Kirchengemeinderat eine Kirchen-
älteste bzw. ein  Kirchenältester der Ältestenkreise jeder Pfarrgemeinde an.

(5) Die Ältestenkreise entsenden die Kirchenältesten durch Wahl in den Kirchen-
gemeinderat.

(6) Der Kirchengemeinderat kann Kirchenälteste in den Kirchengemeinderat be-
rufen. Die Zahl darf höchstens die Hälfte der gewählten Mitglieder nach Absatz
1 bis 4 betragen. 

(7) Der Kirchengemeinderat kann ferner als stimmberechtigte Mitglieder bis zu
zwei Gemeindeglieder, die als Kirchenälteste wählbar sind, berufen.

(8) Der Kirchengemeinderat entscheidet darüber, ob für die nach Absatz 1 bis 4
gewählten Mitglieder sowie für die Mitglieder kraft Amtes persönliche oder gene-
relle Stellvertretungen von den Ältestenkreisen durch Wahl entsandt werden sol-
len. Der Kirchengemeinderat kann für diesen Personenkreis Regelungen über

1. die beratende Teilnahme an seinen Sitzungen sowie
2. die Übersendung von Einladungen, Protokollen und Beratungsunterlagen treffen. 

(9) In der Kirchengemeinde mit zwei Pfarrgemeinden und zwei Pfarrstellen kann
der Kirchengemeinderat in der Besetzung nach Absatz 1 nach der Konstituierung
beschließen, dass für die laufende Amtsperiode alle Kirchenälteste dem Kirchen-
gemeinderat angehören.
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§ 22
Beratende Mitglieder, beratende Teilnahme

(1) Die Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die an Schulen im Bereich der
Kirchengemeinde mit mindestens der Hälfte eines vollen Lehrauftrages im Reli-
gionsunterricht tätig sind, entsenden beratende Mitglieder in den Kirchenge-
meinderat, und zwar für je angefangene 20 ein Mitglied. Die Personen dürfen zu
einem stimmberechtigten Mitglied des  Kirchengemeinderates in keiner familien-
rechtlichen Beziehung nach § 5 stehen.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vom Kirchengemeinderat zu hören,
wenn Fragen ihres Aufgabengebietes behandelt werden.

(3) Der Kirchengemeinderat kann für bestimmte Gegenstände der Tagesord-
nung sachverständige Personen beratend hinzuziehen.

§ 23
Vorsitz im Kirchengemeinderat

(1) Der Kirchengemeinderat wählt aus seiner Mitte jeweils ein stimmberechtigtes
Mitglied ins Vorsitzenden- und Stellvertretendenamt. In das Stellvertretendenamt
können mehrere Personen gewählt werden. In diesem Falle ist eine Rangfolge fest-
zulegen. Der Kirchengemeinderat bestimmt die Amtszeit dieser Ämter.

(2) Wird eine Kirchenälteste bzw. ein Kirchenältester oder ein Mitglied nach §
21 Abs. 7 ins Vorsitzendenamt gewählt, ist eine Gemeindepfarrerin oder ein Ge-
meindepfarrer in das Stellvertretendenamt zu wählen. Das Entsprechende gilt
für den umgekehrten Fall. Der Kirchengemeinderat soll dem Mitglied im Stellver-
tretendenamt bestimmte Leitungsaufgaben übertragen.

(3) Die Person im Vorsitzendenamt oder Stellvertretendenamt hat die Aufgabe –
jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Kirchengemeinderates –  für
den Kirchengemeinderat die Kirchengemeinde rechtlich zu vertreten.

(4) Die Person im Vorsitzendenamt ist verantwortlich für die Führung der
Geschäfte der laufenden Verwaltung. Dies sind Angelegenheiten des laufenden
Betriebs, die weder wirtschaftlich noch grundsätzlich von wesentlicher Bedeu-
tung sind, sich im Rahmen des Haushaltsplans halten und mit einer gewissen
Häufigkeit wiederkehren. Ihr obliegt insoweit die rechtliche Vertretung der Kir-
chengemeinde.

(5) Der Person im Vorsitzendenamt obliegt die Dienstaufsicht über die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Die Zuständigkeit des Kirchenge-
meinderates für Personalentscheidungen bleibt hiervon unberührt.
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(6) Die Person im Vorsitzendenamt ist zuständig für die Erteilung der Kassenan-
ordnungen.

(7) Aufgaben nach Absatz 3 bis 6 können durch Beschluss des Kirchengemeinde-
rates oder durch Regelungen, die Bestandteil der Geschäftsordnung sind, delegiert
werden. Die Bestimmungen der §§ 25 bis 28 bleiben hiervon unberührt.

(8) Für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Kirchengemeinderates richtet
dieser in der  Regel eine Geschäftsstelle bei einem der Gemeindepfarrämter ein.

(9) Der Kirchengemeinderat kann im Einvernehmen mit der Person im Vorsitzen-
denamt Geschäfte der laufenden Verwaltung an ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeiter übertragen.

§ 24
Sitzungen des Kirchengemeinderates

(1) Die Sitzungen des Kirchengemeinderates von Kirchengemeinden mit mehre-
ren Pfarrgemeinden und mehreren Pfarrstellen sind in der Regel öffentlich. Der
Termin ist der Gemeinde bekannt zu geben. 

(2) Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, wenn kirchliche Interessen oder Inte-
ressen Einzelner es erfordern. Die Entscheidung hierüber treffen in der Regel die
Vorsitzenden. 

(3) Der Kirchengemeinderat tritt auf Einladung der Person im Vorsitzendenamt in
der Regel monatlich einmal zusammen. Wer den Vorsitz führt, kann auch außer-
ordentliche Sitzungen einberufen; dazu besteht eine Verpflichtung, wenn min-
destens ein Drittel der Mitglieder es verlangt. Die Einladungsfrist beträgt in der
Regel eine Woche, soweit der Kirchengemeinderat keine andere Regelung trifft.

(4) Die Tagesordnung wird von der Person im Vorsitzendenamt im Benehmen mit
der Person im Stellvertretendenamt erstellt. Die Tagesordnung kann vom
Kirchengemeinderat geändert und ergänzt werden. 

(5) Die nach § 20 Abs. 3 nicht stimmberechtigten Personen nehmen an den Sit-
zungen des Kirchengemeinderates beratend teil.

(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vom Kirchengemeinderat zu hören,
wenn Fragen ihres Aufgabengebietes behandelt werden. Der Kirchengemeinde-
rat kann für bestimmte Gegenstände der Tagesordnung sachverständige Perso-
nen beratend hinzuziehen.

(7) Der Kirchengemeinderat hat vor einer Entscheidung, die Angelegenheiten einzel-
ner Pfarrgemeinden betrifft, den Ältestenkreis dieser Pfarrgemeinden anzuhören.
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(8) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Kirchengemeinderates wird ein
Protokoll geführt, das von der Person im Vorsitzendenamt und der Schriftfüh-
rerin bzw. dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist durch den Kir-
chengemeinderat zu genehmigen.

(9) Der Kirchengemeinderat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 25
Beratende und beschließende Ausschüsse, Delegation

(1) Der Kirchengemeinderat kann zur Vorbereitung von Entscheidungen beraten-
de Ausschüsse bilden, in die auch sachverständige Gemeindeglieder berufen
werden können.

(2) Der Kirchengemeinderat kann beschließende Ausschüsse bilden und auf
diese Zuständigkeiten seines Aufgabenbereichs in der Geschäftsordnung dele-
gieren. Dies gilt auch für die Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftun-
gen bzw. von rechtlich unselbstständigem Sondervermögen der Kirchengemein-
de. Unabhängig von Satz 1 kann der Kirchengemeinderat durch Beschluss für
zeitlich befristete Maßnahmen einen beschließenden Ausschuss bilden.

(3) Bildet der Kirchengemeinderat einen Geschäftsführenden Ausschuss, können
auf diesen alle Zuständigkeiten übertragen werden, die zum Vollzug des Haus-
halts- und Stellenplans sowie der Verwaltung und den Bestand des Vermögens
einschließlich der Grundstücke und Gebäude erforderlich sind. Dem Ausschuss
können nur Mitglieder des Kirchengemeinderates angehören. Die Zahl der Kir-
chenältesten muss mindestens die Hälfte der Mitglieder  nach § 19 bzw. § 21
Abs. 1 bis 4 betragen. Bei der Berechnung werden Bruchteile aufgerundet. Dem
Ausschuss muss eine Person angehören, die kraft Amtes (§ 20 Abs. 1 Nr. 3) Mit-
glied des Kirchengemeinderates ist.

(4) Bildet der Kirchengemeinderat andere beschließende Ausschüsse, können in
diese Gemeindeglieder, die die Voraussetzungen nach § 4 erfüllen, berufen wer-
den. Die Hälfte der Mitglieder des Ausschusses soll dem Kirchengemeinderat als
ordentliches oder stellvertretendes Mitglied angehören. Ist dies nicht der Fall,
kann ein solches Mitglied die Entscheidung des Kirchengemeinderates beantra-
gen, wenn es einem Beschluss des Ausschusses nicht zustimmt.

§ 26
Delegation auf Ältestenkreise

(1) Der Kirchengemeinderat kann in der Geschäftsordnung Aufgaben seiner Zu-
ständigkeit für den Bereich einer Pfarrgemeinde auf Ältestenkreise und Ausschüsse
der Ältestenkreise übertragen. Dies gilt auch für die Verwaltung von rechtlich un-
selbstständigen Stiftungen bzw. von rechtlich unselbstständigem Sondervermögen
der Kirchengemeinde mit Zweckbindung für die Pfarrgemeinde.
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(2) Der Kirchengemeinderat kann Richtlinien beschließen, nach denen die Ältes-
tenkreise 

1. Mitgliedern von Kreisen, Gruppen und Chören der Pfarrgemeinde Mittel,
insbesondere von Spenden, zur selbstständigen Bewirtschaftung, Rech-
nungs- und Kontenführung  (§ 14 Abs. 2),

2. die Zuständigkeit für Geschäfte der laufenden Verwaltung ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern (§ 14 Abs. 3) 

übertragen können.

§ 27
Delegation auf rechtlich unselbstständige Einrichtungen

Der Kirchengemeinderat regelt die Zuständigkeit der Leitung rechtlich unselbst-
ständiger Einrichtungen der Kirchengemeinde und die Grundsätze der Delega-
tion auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

§ 28
Delegation von Aufgaben auf ein Verwaltungs- und Serviceamt bzw. 

rechtlich selbstständige diakonische Einrichtungen
(1) Ist die Kirchengemeinde Mitglied eines Verwaltungszweckverbandes, nimmt
das Verwaltungs- und Serviceamt die in der Rechtsverordnung über die Bildung
des Zweckverbandes festgelegten Verwaltungsaufgaben als Pflichtaufgaben wahr.

(2) Durch kirchenrechtliche Vereinbarung mit dem Verwaltungszweckverband
können Zuständigkeiten des Kirchengemeinderates insbesondere in folgenden
Bereichen auf das Verwaltungs- und Serviceamt übertragen werden:

1. Aufgaben der Geschäftsführung,
2. Aufgaben der laufenden Verwaltung,
3. Personalentscheidungen einschließlich der Dienstaufsicht,
4. Entscheidungen in vermögensrechtlichen Angelegenheiten,
5. Vertretungsbefugnisse für die Kirchengemeinde,
6. Befugnis zur Kassenanordnung.

Entsprechendes gilt für die Übertragung von Aufgaben auf ein Verwaltungsamt
eines Kirchenbezirks.

(3) Durch Vereinbarung mit rechtlich selbstständigen diakonischen Einrichtun-
gen können an diese Einrichtungen Zuständigkeiten des Kirchengemeinderates
zur Wahrnehmung diakonischer Aufgaben übertragen werden.

§ 29
Vorbehalte des Kirchengemeinderates

(1) Bei der Delegation  von Zuständigkeiten des Kirchengemeinderates nach § 25
bis 28 ist die übergeordnete Verantwortung des Kirchengemeinderates zu wah-
ren. 
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(2) Der Kirchengemeinderat kann jede Angelegenheit, die nach § 25 bis 28 dele-
giert wurde, an sich ziehen. 

(3) Der Kirchengemeinderat kann einen noch nicht vollzogenen Beschluss eines
beschließenden Ausschusses (§ 25) oder Ältestenkreises (§ 26) ändern oder auf-
heben. Das Gleiche gilt für eine noch nicht vollzogene Entscheidung aus einer
Delegation nach § 27 und § 28.

(4) Folgende Zuständigkeiten können nicht übertragen werden:
1. Mitwirkung bei der Besetzung von Gemeindepfarrstellen,
2. Beschlussfassung über das Haushaltsbuch bzw. den Haushaltsplan, die

Ortskirchensteuern und das Kirchgeld,
3. Beschlussfassung über Gemeindesatzungen.

§ 30
Ende der Amtszeit, Bildung des Kirchengemeinderates 

für die neue Amtszeit
(1) Der Kirchengemeinderat bleibt so lange im Amt, bis der neu gewählte Kirchen-
gemeinderat zusammentritt. Entsprechendes gilt für beschließende Ausschüsse.

(2) Zur konstituierenden Sitzung des Kirchengemeinderates lädt die Person im
Vorsitzendenamt ein. Sie leitet die Sitzung bis zur Wahl der neuen Person im
Vorsitzendenamt, sofern keine andere Regelung getroffen wird.

(3) Der konstituierenden Sitzung des Kirchengemeinderates soll in der Regel ein
Treffen vorausgehen, in dem informiert wird über

1. die Aufgaben und Arbeitsweise des Kirchengemeinderates,
2. die Aufgaben und Bildung der Ausschüsse sowie
3. das Verfahren der Wahl der Personen im Vorsitzenden- und Stellvertre-

tendenamt und deren Amtszeit.
Außerdem sollen Fragen der Kandidatur für diese Ämter und die Besetzung der
Ausschüsse erörtert werden.

§ 31
Geschäftsführender Vorsitz

Wird in der konstituierenden Sitzung kein Mitglied des Kirchengemeinderates in
das Vorsitzendenamt gewählt, nimmt bis zu einer erfolgreichen Wahl die bishe-
rige Person im Vorsitzendenamt das Amt geschäftsführend mit Stimmrecht im
Kirchengemeinderat wahr. Der Kirchengemeinderat kann auch ein anderes Mit-
glied damit beauftragen.

§ 32
Auflösung des Kirchengemeinderates

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat kann den Kirchengemeinderat auflösen,
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wenn sich der Bezirkskirchenrat vergeblich um Schlichtung bemüht hat und die-
se Maßnahme erforderlich ist, um die Kirchengemeinde vor ernstem Schaden zu
bewahren.

(2) Gehören dem Kirchengemeinderat Kirchenälteste aus mehreren Pfarrgemein-
den an (§§ 20, 21), so wählen die Ältestenkreise aus ihrer Mitte andere Kirchen-
älteste in den neu zu bildenden Kirchengemeinderat.

(3) Ist ein Verfahren nach Absatz 2 aufgrund der Anzahl der Kirchenältesten in
einer Pfarrgemeinde nicht möglich, so ordnet der Evangelische Oberkirchenrat
im Benehmen mit dem Bezirkskirchenrat Neuwahlen an oder bestellt auf Vor-
schlag des Bezirkskirchenrates bis zu einer Nachwahl nach § 16 Bevollmächtig-
te im Sinne von § 17.

VII. Die Bezirkssynode
§ 33

Zusammensetzung der Bezirkssynode
(1) Der Bezirkssynode gehören stimmberechtigt an:

1. die von den Ältestenkreisen gewählten Synodalen,
2. die vom Bezirkskirchenrat berufenen Synodalen,
3. Synodale kraft Amtes.

(2) Durch Rechtsverordnung des Landeskirchenrates kann auf Antrag einer Be-
zirkssynode deren Zusammensetzung abweichend von §§ 34, 36 und 37 festge-
legt werden.

§ 34
Zahl der Synodalen je Pfarrgemeinde, Stellvertretung

(1) Die Ältestenkreise der Pfarrgemeinden entsenden durch Wahl eine Synodale bzw.
einen Synodalen in die Bezirkssynode des Kirchenbezirks. Wählbar sind Gemein-
deglieder, die  die Voraussetzungen für das Kirchenältestenamt nach § 4 erfüllen.

(2) Zwei Synodale sind zu wählen, wenn nach § 7 Abs. 2 die Sollzahl der Kirchen-
ältesten acht beträgt.

(3) Besteht ein Gruppenamt oder Gruppenpfarramt, sind zwei Synodale mehr zu
wählen als Pfarrstellen bestehen.

(4) Stellvertretende Synodale sind entsprechend der Zahl der ordentlichen Mit-
glieder nach den Absätzen 1 bis 3 zu wählen.

(5) Scheiden ordentliche Mitglieder aus der Bezirkssynode aus, hat für den Rest
der Amtszeit eine Nachwahl zu erfolgen. Entsprechendes gilt für die stellvertre-
tenden Synodalen.
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§ 35
Wahlverfahren

(1) Für die Wahl der Synodalen erstellt der Ältestenkreis der Pfarrgemeinde eine
Wahlvorschlagsliste. In diese Liste werden alle Wahlvorschläge aufgenommen,
die aus der Mitte des Ältestenkreises gemacht werden oder von mindestens
zehn wahlberechtigten Gemeindegliedern eingereicht und unterzeichnet sind.

(2) Die Gemeinde ist durch Bekanntgabe im Gottesdienst darauf hinzuweisen,
dass innerhalb einer Frist von zwei Wochen Wahlvorschläge für die Wahl in die
Bezirkssynode beim Ältestenkreis eingereicht werden können. Die Prüfung der
Wahlvorschläge obliegt dem Ältestenkreis. 

(3) Die Gewählten sind der Gemeinde in einem Gottesdienst bekannt zu geben
und dem Dekanat zu melden.

§ 36
Berufung von Synodalen

(1) Der Bezirkskirchenrat kann Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Kirche-
nältestenamt besitzen, als Synodale berufen.

(2) Bei der Berufung der Synodalen ist darauf zu achten, dass die Bezirkssynode
in ihrer Zusammensetzung der Mannigfaltigkeit der Kräfte und Aufgaben im
Kirchenbezirk entspricht. In Ausnahmefällen können  diese auch berufen wer-
den, wenn sie nicht im Kirchenbezirk wohnen.

(3) Die Zahl der berufenen Synodalen darf ein Drittel der gewählten Mitglieder
nach § 34 nicht übersteigen.

§ 37
Mitglieder kraft Amtes

Kraft Amtes gehören der Bezirkssynode als Synodale an:
1. die gewählten und berufenen Mitglieder der Landessynode, die im Kir-

chenbezirk ihren Wohnsitz haben,
2. die Dekanin bzw. der Dekan,
3. die Dekanstellvertreterinnen bzw. die Dekanstellvertreter,
4. die Schuldekanin bzw. der Schuldekan,
5. die Bezirksdiakoniepfarrerin bzw. der Bezirksdiakoniepfarrer,
6. die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer,
7. die Verwalterinnen bzw. die Verwalter der Gemeindepfarrstellen und
8. die nichttheologischen Mitglieder eines Gruppenamtes.

Bei Stellenteilung richten sich die Mitgliedschaft und das Stimmrecht nach den
Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes bzw. entsprechenden kirchengesetzli-
chen Regelungen.
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§ 38
Beratende Teilnahme an den Tagungen der Bezirkssynode

An den Tagungen der Bezirkssynode nehmen beratend teil, soweit die Bezirkssy-
node keine  andere Regelung beschließt:

1. die im Bereich des Kirchenbezirks tätigen landeskirchlichen Pfarrerinnen 
und Pfarrer,

2. die kirchlichen Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die mit mindestens 
der Hälfte eines vollen Lehrauftrages im Religionsunterricht tätig sind,

3. die Pfarrvikarinnen und Pfarrvikare,
4. eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Prädikantinnen bzw. der Prädikanten,
5. die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Konvents der Bezirksdienste,
6. die Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone,
7. die Bezirksjugendreferentin bzw. der Bezirksjugendreferent,
8. die Kantorinnen und Kantoren,
9. die kirchlichen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,
10. je eine Vertreterin oder ein Vertreter der kirchlichen Werke im Kirchen-

bezirk und
11. die Leiterinnen und Leiter der diakonischen Einrichtungen im Kirchenbezirk.

§ 39
Vorsitz der Bezirkssynode

Die Bezirkssynode wählt aus ihrer Mitte eine Person ins Vorsitzendenamt und
eine oder mehrere Personen ins Stellvertretendenamt. Wird eine Pfarrerin oder
ein Pfarrer ins Vorsitzendenamt gewählt, so muss das erste Stellvertretenden-
amt von einem nichttheologischen Mitglied der Bezirkssynode ausgeübt werden.
Das Gleiche gilt entsprechend im umgekehrten Falle.

§ 40
Tagungen der Bezirkssynode, Geschäftsordnung

(1) Die Bezirkssynode wird im Einvernehmen mit dem Bezirkskirchenrat durch
die Person im Vorsitzendenamt einberufen

1. mindestens einmal im Jahr,
2. auf Beschluss des Bezirkskirchenrates oder auf Antrag eines Viertels der

Mitglieder der Bezirkssynode oder auf Verlangen des Evangelischen
Oberkirchenrates.

(2) Ort und Zeit sowie die wesentlichen Punkte der Tagesordnung sind den Ge-
meinden rechtzeitig bekannt zu geben. Entsprechendes gilt für die Beschlüsse
der Bezirkssynode.

(3) Die Bezirkssynode tagt öffentlich; sie kann aus besonderen Gründen die
Nichtöffentlichkeit beschließen. Die Einladungsfrist  beträgt in der Regel drei Wo-
chen, soweit die Bezirkssynode keine andere Regelung trifft.
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(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Bezirkssynode wird ein Protokoll
geführt, das von der Person im Vorsitzendenamt und der Schriftführerin bzw.
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

(5) Die Bezirkssynode gibt sich in Anlehnung an die Geschäftsordnung der Lan-
dessynode eine Geschäftsordnung; ist dies nicht der Fall, gilt die Geschäftsord-
nung der Landessynode entsprechend, soweit es sich um Fragen des Verfahrens
handelt. Keine Anwendung finden die Regelungen über die Beschlussfähigkeit
und Wahlen.

§ 41
Beratende und beschließende Ausschüsse,

Delegation
(1) Die Bezirkssynode kann zur Vorbereitung von Entscheidungen beratende
Ausschüsse bilden, in die auch sachverständige Gemeindeglieder berufen wer-
den können.

(2) Die Bezirkssynode kann zur Wahrnehmung von Aufgaben in Regionen regio-
nale Ausschüsse bilden. 

(3) Die Bezirkssynode kann zur Betreuung bestimmter Einrichtungen oder Ar-
beitsgebiete sowie zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben Ar-
beitskreise, Ausschüsse, Planungs- und Dienstgruppen bestellen oder bestimm-
te Synodale berufen. In diese Gremien können weitere sachverständige Gemein-
deglieder berufen werden, die der Bezirkssynode nicht angehören.

(4) Die Bezirkssynode kann beschließende Ausschüsse bilden und diesen durch
Geschäftsordnung Zuständigkeiten des  Bezirkskirchenrates mit dessen Zustim-
mung übertragen. Dies gilt auch für die Verwaltung von rechtlich unselbststän-
digen Stiftungen bzw. von rechtlich unselbstständigem Sondervermögen des Kir-
chenbezirks.

(5) Werden Aufgaben aus dem Zuständigkeitsbereich von Kirchengemeinden
oder anderen Kirchenbezirken wahrgenommen, können einem solchen Aus-
schuss auch Mitglieder der Kirchengemeinderäte bzw. der Bezirkskirchenräte
oder Bezirkssynoden dieser Kirchengemeinden und Kirchenbezirke angehören.

§ 42
Beendigung der Mitgliedschaft in der Bezirkssynode

(1) Die Bestimmungen über die Beendigung der Mitgliedschaft eines Kirchen-
ältesten im Ältestenkreis nach § 6 finden auf gewählte und berufene Synodale
entsprechende Anwendung. Das Amt berufener Synodaler endet vorzeitig, wenn
die Funktion, die für die Berufung maßgebend waren, nicht mehr wahrgenom-
men werden.
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(2) Die Amtszeit der gewählten und berufenen Mitglieder der Landessynode in der
Bezirkssynode endet mit dem Zusammentritt der neu gewählten Landessynode.

VIII. Der Bezirkskirchenrat
§ 43

Amtszeit, Zusammensetzung 
und Bildung

(1) Die Amtszeit des Bezirkskirchenrates beträgt sechs Jahre. Sie endet mit der
Konstituierung des neu gebildeten Bezirkskirchenrates.

(2) Der Bezirkskirchenrat wird spätestens im zweiten Jahr der Amtsperiode der
Bezirkssynode gebildet.

(3) Der Bezirkskirchenrat wird aus Mitgliedern kraft Amtes und Synodalen ge-
bildet, die die Bezirkssynode aus ihrer Mitte wählt.

§ 44
Mitglieder kraft Amtes

Kraft Amtes gehören dem Bezirkskirchenrat an:
1. die Dekanin bzw. der Dekan,
2. die Dekanstellvertreterinnen bzw. die Dekanstellvertreter,
3. die Person im Vorsitzendenamt der Bezirkssynode, bei Verhinderung die

Person im ersten Stellvertretendenamt, 
4. die Schuldekanin bzw. der Schuldekan.

Bei Stellenteilung richten sich die Mitgliedschaft und das Stimmrecht nach den
Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes bzw. entsprechenden kirchengesetzli-
chen Regelungen.

§ 45
Mitglieder durch Wahl

(1) Die Bezirkssynode legt vor der Wahl für die Dauer der Amtszeit die Zahl der
zu wählenden Mitglieder des Bezirkskirchenrates fest. Sie soll die Zahl der Mit-
glieder kraft Amtes nach § 44 übersteigen und beträgt höchstens acht.

(2) Insgesamt soll im Bezirkskirchenrat die Anzahl der theologischen Mitglieder
die der nichttheologischen  Mitglieder nicht erreichen. 

(3) Für die gewählten Mitglieder sind stellvertretende Mitglieder zu wählen.

(4) Stellvertretende Mitglieder der Bezirkssynode können nicht in den Bezirks-
kirchenrat gewählt werden.

(5) Von der Wählbarkeit in den Bezirkskirchenrat sind Synodale ausgeschlossen,
die in einem unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Kirchenbezirk ste-
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hen. Das Gleiche gilt für Synodale, die in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu
einer Kirchengemeinde oder der Landeskirche stehen und für den Kirchenbezirk
tätig sind. Der Ausschluss gilt nicht, wenn es sich um eine ständig geringfügige
Beschäftigung für den Kirchenbezirk mit einer regelmäßigen wöchentlichen  Ar-
beitszeit bis zu fünf Stunden handelt.

(6) Die Bestimmungen über den Ausschluss von Familienangehörigen nach § 5
Abs. 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung.

(7) Scheiden ordentliche Mitglieder aus dem Bezirkskirchenrat aus, hat für den
Rest der Amtszeit eine Nachwahl zu erfolgen. Entsprechendes gilt für die stell-
vertretenden Mitglieder.

§ 46
Wahlverfahren

(1) Der Bezirkskirchenrat informiert die Synodalen rechtzeitig vor der Wahl über
das Wahlverfahren. 

(2) Der Bezirkskirchenrat sowie die Mitglieder der Bezirkssynode können bis zur
Schließung der Wahlvorschlagsliste Synodale zur Wahl vorschlagen. Die Vor-
schläge müssen die Zustimmung zur Kandidatur enthalten.

(3) Nach der Festlegung der Zahl der zu wählenden Mitglieder des Bezirkskir-
chenrates nach § 45 und nach Schließung der Wahlvorschlagsliste wird die Wahl
durchgeführt.

(4) Für die Wahl der theologischen bzw. nichttheologischen Mitglieder werden
jeweils gesonderte Stimmzettel erstellt. Dies gilt auch für die Wahl der stellver-
tretenden Mitglieder.

(5) Die Wahl ist geheim. Offene Abstimmung kann erfolgen, wenn die Zahl der
Kandidierenden der Zahl der zu Wählenden entspricht und kein Mitglied der Be-
zirkssynode widerspricht.

(6) Die Zuordnung der stellvertretenden Mitglieder zu den ordentlichen Mitglie-
dern erfolgt per Akklamation.

§ 47
Vorsitz des Bezirkskirchenrates

(1) Die Dekanin bzw. der Dekan hat das Vorsitzendenamt des Bezirkskirchen-
rates inne. 

(2) Die Person des Vorsitzendenamtes der Bezirkssynode hat das Stellvertreten-
denamt des Bezirkskirchenrates inne. Hat die Dekanin bzw. der Dekan oder eine
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Pfarrerin oder ein Pfarrer das Vorsitzendenamt der Bezirkssynode inne, so wählt
der Bezirkskirchenrat ein nichttheologisches Mitglied aus seiner Mitte in das
Stellvertretendenamt.

(3) Die Person im Vorsitzendenamt oder Stellvertretendenamt hat die Aufgabe -
jeweils zusammen mit einem weiteren Mitglied des Bezirkskirchenrates – für den
Bezirkskirchenrat den  Kirchenbezirk rechtlich zu vertreten.

§ 48
Sitzungen des Bezirkskirchenrates,

Ausschüsse
(1) Der Bezirkskirchenrat tritt auf Einladung der Person im Vorsitzendenamt min-
destens viermal jährlich zusammen. Wer den Vorsitz führt, kann auch außeror-
dentliche Sitzungen einberufen; dazu besteht eine Verpflichtung, wenn mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder es verlangt.

(2) Die Einladungsfrist beträgt in der Regel eine Woche, soweit der Bezirkskir-
chenrat keine andere Regelung trifft.

(3) Die Sitzungen des Bezirkskirchenrates sind nicht öffentlich, wenn nicht der
Bezirkskirchenrat im Einzelfall aus besonderen Gründen die Zulassung der Öf-
fentlichkeit beschließt.

(4) Zur Vorbereitung von Entscheidungen kann der Bezirkskirchenrat Ausschüsse
bilden, in die auch sachverständige Gemeindeglieder berufen werden können.

(5) Der Bezirkskirchenrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

IX. Bildung der Landessynode
§ 49

Zahl der Landessynodalen je Kirchenbezirk
Jeder Kirchenbezirk entsendet durch Wahl der Bezirkssynode zwei Synodale.
Zählt der Kirchenbezirk mehr als 60.000 Gemeindeglieder, so ist für je angefan-
gene 60.000 Gemeindeglieder ein weiteres Mitglied in die Landessynode zu
wählen. Die Wahl soll nach der Konstituierung der Bezirkssynode erfolgen.

§ 50
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind 
1. Gemeindeglieder eines Kirchenbezirkes, die die Befähigung zum Kirchen-

ältestenamt besitzen sowie
2. Personen, die der Bezirkssynode kraft Amtes angehören, auch wenn sie

nicht im Kirchenbezirk wohnen.
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(2) Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter in den Referaten des Evangelischen
Oberkirchenrates sowie Mitglieder der Geschäftsführung und die Abteilungs-
leiterinnen und Abteilungsleiter der Landesgeschäftsstelle des Diakonischen
Werkes der Evangelischen Landeskirche in Baden sind nicht wählbar.

(3) Unter den Gewählten darf nur eine Person sein, die ordiniert ist oder mit
einem Beschäftigungsgrad von mindestes 50 v. H. im Dienst der Kirche oder
Diakonie steht.

§ 51
Vorbereitung der Wahl

(1) Die Vorbereitung der Wahl erfolgt durch den Bezirkskirchenrat.

(2) Wahlberechtigte Gemeindeglieder des Kirchenbezirks können schriftlich
Wahlvorschläge einreichen. Ein Wahlvorschlag muss von 20 wahlberechtigten
Gemeindegliedern unterzeichnet sein und innerhalb einer Frist von mindestens
zwei Wochen beim Dekanat eingereicht werden. Die Gemeindeglieder sind durch
Bekanntgabe im Gottesdienst auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

(3) Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet spätestens am vierten
Tag vor der Tagung der Bezirkssynode.

(4) Die Mitglieder der Bezirkssynode können bis zur Schließung der Wahlvor-
schlagsliste wählbare Personen zur Wahl vorschlagen.

§ 52
Durchführung der Wahl

(1) Die Bezirkssynode erstellt aufgrund der Wahlvorschläge nach § 51 die Wahl-
vorschlagsliste.

(2) Den Vorgeschlagenen muss Gelegenheit gegeben werden, sich der Bezirks-
synode vorzustellen. 

(3) Die Wahl ist geheim. Sie erfolgt mit Stimmzetteln, die die Namen aller Kandi-
dierenden in alphabethischer Reihenfolge enthalten müssen.

(4) Nach Durchführung der Wahl sind die Wahlunterlagen unverzüglich an die Ge-
schäftsstelle der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden zur
Einleitung des Wahlprüfungsverfahrens zu übersenden.

§ 53
Berufung von Synodalen 

(1) Die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates berufen im Einvernehmen
mit der Landesbischöfin bzw. dem Landesbischof Pfarrerinnen oder Pfarrer und
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Gemeindeglieder, die die Befähigung zum Kirchenältestenamt besitzen, darunter
ein Mitglied der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg, zu Mitgliedern der Landessynode.

(2) Die Zahl der Berufenen darf höchstens ein Fünftel der gewählten Landessy-
nodalen betragen.

(3) Unter den Berufenen soll höchstens ein Drittel Theologinnen und Theologen
sein.

(4) Bei der Berufung der Synodalen ist darauf zu achten, dass die Landessynode
in ihrer Zusammensetzung der Mannigfaltigkeit der Kräfte und Aufgaben in der
Landeskirche entspricht.

(5) Die Berufung erfolgt nach Abschluss der Wahl der Landessynodalen durch
die Bezirkssynoden. Vorschläge für die Berufung können gemacht werden.

§ 54
Ende der Mitgliedschaft in der Landessynode

(1) Die Bestimmungen über die Beendigung der Mitgliedschaft eines Kirchen-
ältesten im Ältestenkreis nach § 6 Abs.  1 finden auf gewählte und berufene Sy-
nodale entsprechende Anwendung.

(2) Die Mitgliedschaft endet ferner, wenn während der Amtszeit der Landessy-
node eine Zuordnung zu dem Personenkreis nach § 50 Abs. 2 oder 3 erfolgt.

(3) Nach einer Amtszeit der Landessynode von vier Jahren bleiben gewählte Sy-
nodale im Amt, wenn sie nur deshalb ausscheiden würden, weil

1. sie Mitglied einer Gemeinde eines anderen Kirchenbezirks werden bzw.
2. ihre Mitgliedschaft in der Bezirkssynode in dieser Zeit endet.

(4) Über das Vorliegen eines Tatbestandes nach Absatz 1 bis 3 entscheidet der
Ältestenrat der Landessynode endgültig.

(5) Scheiden gewählte Synodale aus der Landessynode aus, so hat für den Rest
der Amtszeit eine Nachwahl zu erfolgen.

X. Verfahren der Wahl der Kirchenältesten 
zur Bildung der Ältestenkreise

§ 55
Gemeindewahlausschüsse

(1) Zur Durchführung der Wahl der Kirchenältesten zur Bildung des Ältestenkrei-
ses wird in jeder Pfarrgemeinde ein Gemeindewahlausschuss gebildet. 
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(2) Der Gemeindewahlausschuss besteht aus der Gemeindepfarrerin bzw. dem
Gemeindepfarrer und zwei bis sechs wählbaren Gemeindegliedern, die vom Äl-
testenkreis der Pfarrgemeinde bestellt werden. In Pfarrgemeinden mit Predigtbe-
zirken nach § 9 soll jeder Predigtbezirk vertreten sein.

(3) Die Bestellung bedarf der Bestätigung durch den Bezirkswahlausschuss.

(4) Der Gemeindewahlausschuss wählt je ein Mitglied in das Vorsitzendenamt
und das Stellvertretendenamt.

(5) Erklärt sich ein Mitglied des Gemeindewahlausschusses zur Kandidatur für
das Kirchenältestenamt bereit, scheidet es aus dem Gemeindewahlausschuss
aus.

(6) Der Gemeindewahlausschuss bleibt bis zu den nächsten allgemeinen Kir-
chenwahlen im Amt.

§ 56
Bezirkswahlausschüsse

(1) In jedem Kirchenbezirk wird durch den Bezirkskirchenrat ein Bezirkswahlaus-
schuss gebildet. Dem Bezirkswahlausschuss gehören an:

1. die Dekanin bzw. der Dekan oder die Dekanstellvertreterin bzw. der De-
kanstellvertreter sowie

2. zwei bis vier weitere wählbare Gemeindeglieder des Kirchenbezirks, die
auch Mitglied des Bezirkskirchenrates sein können.

(2) Die Zahl der theologischen Mitglieder soll die der nichttheologischen nicht
überschreiten. Das Vorsitzendenamt des Bezirkswahlausschusses obliegt der
Dekanin bzw. dem Dekan oder der Dekanstellvertreterin bzw. dem Dekanstell-
vertreter, soweit kein anderes Mitglied durch den Ausschuss in das Vorsitzen-
denamt gewählt wird.

(3) Der Bezirkswahlausschuss hat insbesondere die Aufgabe,
1. die Bestellung der Mitglieder der Gemeindewahlausschüsse durch die Äl-

testenkreise zu bestätigen, 
2. über Ausnahmen von dem Ausschluss der Wählbarkeit nach § 5 Abs. 5

zu entscheiden,
3. über Einsprüche und Beschwerden, denen der Gemeindewahlausschuss

nicht stattgegeben hat, endgültig zu entscheiden, 
4. über Wahlanfechtungen zu entscheiden (§ 77).

(4) Die Zusammensetzung des Bezirkswahlausschusses ist dem Evangelischen
Oberkirchenrat mitzuteilen.
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(5) Nach Abschluss des Verfahrens der allgemeinen Kirchenwahlen werden die
Aufgaben des Bezirkswahlausschusses vom Bezirkskirchenrat oder einem von
ihm bei Bedarf gebildeten Ausschuss wahrgenommen.

§ 57
Gemeinsame Vorschriften für die Wahlausschüsse

Die Wahlausschüsse sind beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist. Die Wahlausschüsse beraten und entscheiden in nichtöffentlicher Sit-
zung. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

§ 58
Anordnung der Wahl, Zeitplan

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat ordnet die Durchführung der Wahl der
Kirchenältesten an und bestimmt den Zeitpunkt der Wahl. Der Wahlvorgang kann
auf einen Zeitraum von acht Tagen festgelegt werden.

(2) Der Evangelische Oberkirchenrat erstellt den Zeitplan für das Wahlverfahren
einschließlich der Wahlen der Mitglieder der Bezirkssynoden und der Landessy-
node.

(3) Die Bekanntmachungen des Gemeindewahlausschusses erfolgen im
Gottesdienst und in sonst geeigneter Weise. Für die Fristenberechnung ist die
Bekanntgabe im Gottesdienst maßgebend. Bei der Fristenberechnung zählt der
Tag der Bekanntgabe mit.

§ 59
Wahlbezirke, Stimmbezirke

(1) Wahlbezirk ist die Pfarrgemeinde. Sind Predigtbezirke nach § 9 eingerichtet,
ist jeder Predigtbezirk ein Wahlbezirk.

(2) Der Gemeindewahlausschuss kann bei Bedarf den Wahlbezirk in mehrere
Stimmbezirke gliedern.

§ 60
Aufgaben des Gemeindewahlausschusses

Der Gemeindewahlausschuss hat insbesondere die Aufgabe, im Rahmen des
vom Evangelischen Oberkirchrates erstellten Zeitplans

1. die Zahl der zu wählenden Kirchenältesten nach §§ 7 und 9 unter Be-
rücksichtigung der Beschlüsse des Ältestenkreises festzustellen,

2. das nach dem Gemeindegliederverzeichnis erstellte Wählverzeichnis auf
dessen Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und fort zu schreiben,

3. das Verfahren der Wahl der Kirchenältesten durch Bekanntgaben und Of-
fenlegungen in Gang zu setzen,

4. von Amts wegen Gemeindegliedern die Wahlberechtigung ab zu erken-
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nen, wenn ihm Tatbestände nach § 3 Abs. 2 bekannt werden, die einen
Ausschluss erforderlich machen,

5. die eingehenden Wahlvorschläge zu prüfen und über die Aufnahme in die
Wahlvorschlagsliste zu entscheiden,

6. über Einsprüche, durch die die Wahlberechtigung oder die Wählbarkeit
von Gemeindegliedern angefochten wird, zu beraten und an den Bezirks-
wahlausschuss zur Entscheidung vorzulegen, wenn dem Einspruch nicht
stattgegeben werden kann,

7. die Wahlvorschlagsliste zu ergänzen, sofern nicht mehr Gemeindeglieder
zur Wahl vorgeschlagen werden, als zu wählen sind,

8. dafür zu sorgen, dass die Wahl ordnungsgemäß durchgeführt wird,
9. das Wahlergebnis festzustellen und bekannt zu geben sowie
10. bei einer Wahlanfechtung im Verfahren vor dem Bezirkswahlausschuss

mitzuwirken.

§ 61
Wählerverzeichnis

(1) Das Verzeichnis der wahlberechtigten Gemeindeglieder (Wählerverzeichnis)
wird in der Regel auf der Grundlage des Gemeindegliederverzeichnisse des zu-
ständigen Rechenzentrums nach Straßen geordnet erstellt. Das Verzeichnis
kann auch dadurch erstellt werden, dass 

1. die Daten auf einem elektronischen Datenträger gespeichert werden 
oder 

2. eine Kartei geführt wird.

(2) Die Aufstellung des Wählerverzeichnisses erfolgt spätestens einen Monat vor
den allgemeinen Kirchenwahlen.

§ 62
Prüfung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Gemeindewahlausschuss überprüft das Wählerverzeichnis auf dessen
Richtigkeit und Vollständigkeit, insbesondere auch auf den Eintrag von wahlbe-
rechtigten Gemeindegliedern, die sich im Ganzen umgemeldet haben. 

(2) Bestehen begründete Anhaltspunkte, dass bei einem Gemeindeglied nach § 3
die Voraussetzungen für die Aberkennung der Wahlberechtigung vorliegen, so
hat der Gemeindewahlausschuss dies zu prüfen und dem Gemeindeglied Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Hat sich der Gemeindewahlausschuss davon überzeugt, dass die Vorausset-
zung zum Verlust der Wahlberechtigung vorliegen, so  hat er dies unter dem be-
troffenen Gemeindeglied durch förmlichen Bescheid bekannt zu geben und auf
die  Folge der Nichteintragung in das Wählerverzeichnis bzw. der  Streichung aus
dem Wählerverzeichnis hinzuweisen.
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(4) Das betroffene Gemeindeglied kann gegen eine Entscheidung nach Absatz 3
innerhalb einer  Woche beim Gemeindewahlausschuss Einspruch einlegen. Gibt
der Gemeindewahlausschuss dem Einspruch nicht statt, so legt er diesen dem
Bezirkswahlausschuss unverzüglich zur Entscheidung vor.

(5) Der Bezirkswahlausschuss entscheidet nach Anhörung der Beteiligten vor der
Wahl endgültig.

§ 63
Offenlegung und Ergänzung des Wählerverzeichnisses

(1) Der Gemeindewahlausschuss schließt das geprüfte Wählerverzeichnis ab. 

(2) Spätestens einen Monat vor dem Termin der allgemeinen Kirchenwahlen gibt
der Gemeindewahlausschuss bekannt, dass das Wählerverzeichnis eine Woche
zur Einsichtnahme durch die wahlberechtigten Gemeindeglieder offen liegt. Bis
zum Ablauf der Frist zur Einsichtnahme kann das Wählerverzeichnis auf Anmel-
dungen hin ergänzt werden.

(3) Stellt ein wahlberechtigtes Gemeindeglied nach Ablauf der Offenlegungsfrist
fest, dass es nicht in das Wählerverzeichnis aufgenommen wurde, so kann die
Aufnahme durch den  Gemeindewahlausschuss noch nachträglich bis zwei Wo-
chen vor der Wahl erfolgen. Das Gleiche gilt, wenn ein Eintrag in das Wählerver-
zeichnis noch nicht erfolgt ist.

§ 64
Einspruchsverfahren wegen der Wahlberechtigung

(1) Gegen die Aufnahme eines Gemeindeglieds in das Wählerverzeichnis kann
jedes wahlberechtigte Gemeindeglied innerhalb der Offenlegungsfrist nach § 63
Abs. 2 beim Gemeindewahlausschuss schriftlich Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann nur damit begründet werden, dass die bzw. der Aufgenommene
nach § 3 nicht wahlberechtigt ist.

(2) Kann der Gemeindewahlausschuss dem Einspruch nicht stattgeben, legt er
diesen unverzüglich dem Bezirkswahlausschuss zur Entscheidung vor.

(3) Der Bezirkswahlausschuss entscheidet nach Anhörung der Beteiligten vor der
Wahl endgültig.

§ 65
Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Spätestens acht Wochen vor dem Termin der allgemeinen Wahlen ergeht an
die Gemeinde die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb einer Frist von min-
destens zwei Wochen beim Gemeindewahlausschuss einzureichen.
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(2) Über einen Antrag des Gemeindewahlausschusses zur Befreiung von den Vo-
raussetzungen nach § 5 Abs. 1 bis 3 entscheidet der Bezirkswahlausschuss vor
Schließung der Wahlvorschlagsliste (§ 69 Abs. 1).

§ 66
Wahlvorschlag

(1) Der Wahlvorschlag muss von mindestens zehn wahlberechtigten Gemeinde-
gliedern unterzeichnet sein. Vorgeschlagene müssen durch Angabe des Vor- und
Zunamens, des Berufs sowie der Anschrift, die Vorschlagenden durch Vor- und
Zuname und ihre Anschrift eindeutig bestimmt sein.

(2) Der Wahlvorschlag muss die schriftliche Zustimmung der bzw. des Vor-
geschlagenen zur

1. Kandidatur und 
2. Bereitschaft, für den Fall der Wahl die Verpflichtung auf das Ältestenamt

zu unterzeichnen,
enthalten.

§ 67
Prüfung der Wahlvorschläge

(1) Der Gemeindewahlausschuss prüft die Wahlvorschläge unverzüglich nach
Eingang dahingehend, ob sie die Voraussetzungen nach § 66 erfüllen und weist
gegebenenfalls das Gemeindeglied, das den Wahlvorschlag an erster Stelle un-
terzeichnet hat, auf formelle Mängel hin, die innerhalb der Wahlvorschlagsfrist
behoben werden können.

(2) Bestehen begründete Anhaltspunkte für den Gemeindewahlausschuss, dass
bei einer bzw. einem Vorgeschlagenen die Voraussetzungen gemäß § 4 nicht
vorliegen, so findet das Verfahren nach § 62 entsprechend Anwendung.

(3) Trifft der Gemeindewahlausschuss bzw. der Bezirkswahlausschuss im Verfah-
ren nach § 62 die Feststellung, dass das vorgeschlagene Gemeindeglied nach § 4
nicht wählbar ist, kann der Gemeindewahlausschuss den Wahltermin bis zu zwei
Wochen verschieben.

§ 68
Ergänzung der Wahlvorschläge

(1) Werden innerhalb der Einreichungsfrist (§ 65) nicht mehr Gemeindeglieder
zur Wahl vorgeschlagen, als Kirchenälteste zu wählen sind, so ergänzt der Ge-
meindewahlausschuss im Rahmen des Zeitplans nach § 58 die Wahlvorschläge
mit dem Ziel, dass mehr Kandidierende zur Verfügung stehen, als Kirchenältes-
te zu wählen sind. Der Gemeindewahlausschuss gibt der Gemeinde bekannt,
dass an ihn formlos Hinweise auf  Gemeindeglieder gegeben werden können, die
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zur Kandidatur bereit sind. Für die Kandidatur ist die Zustimmung der Kandi-
dierenden nach § 66 Abs. 2 erforderlich.

(2) Eine Wahl kann nur stattfinden, wenn die Zahl der Vorgeschlagenen mindes-
tens die Hälfte der nach § 7 Abs. 2 zu wählenden Kirchenältesten beträgt. Wird
diese Zahl nicht erreicht, richtet sich das weitere Verfahren nach § 79.

§ 69
Aufstellung der Wahlvorschlagsliste

Nach Abschluss der Verfahren nach § 65 bis § 68 nimmt der Gemeindewahlaus-
schuss die zur Wahl zugelassenen Gemeindeglieder in die Wahlvorschlagsliste auf
und schließt die Wahlvorschlagsliste ab.

§ 70
Einspruchsverfahren wegen der Wählbarkeit

(1) Der Gemeindewahlausschuss gibt die in die Wahlvorschlagsliste nach § 69
aufgenommenen Gemeindeglieder der Gemeinde mit dem Hinweis bekannt,
dass jedes in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Gemeinde-
glied innerhalb einer Frist von fünf Tagen beim Gemeindewahlausschuss gegen
die Aufnahme der Gemeindeglieder in die Wahlvorschlagsliste schriftlich Ein-
spruch einlegen kann.

(2) Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass die bzw. der Vorgeschla-
gene die persönlichen Voraussetzungen der Wählbarkeit nach § 4 nicht erfüllt.

(3) Für das weitere Verfahren findet § 64 Abs. 2 und 3 entsprechende Anwendung.

(4) Erfolgt ein Einspruch, kann der Gemeindewahlausschuss den Wahltermin bis
zu zwei Wochen verschieben. 

(5) Aufgrund der Entscheidung im Verfahren nach § 64 Abs. 2 und 3 ist die bzw.
der Vorgeschlagene endgültig in die Wahlvorschlagsliste aufzunehmen bzw. zu
streichen.

§ 71
Abschluss der Wahlvorschlagsliste und Vorstellung der

Kandidierenden
(1) In das Kirchenältestenamt kann nur gewählt werden, wer im Verfahren nach
§ 66 bis § 70 endgültig in die Wahlvorschlagsliste aufgenommen wurde.

(2) Der Gemeindewahlausschuss sorgt dafür, dass den Kandidierenden Gele-
genheit gegeben wird, sich in der Gemeindeversammlung vorzustellen und die
Gemeinde in sonst geeigneter Weise über die Kandidierenden informiert wird.
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§ 72
Ort und Zeitraum der Wahl

Der Gemeindewahlausschuss bestimmt Ort und Zeit der Wahl im Rahmen des
Zeitplans nach § 58. Die Wahl kann so  gestaltet werden, dass die Wahlberech-
tigten innerhalb von acht Tagen die Möglichkeit erhalten, an verschiedenen Or-
ten die Wahl vorzunehmen. Die Wahlhandlung wird in der Regel mit einem Got-
tesdienst eingeleitet.

§ 73
Wahl

(1) Der Gemeindewahlausschuss leitet die Wahlhandlung. Für die Durchführung
kann er Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer bestellen.

(2) Das wahlberechtigte Gemeindeglied erhält einen Stimmzettel, der die
Namen der rechtskräftig abgeschlossenen Wahlvorschlagsliste in alphabetischer
Reihenfolge enthält. Es kreuzt die Namen der Kandidierenden, die es wählen will,
an. Es darf so viele Namen ankreuzen, wie Kirchenälteste zu wählen sind. Eine
darüber hinausgehende Kennzeichnung macht den Stimmzettel ungültig.

§ 74
Briefwahl

(1) Ein wahlberechtigtes Gemeindeglied, das am Erscheinen zur Wahl verhindert
ist, kann nach förmlicher Bekanntgabe des Wahltermins bis zum dritten Tag vor
der Wahl beim Gemeindewahlausschuss oder Pfarramt schriftlich oder mündlich
einen Briefwahlschein beantragen.

(2) Der Gemeindewahlausschuss erteilt der bzw. dem Antragstellenden den
Briefwahlschein zusammen mit dem Stimmzettel und dem Wahlumschlag. Die
Ausstellung des Briefwahlscheins ist in dem  Wählerverzeichnis zu vermerken.

(3) Die Briefwahl wird dadurch vollzogen, dass das wahlberechtigte Gemeinde-
glied den Wahlbrief an den Gemeindewahlausschuss übersendet. Auf dem Brief-
wahlschein hat das Gemeindeglied zu versichern, dass es den Stimmzettel selbst
gezeichnet hat. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag vor dem Ende der
festgesetzten Wahlzeit an dem vom Gemeindewahlausschuss festgelegten Ort
eingegangen sein. Der Wahlbrief muss 

1. den Briefwahlschein und 
2. den verschlossenen Wahlumschlag mit dem Stimmzettel enthalten.

(4) Der Ältestenkreis der Pfarrgemeinde kann beschließen, dass jedes wahlbe-
rechtigte Gemeindeglied mit der Wahlbenachrichtigung einen Stimmzettel, einen
amtlichen Wahlumschlag und einen Briefumschlag erhält. Die Wahlbenachrichti-
gung berechtigt in diesem Fall zur Briefwahl.
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§ 75
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich. Der Ablauf der Wahlhandlung
und das Wahlergebnis sind in einer Wahlniederschrift festzuhalten.

(2) Gewählt ist, wer unter Berücksichtigung der Anzahl der zu wählenden Kirchen-
ältesten die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) Nimmt eine bzw. einer der Gewählten die Wahl nicht an, so rückt das nicht
gewählte Gemeindeglied in den Ältestenkreis nach, das bei der Wahl die höchs-
te Stimmenzahl erhalten hat.

§ 76
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Der Gemeindewahlausschuss veröffentlicht das amtliche Wahlergebnis in
geeigneter Form. Das Ergebnis der Wahl ist der Gemeinde durch Benennung der
Gewählten am Sonntag nach der Wahl im Gottesdienst bekannt zu geben. Gleich-
zeitig ist auf die Möglichkeit der Wahlanfechtung nach §  77 hinzuweisen.

(2) Während der Einspruchsfrist liegt das amtliche Wahlergebnis zur Einsicht-
nahme auf.

§ 77
Wahlanfechtung

(1) Gegen die Wahl kann von jedem wahlberechtigten Gemeindeglied innerhalb
einer Woche nach der Bekanntgabe im Gottesdienst Einspruch eingelegt werden.
Der Einspruch kann nur auf die Verletzung gesetzlicher Vorschriften gestützt
werden. Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung.

(2) Der Einspruch ist beim Gemeindewahlausschuss schriftlich unter Angabe der
Gründe einzureichen. Der Gemeindewahlausschuss leitet ihn mit seiner Stel-
lungnahme unverzüglich an den Bezirkswahlausschuss zur Entscheidung weiter.
Die Beteiligten sind anzuhören.

(3) Die Entscheidung des Bezirkswahlausschusses kann nach den Vorschriften des
Gesetzes über die Ordnung der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten
werden. Mit der Anfechtung kann nur die Verletzung  eigener Rechte geltend ge-
macht werden. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Das kirchliche Ver-
waltungsgericht der Evangelischen Landeskirche in Baden entscheidet endgültig.

(4) Wenn  wesentliche Wahlvorschriften verletzt worden sind und anzunehmen
ist, dass die Wahl bei Beachtung dieser Wahlvorschriften anders ausgefallen
wäre, ist diese insoweit – ganz oder teilweise – für ungültig zu erklären. Bei Be-
rechnungsfehlern ist das Wahlergebnis neu festzustellen.
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§ 78
Ungültigkeit der Wahl

(1) Wird die ganze Wahl für ungültig erklärt, so ist ein erneutes Wahlverfahren
durchzuführen.

(2) Wird nur die Wahl einzelner Kirchenältester für ungültig erklärt, so ist nach
§ 16 zu verfahren.

§ 79
Nichtzustandekommen der Wahl, Berufung

(1) Kann eine Wahl nicht durchgeführt werden, weil weniger Gemeindeglieder
kandidieren, als nach § 68 Abs. 2 erforderlich sind, ist das Wahlverfahren zu wie-
derholen. Der Zeitplan wird vom Evangelischen Oberkirchenrat im Benehmen mit
dem Gemeindewahlausschuss festgelegt.

(2) Wird auch im zweiten Wahlverfahren die erforderliche Anzahl von kandidie-
renden Gemeindegliedern nicht erreicht, beruft der Bezirkskirchenrat im Beneh-
men mit dem Gemeindewahlausschuss mindestens so viel Kirchenälteste, dass
der Ältestenkreis beschlussfähig ist. Die Berufenen müssen nicht Mitglied der
Pfarrgemeinde sein.

§ 80
Mitteilung an den Evangelischen Oberkirchenrat

(1) Der Gemeindewahlausschuss meldet unverzüglich nach Abschluss der Aus-
zählung an den Evangelischen Oberkirchenrat die von diesem angeforderten Daten
für die Auswertung der Wahlbeteiligung durch elektronische Übermittlung.

(2) Nach rechtskräftigem Abschluss des Wahlverfahrens teilt der Gemeindewahl-
ausschuss dem Evangelischen Oberkirchenrat den Beruf und das Alter der ge-
wählten Kirchenältesten sowie weitere vom Evangelischen Oberkirchenrat erbe-
tene statistische Angaben über das Wahlverfahren mit.

§ 81
Fristen, Form- und Verfahrensvorschriften, Wahlunterlagen

(1) Der Evangelische Oberkirchenrat kann im Rahmen des Zeitplans nach § 58
von den in dieser Wahlordnung genannten allgemeinen Offenlegungs- und Ein-
spruchsfristen abweichen, wenn dies für den zeitlichen Ablauf des Wahlverfah-
rens zur Einhaltung eines einheitlichen Wahltermins notwendig ist. Bekanntga-
ben an die Gemeinde erfolgen im Gottesdienst oder in sonst geeigneter Weise,
z. B. im Schaukasten, im Gemeindebrief oder in der örtlichen Presse.

(2) Abweichend von den Regelungen der Grundordnung beginnt eine Frist mit
dem Tag der Bekanntgabe im Gottesdienst; das Ende einer Frist kann auf einen
Sonnabend festgelegt werden.
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(3) Soweit ein Rechtsmittel beim Gemeindewahlausschuss bzw. Bezirkswahl-
ausschuss eingelegt werden kann, ist die Frist auch gewahrt, wenn dieser rechtzei-
tig beim zuständigen Pfarramt bzw. dem zuständigen Dekanat eingegangen ist. 

(4) Ein Rechtsmittel, das nicht innerhalb einer vom zuständigen Ausschuss fest-
gesetzten Frist begründet wird, ist als unbegründet abzuweisen.

(5) Entscheidungen des Gemeindewahlausschusses und des Bezirkswahlaus-
schusses sind durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Wahlausschus-
ses und ein weiteres Mitglied des Wahlausschusses zu unterzeichnen.

(6) Entscheidungen des Gemeindewahlausschusses und des Bezirkswahlaus-
schusses sind mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Anstelle der
Rechtsbehelfsbelehrung tritt bei unanfechtbaren Entscheidungen der Hinweis
auf die Unanfechtbarkeit und die Rechtsfolgen.

(7) Von den Entscheidungen des Bezirkswahlausschusses im Einspruchs- und
Beschwerdeverfahren sind dem Evangelischen Oberkirchenrat und dem betrof-
fenen Gemeindewahlausschuss jeweils eine Ausfertigung zu übersenden. Das
Gleiche gilt für die Entscheidungen des kirchlichen Verwaltungsgerichts der
Evangelischen Landeskirche in Baden in Verfahren nach § 77.

(8) Die Wahlunterlagen (Stimmzettel, Strichlisten usw.) sind bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss des Wahlverfahrens aufzubewahren. 

XI. Schlussbestimmungen
§ 82

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
(1) Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. Es treten gleichzei-
tig außer Kraft:

1. das kirchliche Gesetz über die Ordnung der kirchlichen Wahlen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Mai 2001 (GVBl. S. 117),

2. die Rechtsverordnung über die Bildung und Aufhebung von Wahlbezirken
in kirchlichen Nebenorten vom 19. Dezember 2000 (GVBl. S. 213).

Dies gilt nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5.

(2) Die Zusammensetzung der Kirchengemeinderäte in Kirchengemeinden mit
mehreren Pfarrgemeinden und mehreren Pfarrstellen nach § 31 Grundordnung
in der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung bleibt bis zur Neubildung
aus Anlass der allgemeinen Kirchenwahlen 2007/2008 bestehen. Dies gilt auch
für Regelungen über die Zusammensetzung des Kirchengemeinderates in Ge-
meindesatzungen. Der Kirchengemeinderat kann beschließen, dass bereits zu
einem früheren Zeitpunkt eine Zusammensetzung nach diesem Gesetz erfolgt.



Leitungs- und Wahlgesetz ��4

100

(3) Regelungen über die Delegation von Zuständigkeiten des Kirchengemeinde-
rates in Gemeindesatzungen, die auf der Grundlage von § 37 Grundordnung in
der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung von den Kirchengemeinde-
räten beschlossen wurden, gelten als Regelungen einer Geschäftsordnung wei-
ter, bis sie durch Regelungen nach diesem Gesetz ersetzt werden. Dies gilt auch
für die Zusammensetzung von beschließenden Ausschüssen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Bezirkssatzungen der Bezirkssynoden.

(5) Die nach den Bestimmungen der Grundordnung bzw. Kirchlichen Wahlord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung gewählten oder beru-
fenen Mitglieder der Ältestenkreise, der Bezirkssynoden, der Bezirkskirchenräte
und der Landessynode bleiben bis zum Ablauf der laufenden Amtszeit im Amt,
auch wenn sie die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft in diesen Organen nach
der Neufassung dieses Gesetzes nicht mehr erfüllen. Das Gleiche gilt für Mitglie-
der von Kirchengemeinderäten in Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrgemein-
den und mehreren Pfarrstellen. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit der
Neubildung eines Kirchengemeinderates nach Absatz 2 letzter Satz.


